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Die

Gemeinde von Bern
von den ältesten Zeiten des bernischen Gemeinwesens

bis zum Ende des vierzehnten Jahrhunderts.

Als Herzog Berchthold von Zäringen, dieses Namens der

Fünfte, — wie bereits vor ungefähr vierzehn Jahren sein Vater
Freiburg — Bern im Jahre 1191 gegründet, eine Stätte freier
Männer zu sein und ihm selbst zum Schutze zu dienen, in
Verbindung mit Burgdorf (daS er kurz zuvor mit Mauern
umgeben) mit Freiburg und Peterlingen gegen den ihm und seinem

Geschlechte abholden Sinnj der Burgundischen Großen, gab er

der auf Reichsboden neu erbauten Stadt schöne Freiheiten,
welche er derselben von Kaiser Heinrich VI. bestätigen ließ.

DaS Jahr dieser ersten Bestätigung unserer Freiheiten kennen

wir nicht mehr, da diese Urkunde längst verloren gegangen,

dürfen sie aber wohl, da der Bau dieser Stadt gewiß nicht in
einem Jahre vollendet wurde, in das Jahr 1195 oder 1196

etwa setzen, da Kaiser Heinrich bekanntlich schon 1197 starb.

Nach Justinger ') war diese Bestätigungsurkunde Heinrichs VI.

Justinger S. 6 „König Heinrichs Handfeste, die man noch

„zu Bern hat."
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zu seiner Zeit, also um 1420, noch vorhanden. Justinzer,
welcher nach seiner eignen Versicherung aus alten Büchern und

Chroniken sein Werk sammelte und schon als Stadtschreiber

Zugang haben mußte zu den Urkunden, konnte stch da nicht

wohl irren: und daß noch alte Urkunden zu seiner Zeit, auch

nach dem großen Brande von 1405, vorhanden waren, bezeugt

er ausdrücklich, indem er bei verschiedenen Anläßen besonders

in der ältern Zeit auf die „Briefe" weist, „die in dem
Gewölbe zu Bern liegen," Urkunden, die zum Theil noch

heute erhalten sind H.
Wie aber jene wichtige Bestätigungsurkunde Heinrichs Vl.

verloren gehen konnte, deutet er selbst an, wo er von der etwas
spätern Handfeste Friedrichs II,, über welche er genauere
Nachrichten mittheilt, sagt: „sie werde alle Jahre auf Ostern zu

halten beschworen" Z), offenbar bei der jährlichen Wahl der

Vorsteher der Gemeinde (der Schultheißen und der Räthe) auf
Ostern, wenn wir auch für die ältesten Zeiten Berns wohl
annehmen müssen, daß diese Wahlen nicht immer regelmäßig

auf Ostern, sondern bisweilen zu verschiedenen Zeiten des Jahres

vorgenommen wurden. Sicher jedoch darf man wohl annehmen,

daß die Handfeste bei der Wahl der Gemeindsvorsteher jedesmal

vorgelesen und beschworen ward: mit diesem jährlichen Vorlesen
der spätern Urkunde von Friedrich II. (derHandfeste von 1218)
mußte aber allmälig die ältere Urkunde (von Heinrich VI.) in
Vergessenheit gerathen und so zu Grunde gehen. Offenbar hat
die Handfeste von Freiburg im Breisgau, von Herzog Berchtold

III. von Zäringen dieser von ihm gegründeten Stadt im

Jahr 1120 ertheilt, der durch den fünften Berchtold Bern
gegebenen Handfeste zum Vorbilde gedient, welche Freiheiten dann

König Friedrich II. im Jahr 1218 bestätigte und erweiterte:

er machte sie ja frei von allem Dienste, welchen die Berner

2) Z. B. Juffinger, S. 34, die Urkunde wegen des Bündnisses
von Bern mit dem Bischof Heinrich von Sitten von t252 :

Justinger gibt unrichtig t2,50 an.
Justinger, S. 7.
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ihrem Herrn Herzog Berchthold zu leisten schuldig gewesen

waren ^').

Diese Handfeste Friedrichs II. setzt überall eine Gemeinde
in Bern voraus, ein freies Gemeinwesen durchaus
gleichberechtigter Bürger: hier ist keine Spur von „Ks-
rones et durcrenses" (wie zu Lausanne) oder von „durKerises
ingfores und minoros" (wie zu Freiburg im Uechtland), welcher
Ausdruck an einer andern Stelle mit ^milites et omnes Kur-
penses clo ?riKurAo" wechselt^). Gleich im Eingange der

Handfeste versichert König Friedrich den Schultheiß, Rath „und
gesammte Bürger" feiner Huld ' welche Ausdrücke auch später
in der Urkunde wiederkehren. Die bur^enses (Bürger) —
offenbar (wie im Eingang und im Titel 28) oder «ni-
«s^si buveuses, also die gesummten Bürger, oder die
Gemeinde wählen den Schultheiß, den Priester,
Schulmeister, den Rath (Oonsules), den Weibel communi eonsilio,

^) «inni 5srvi>ii exactions qua ouvre»», lciisii»,
5) Diese Handfeste Friedrichs Ii. ist noch im Original im Staats¬

archiv von Bern vorhanden: sie ist zuerst von Gottlieb Walther

(vom nachherigen Professor in Bern) 176Z herausgegeben
und erläutert worden, hiezu auch in Titel abgetheilt. Professor
Samuel Schnell hat in der Zeitschrift (der Beobachter
1807) nach sorgfaltigerer Vergleichung des Originals Berich»
tigungen zu obigem Werke gegeben: die Handfeste selbst ist

abgedruckt in Desselben: „Theoretisch'praktischer Commentar
über das positive Civilrecht deS Kantons Bern, Theil I,
Bern isti," im Anhang, S. Z29-L47, worauf die Uebersetzung

nach der Gerichtsordnung von 1539 folgt. Ein sehr schönes

Facsimile selbst mit getreu nachgebildetem Siegel ist vor einigen

Jahren durch den Neuenburgischen Geschichtsforscher Ma-
tile herausgegeben worden. Die zum Vergleichen wichtige
Urkunde von Freiburg (im BrciSgau) H2o ist bei vi-, Heinrich
Schreiber Urkundenbuch/ Band i, diplomatisch genauer als
bei Walther.

6) Kopp, Geschichte der Eidgenössischen Bünde IV, 138, 39, 62 :
ein Werk belehrend wie wenige, dem wir (für das xiii »?c.)
meistens gefolgt, sind.

') rriecierious sonitelo, eonsilio et «ywersiz burFKMtms grätiam.
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mit gemeinem Rathe, gemeinsam berathend, also in der
Gemeinde, welche Gewählten dann vom Kaiser, der sie ihnen

keineswegs selbst setzen will, bestätigt werden: „und alle diese

Wahlen, den Priester ausgenommen, mögen die Bürger
alljährlich vornehmen." Das älteste Siegel Berns hat daher auch

die Umschrift: „Siegel der Bürger von Bern" (SiKillum dur-
pensimi, cke Lern«) »). Ebenso mit gemeinem Rathe oder „mit
allgemeiner Uebereinstimmung der Bürger" (cke communi eon-
sensu oivium) also von der Gemeinde, mag, da sonst jeder

Bürger alle Pflichten einer solchen zu erfüllen hat, einer hievon
befreit werden 9), eine Bestimmung zu nachheriger Aufnahme
von sogenannten Ausbürgern.

Ueber der Gemeindsbehörde von Bern stand ein vom deutschen

Kaiser oder König im Namen des Reichs delegirter Richter
oder Pfleger, welcher die höhere Gerichtsbarkeit übte und die

Reicksgefälle (von den Zöllen, der Münze, höhere Bußen
u. s. w.) bezog: ^uckex^«), uckvoostus oder procurator^)
geheißen: nicht mit bleibendem Namen, auch nicht bleibend

gesetzt^), so daß in Fällen von augenblicklicher Erledigung dieser

Stelle der Schultheiß von Bern denselben vertreten mochte.

Einen solchen Reichsvogt finden wir aber, die Zeiten der

Wirren und RetchSvacanzen ausgenommen, während deS ganzen
dreizehnten Jahrhunderts, ja selbst noch, urkundlich gewiß, zu

Anfang deS folgenden, was bis in die neueste Zeit befangener

Eigenliebe einzugestehn zu schwer fiel, welche allzugerne die

geliebte Vaterstadt auch in den Uranfängen frei und groß und

ohne Fehl hätte erblicken mögen, welch Gefühl wir hiemit jedoch

5) So an der Urkunde vom 7. April ,224 wegen Jnterlaken. Das
Siegel der Gemeinde (eommmn'tatts) von Bern ist als« etwas
später.

') Titel i4.
>°) Zuctex z. B. Theto von Ravensburg (t223).
") So heißt der Ritter Logensrius (t245) »civocatu».
'-) So ein Ungenannter (523«), Cuno von Tüfen (1235), Mar-

quard von Ravensburg-Wollhusen (t2ä9).
^) rroeuraêori LurKuucii« pro tempore «««stillilo (t2Zv).
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keineswegs getadelt haben wollen, sobald ihm nur die Wahrheit
nicht zum Opfer gebracht wird.

Mit dem Schultheißen berieth ein Rath, zuerst von
XII Mitgliedern die Geschäfte deS Gemeinwesens; alle

wichtigern Angelegenheiten wurden jedoch von der Gemeinde der

Bürger selbst behandelt. Dieser Rath der XII scheint jedenfalls
bis gegen daS Ende deS dreizehnten Jahrhunderts, bis zur
bekannten Verfassungsänderung von 1295 (wenn nicht vielleicht

noch länger) gedauert zu haben. Eine einzige Urkunde (von
1249, siehe unten) erwähnt noch eines Rathes von I., neben

jenen der XII. Derselbe mag, da ohnehin die meisten etwas

größern Städte einen zahlreichern Rath hatten ^ so die beiden

Freiburg einen Rath von XXIV — durch die vermehrte

Bevölkerung veranlaßt worden sein; sei es in den Wirren deS

Reichs nach Friedrichs II. Entsetzung (1245), oder selbst noch

einige Jahre früher.

Auf die vermehrte Bevölkerung würde sicher die früher
allgemein zum Jahre 1235 angenommene Erweiterung der Stadt
bis zum sogenannten Glöcknerthor (dem heutigen Käsichthurm)

führen, wenn sie historisch zu begründen wäre. Unmöglich wäre

diefe Erweiterung in dieser Zeit keineswegs; urkundlich sicher

ist die Erbauung des SpitalS zum heiligen Geist (allerdings
damals jedenfalls außer der Stadt) im Jahre 1233^), und

zwar vom Glöcknerthor weg ziemlich entfernt; eben so finden

wir zwei Jnterlakener Urkunden von 1229 (1240) datirt,
Sern« spuck superioreiu pontem und Lern« spuck superiorem
portsm >ö). Angenommen nun, Bern sei damals schon bis zum
Glöcknerthurm erweitert gewesen, so Hütten wir das obere Thor
beim Glöcknerthurm zu suchen, im Gegensatz zum bisherigen

(obern) Thor beim jetzigen Zettglocken; die obere Brücke

wäre dann eben da über den dortigen (ehemaligen) Graben zu

suchen, wofür der noch heute beobachtete Sprachgebrauch vom
obern und untern Graben spräche, letzterer in einem heute noch

bestehenden Ueberreste kenntlich, dem sogenannten Gerberngraben,

^) Ooilieä cis Leroo.
'5) Stettler. Kopp. Jnterlaken. 25, 26.
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der sich früher vor dem Brande von 1405 bis gegen die Aare

auf dem sogenannten untern Graben hin erstreckte^). Sei eS

nun mit dieser (jetzt gewöhnlich auf ungefähr zwanzig Jahre
später angefetzten) Erweiterung der Stadt wie eS wolle, auf
die vermehrte Bevölkerung weist jedenfalls die sichere gleichzeitige

Nachricht^), nach welcher Bern mit (dem an Größe und

Volkszahl gewiß schwächern) Murten>bei der streitigen Bi-
schofSwahl zu Lausanne, Herrn Johann von Cossonay (gegen

Bern'S künftigen Schirmer), ein Hülfskorps von 1000 Mann
sandte, Bern also gewiß wenigstens 500 Mann.

Höchst auffallend erwähnt (wie keine frühere vor 1249, so

auch) keine einzige spätere Urkunde dieses Rathes der 1>, welcher

ohne Zweifel durch die Verfassungsänderung von 1295, die

hinwieder auf den Bestand jenes Rathes der I. hindeutet,
abgeschafft wurde. Denn offenbar ist doch der im Jahr 1295
eingeführte Rath der Ot) aus jenem Rathe der I. hervorgegangen,

'6) Wir dürfen jedoch nicht verhehlen, daß jedenfalls später, be¬

vor vom obern und untern Thore die Rede ist, letzteres
nothwendig bei der Brücke unten über die Aare gesucht werden
muß; so z. B. zuverla'ßig, wenn es in den Randbemer.
kungen zum Jahrzeitbuche heißt: König Rudolf habe einen

Sturm angeordnet auf Bern beim obern und untern
Thor zugleich. Sollte aber nicht der Ausdruck (im Texte
desselben JahrzeitbucheS) Rudolf habe brennende Flöße die Aare
herabgelassen, um die neue Brücke und Mühle (novum pon>
ism) zu zerstören, darauf führen, daß sie alfo jünger und
nicht fchon vor t2^o erbaut wurde. Allerdings könnte man
uns eben die noch jetzt sogenannte Neubrücke (wenn schon

ursprünglich 1^67 erbaut) entgegenhalten,
^) In der «lironw» i^sussnnsnsis «liurtulsrii. DaS Original aus

der Stadtbibliothek in Bern, herausgegeben von Matile,
genauer und vollständiger in den Römoirs» et vovumons cis w
Soviets ci'Kistoii'« cle la Suisse rviniincle. loin. VI. ».

Die für jene frühe Zeit Berns auffallend starke Hülfsmacht,
dazu in solche Entfernung gesandt, möchte zweifelhaft «schei
nen; allein die Angabe ist nach genauer Einsicht dcS Originals
keinem Zweifel unterworfen; es heißt deutlich: in (mills)
milites.
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indem es deutlich heißt, die seien aus den vier Quartieren

der Stadt genommen, also viermal fünfzig. Haben
wir etwa hier auch zugleich der Entstehung der vier ältesten

Zünfte — mit den vier Standquartieren zusammenfallend — zu

denken, wobei wir (für die spätere Zeit) noch an die mit diesen

vier Zünften zusammenhängenden Landgerichte erinnern könnten?

Ist ja vielleicht auch der (zwar viel) spätere Rath der

XXVII aus jener ursprünglichen Zahl der XII Räthe entstanden,

nebst dem Vorsteher und den zwei ursprünglich nicht zum

Rathe zählenden Heimlichern?
Die Versammlungen der Gemeinde, welche Anfangs bei

der noch schwachen Einwohnerzahl Berns sicher keinen großen
Raum erforderten, mochten zuerst in oder vor der Kirche^),
(welche schon in der Handfeste Friedrichs II. erwähnt, offenbar
gleich bei der Gründung der Stadt errichtet wurde) gehalten

werden; später, nach der Mitte deS dreizebnten Jahrhunderts,
finden wir sie bestimmt angegeben als bei den Barfüßern^)
gehalten; nachher, so namentlich im vierzehnten Jahrhundert,
bet den Predigern "), wo überhaupt in der ältern Zeit, namentlich

vor Erbauung deS neuen Rathhauses (nach dem Brande
von 1405) die geräumigste und bequemste Localität gewesen zu
sein scheint, daher auch wie männiglich bekannt, Könige und
Päpste daselbst beherbergt worden. Im Sommer wurden diese

Versammlungen wohl auch im Freien gehalten, während der

rauhern Jahreszeit kam man aber natürlich in der Kirche
zusammen.

Was endlich die Zeit der ordentlichen, regelmäßigen
Versammlungen der Gemeinde betrifft, so möchten wir dieselben

außer der österlichen Zeit, wo wir dieselben (für die Wahl der

Obrigkeit) sicher annehmen dürfen, etwa noch an der

Rechnungsablage zur Genehmigung der Stadtrechnung an den beiden

Johannistagen im Juni und Dezember suchen, da längere

Zeit, das ganze fünfzehnte Jahrhundert hindurch, ja bis in's

''>') Urkunde vom 7. April 1224 und 29. Sept. 1226.
'6) So bei der VerfassungSândernng von 1295.

^) So nach Justinger, Seite 158 und 209.
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fiebenzchnte Jahrhundert hinab diese Rechnungen halbjährlich
abgelegt wurden an jenen beiden Tagen. Aehnlich war dieses

in Luzern 2«).

Die Gemeinde von Bern finden wir nun bei folgenden

Anlößen urkundlich erwähnt. Heinrich VII., römischer König,
trögt auf die Klagen deS KlofterS Jnterlaken wegen der

Bedrückungen Walthers von Eschenbach 1224 an Schultheiß und

gesammte Bürger von Bern den Schutz desselben KlofterS
auf mit allen seinen Besitzungen, namentlich der Kirche von
Steiße (G'steig b. KI) 2').

Die Kirche zu Bern stand unter der Mutterkirche von
Könitz, wo eine Augustiner Probstet war. Diese Pfarrkirche
vergabte Kaiser Friedrich in Italien dem deutschen Orden und

Heinrich VII., römischer König, sein Sohn, bestätigte diese

Vergabung mit der Kirche zu Bern und der Capelle zu Ueberstorf
122622). AIS nun Probst Peter von Könitz dagegen Einsprache

erhob, und die deutschen Brüder hinwieder, ihre Urkunden

vorlegten, entschied stch Heinrich zu ihren Gunsten und entbot

sowohl an deS Reiches damaligen Verwalter in Burgund ^) wie
an Schultheiß und gesammte Bürger von Bern, daß
Niemand die Ordensbrüder in diesem ihrem Besitze stören solle.

1230 Febr. 2«. 24).

Wie gewogen Kaiser Friedrich den Brüdern (deutschen

Ordens) war, sehen wir noch aus einer andern um einige Jahre
spätern Urkunde. Die deutschen Ordensbrüder in Könitz hätten

auch die Kirche zu Bern durch Ordensbrüder zu besorgen ver-

2«) Casimir Pfyffer, Geschichte von Luzern, G- 62.

^) U. Rom. Kex Sonitelo et unwern's ««iöu« cle verno, so wie
im Eingang, im Texte dann «m'venMtt vesica. Hagenau 2<j.

Februar 1224. Urkunde im Staatsarchiv, Stettler, Kopp.
Jnterlaken, 9.

22) AuguS 1Z. Ulm, siehe Kopp, iv, t«4 und 195.
2^) rrovurutori vurArmgiüZ pro tempore ooustitulo, also auch jetzt

(523«) ein, zwar ungenannter, Reichsverwalter in Burgund.
Siehe obige Note i3.)

24) Leultet« et universis elvibus eie verno.
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langt und, nach dem Befehl deS Kaisers und deS erlauchten

Königs Conrad unsers Herrn 25) erklären Schultheiß und sämmtliche

Bürger 2«), in ihrer Stadtkirche dem Gottesdienste der

deutschen Brüder beizuwohnen und ihnen in Allem als
Pfarrgenossen obiger Kirche zu gehorchen. Bern, 24. November.

(12 inci. also) 1238. Urkunde im Staatsarchiv von Bern 27).

Darüber geriethen nun die von Bern und mit ihnen namentlich
Peter von Bubenberg in Zwist mit dem Bischof von Lausanne,
welcher über diese von Peter von Bubenberg, Schultheißen von
Bern, erlittenen Beeinträchtigungen, ihn mit allen 2»), die ihm
geholfen, also wohl die Stadt, die Gemeinde von Bern, in
Bann that, von welchem Banne sie nun desselben Nachfolger
(Joh. von Cossonay), um der ihm gegen feinen unrechtmäßigen
Nebenbuhler (Philipp von Savoien), von Bern, bei der

deßhalb auSgebrochenen Fehde geleisteten bedeutenden Hülfe
lossprach; die Sühne geschah am 5. Mai 1241, wo Peter von
Bubenberg ein Eigengut nun von demselben zu Lehen nahm,
und seine Burg Bubenberg ihm wider alle, den Kaiser unddie

Gemeinde^) von Bern ausgenommen, zu halten sich

verpflichtete.

Bern sendet mit Mutten zusammen 1l)l)l) Mann zu Hülfe,
Bern also gewiß wenigstens 500 Mann, eine sehr beträchtliche

Zahl, besonders in eine solche (damals nicht unbedeutende)

Entfernung. Wir können aus dieser gewiß sehr bedeutenden

Anstrengung sehen, welchen Werth Bern auf die Aussöhnung mit
der geistlichen Macht setzte. Haben wir die auffallende Wahl

25) Dg Mällcist« implrisli et Lunrsctl (nicht constilo) illustri» regis
ciomill! «ostri. Conrad ik selbst in diesen Tagen zu Bern.

26) 8«ultetus et universi cives tie verno.
2') Im S. W. 182«. Pag. 255 irrig: ««usili» fiatt Conrad, und

I25ä statt 1238. Kopp-
25) IV8UM uug «um universi». Urkunde 12^1. Kopp, IV, 199

und 200.
29) Lumino imperatore et eommum'kaêe tie Sern«, solummocl«

ex«evtis. Urkunde i« obslclione Kote, (Kue), 6. Mai 1241,
bei Kopp IV, psg. 20« bis 2o4.
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Wilhelms cle Noll« (Urkunde vom 10. Febr. 1240 und Kopp,
IV, 205 n.) diesen Verhältnissen zuzuschreiben?

In diesen Tagen deS sinkenden Ansehens Kaiser Friedrichs II.
fanden die von Bern und F rei bur g gerathen, ihre frühere

freundschaftliche Vereinigung, zu der sie schon daS gemeinschaftliche

StifterhauS veranlassen mochte, durch ein bestimmtes

Bündniß zu erneuern. Es spricht diese noch erhaltene, jetzt

älteste Bundesurkunde zwischen den beiden Schwesterstädten
ausdrücklich davon, daß sie jetzt, die LurFenses cl« ?ribuiF et cke

Lern« (also die Gemeinden von F rei bürg und Bern) den

frühern Bund, mit welchem sie eidlich verpflichtet waren, ein-

müthig wieder erneuern ^), und die folgende auf Zwistigkeiten,
in welche sie um ihres Herrn und Beschirmers willen verwikelt

worden, erfolgte Erneuerung, spricht noch bestimmter aus, daß

ste den Bund erneuern, mit welchem sie zur Zeit Her-
zogSBerchtold vonZährtngen verbündet waren^).
Der Schluß sagt: „Alle aber, welche zu beiden Städten gehören,

und mit ihren Rechten zufrieden zu sein erklären, welche

„aber diesen Bund noch nicht beschworen haben, sollen eidlich

„ihn treu zu halten, von zehn zu zehn Jahren beschwören^).
Wir sehen also hier zu beiden Seiten bereits sogenannte
Ausburger, deren Zahl nachher besonders zu Bern so beträchtlich

wächst. Justinger-«) hat diesen Bund ebenfalls angeführt, so

wie denjenigen von 1271; man sieht wohl aus seinen Anführungen

daß die (jetzt verlorene) Urkunde damals noch vorhanden

war; daß man in Bern ein großes Gewicht auf denselben

legte, beweist ein von ihm ebenfalls mitgetheiltes altes Lied zu

Ehren desselben^), welches aber Niemand in Bern mehr kannte

A) /i'grmamMrclmentt 8ud qus «onteclersti ercmk, eoueorcliter reoog-
uoverrml.

^) rormsm zursmenti qus eonteclersti er»nt tempore ctuoi« Sei-
tkolcti cle Zssringen. Urkunde von t27t.

'2) Mutten 2«. November t243. S. W. l«3t, S. und Kee
clivi, von Freiburg, l,, vag, tt.
JuStnger, S. 29.
Justinger, E. 3« bis 32.
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und das er auch nicht daselbst mehr fand, sondern in einer

fremden Stadt (Freiburg). Sollte daS Lied aus späterer Zeit,
etwa auS dem vierzehnten Jahrhundert stammen, so könnte man
vielleicht an unsern trefflichen Fabeldichter Boner als Verfasser
denken.

Im folgenden Jahre wurde Rüggisberg, welchem Kloster

König Heinrich (1224), nachher fein Vater der Kaiser
(1236), nun auch König Conrad den Schirm zugesichert, dem

zeitweiligen Reichsverwalter von Burgund, dem Schultheiß,
Rath und gesammten Bürgern von Bern zu schützen

anbefohlen ^).
Im Jahr 1248 bezeugen Schultheiß, Rath und gesammte

Bürger die Verzichtleistung auf ein Lehen des St. Johannes
Spitals in der Au zu Freiburg, gegen eine Entfchädigung von
Pfund 16 Bernermünze^).

Vom nächstfolgenden Jahre datirt die bereits angeführte
wichtige Urkunde wegen der Mühlen in Bern. Noch unter
Berchtold von Zäringen nämlich hatte Jmmo von Dmtenberg,
Bürger zu Bern, in eigenen großen Kosten, die Mühlen zu

Bern, welche von dem durch die Stadt fließenden Bache
getrieben werden, errichtet und sie vom Herzog zum Lehen

empfangen: was hinlänglich durch Zeugenschaft bewiesen war.
Jetzt war aber Jmmo mit seinem Sohne Andreas gestorben,
darum erklärten nun der Freie Marquard von Rotenburg (Wol-
husen), dermal in Zürich, Burgund und Schaffhausen Retchs-
verwalter, Schultheiß, der Rath sowohl der XII als der I. und

gesammte Bürger von Bern, die Mühlen an die Wittwen
jench^ beiden und die zwei ehelichen Söhne der letztern gefallen
und jeden, der sie an diefem Lehen schädige, schuldig die Ent-

proem stori lîurgcmclie oro tempore ooiistituto, »vuileto voir»
«ilio et «nê«e?'«« eiviSuj- cks Sern«, Bern, im Februar 4244.

Stettler, Reg,, von Rüggisberg, Nr. io. Das zufällig
fehlende neeiiou vor seuilet« wird jetzt wohl nicht mehr Anlaß zu

Irrthümern geben. Siehe Note io.
^) Dez. 8. »eult. consilium et «mver«ê öurc/en«e« cie Lern«.

S. W. t«28, psg. 3S4
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schâdigung zu leisten und meineidig an der Stadt und ganzen
Gemeinde. ^

Beiläufig bemerken wir hier noch, daß so wie das
bedeutende Hülfskorps der Berner nach Lausanne von wenigstens
500 Mann, und dieser erweiterte Rath der I. (von den ursprünglichen

XII) auf eine nicht ganz unbedeutende Vermehrung der

Bevölkerung und bald durch diese auch des Einflusses von Bern
führen. Wir fanden nämlich oben bereits im Bunde von 1243
mit Freiburg eine Hindeutung auf weitere Verbindungen Berns,
durch welche eS sich mit jenen Verbündeten bei den besonders

nach Friedrichs Entsetzung immer weiter um sich greifenden

Unordnungen im Reiche zu schützen suchte, welche Unruhen
vollends nach dessen im Jahr 1250 erfolgten Tode immer höher

stiegen. Da trat Bern selbst an die Spitze eines Bündnisses,

von Eidgenossen in Burgunden, etwa wie die Thalleute in den

jetzigen drei Urkantonen, wenn sie auch vielleicht noch in keinen

geschriebenen Bund getreten, doch einer Vereinigung zu
gegenseitiger Hülfe übereingekommen sein mochten. Die Verbindung
Berns und seiner Eidgenossen muß weit um sich gegriffen haben,

da sie mit Bürgern von Luzern in Unfrieden kommen konnte,

wovon wir aber nur- durch Kopps Fleiß Kenntniß von der

ganzen Sache bei Anlaß der Beilegung der Zwiste Kunde
erhalten : die Veranlassung, die nähern Theilnehmer, so wie der

ganze Streit selbst find bis jetzt noch unbekannt geblieben, am
12. Mai 1251 wurde der Zwist beigelegt 3«) : die Burger von
Bern, dui-Könses cle Lern«, natürlich für die Gemeinde,
Wer aber diese „Eidgenossen in Burgunden" seien, darüber

haben wir bei gänzlichem Mangel aller bestimmtem Thatsachen

t24g äug. 2, seuNetus, «onsillurn lsm. XII., qusm l. e< uni-
«ersi bürgen««« — — — — — — — — — — —

eoutrs eivitstsm cle Lercia et <«kam esmmunik cUem nostrani
S- W. i»26, S. 2Z«.

Kopps Urkunden zur Geschichte der eidgenössischen Bünde.
S. t Wie der Schultheiß und die Bürger von Bern
und alle unsere Eidgenoze von Burgunden.
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nur Vermuthungen aufzustellen. Wir können hier zunächst an
Freiburg denken, mit welchem das auf ewig gefchlosseneBündniß

noch fortdauerte; wir können an Murten denken, mit welchem

ja Bern fchon vor mehrern Jahren sich zu einem gemeinsamen

für die damalige Zeit ziemlich fernen Zuge vereinigt hatte und

vielleicht an das in einer später anzuführenden Urkunde von
1255 neben Murten als in Verhältnissen zu Bern stehend

erwähnte HaSle, mit welchem Bern, soweit wir die Urkunden

kennen, zwar erst einige zwanzig Jahre später in bestimmtere

oder doch zuverlässiger bekannte Verbindung trat, vielleicht eben

in Folge bereits älterer Verhältnisse. Dann mögen wir auch

an einzelne Freie und Ritter denken, die in dieser Zeit der

Wirren von Uebergriffen Mächtiger bedroht im Anlehnen an
eine muthige Bürgerschaft wie Andere bereits vor ihnen gethan,

Schutz gegen Jene suchten, worauf der oben angeführte Ausdruck

im Bunde mit Freiburg führen könnte: und wenn auch

Gotteshäuser wie z. B. daS nahe MeniSberg den Schutz und
das Burgerrecht von Bern nachsuchten, wie Jnterlachen und

Rüggisberg schon längere Zeit dieses Schirmes genossen und

Frienisberg ja sicher noch in diesem Jahrhundert sich verburg-
rechtet hat: wofür wir auf das unten zum Jahr 1265 Folgende

noch aufmerksam machen wollen.
Eine Veranlassung zu dieser Fehde dürften wir vielleicht

in dem nach der fo eben angeführten „Mühlenurkunde" damals

bestehenden Verhältnisse von Bern sinden. Diefelbe nennt unS

vor dem Schultheißen und den beiden Räthen (der XII u. I.)
den Reichsverweser von Burgund (Zürich und Schaffhausen)

Marquard von Rothenburg (Wohlhausen). Diese

Rothenburger hatten damals die Vogteigewalt über Luzern inne,

mit welcher Stadt sie während der Wirren der letzten Jahre
Friedrichs II in Fehde geriethen, da schon 1244 eine Aussöhnung
beider Parteien Streit fand, worauf einige Zeit nachher eine

neue Fehde ausgebrochen fein muß, indem im Jahre 1252 eine

neue Aussöhnung zwischen Herr Arnold von Rothenburg (nebst

seinen Söhnen in Luzern gemacht wird. Diese Söhne sind:

Herr Ludwig, Herr Marquard und Herr Arnold von R.
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Diesem ihrem Vorsteher zu Liebe konnten nun die Berner mit
ihren Bundesgenossen gar wohl einen Zug unternehmen gegen

Luzern und dessen Bundesgenossen, so gut sie zehn Jahre früher
in eine solche Entfernung gezogen. Urkundlich nennen sich zu

eben dieser Zeit (1244—1252 die von N i d w alden, „ Eidgenossen"

(oonjursti) der Luzerner. Nach der Urkunde von 1254 f. u.

war jedenfalls Murten mit Bern verbrüdert, (früher sicher
auch Freiburg) ferner Haselahr, oder Thal Hasli. Sollte etwa

im Oberlande die Fehde gegen Luzern und dessen Bundesgenossen

gefochten worden fein?
Ja Bern schloß bald darauf noch entferntere Verbindungen,

da eS zwar den in Italien weilenden König Konrad, dem

Hause seiner Wohlthäter treu, noch anerkannte4«), allein was
mochte es für Hülfe von ihm hoffen? Wir finden nun im

Jahre 1252 ein Bündniß von Bischoff Heinrich von Sitten
für sich und seine Unterthanen „mit den Bürgern von
Bern" auf zehn Jahres'). Auch in dieser Urkunde ist von
den Eidgenossen Berns die Rede^), aber durchaus ohne

nähere Angabe. Die Urkunde ist zu Leuk gegeben: unter
den Zeugen finden wir, nach den Zeugen deS Bischofs, Ritter
Rudolf eis ^IweclenKes (Allvendingen) einen Bürger Berns ;

dem ein ?etrus eivis IZernensis folgt, ohne nähere Bezeichnung:

man mußte für diese Gesandtschaft zur Beschwörung des Bundes

in Leuk vorzugsweise Leute wählen, die beider Sprachen
mächtig waren, an denen Bern wohl damals noch nicht großen

Ueberfluß hatte: deutet nun etwa der letzte Zeuge Oonrsàus

Mutz sclxoogti lie i^ribourA» (nämlich des Schultheißen Conrad

^) Casimir Pfyffer. Geschichte des Kantons Luzern und

I. I. Blum er Staats- und Rechtsgeschichte der Schw. Dem.

Bern behällt in diesem Bunde (n. «) den König Conrad
oder den Kaiser noch vor.

^') 5uli 17. vives vei'lisnses eum omni eiviêaêe eorum im Texte
wiederholt eommuntta« «ernsusium,

42) viele civitatis vel Mrakorum e/«5. Urkunde im Staatsarchiv
in Bern.
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von Englisberg von Freiburg nach Kopp) auf eine wenn auch

aus Gründen seiner besonderen Lage nicht bestimmter
ausgesprochene Theilnahme von Freiburg? Bern behält nur den

König Conrad oder den Kaiser vor.
Sollten nun in diesen Zeilen allgemeiner Verwirrung die

Berner Schutz darin gesucht haben, daß sie im Jahr 1254 den

Landgrafen von Burgund, den Grafen Peter von Buchegg zu

ihrem Schultheißen wählten? Nur hier, wo er am 2. März
dem Stadtgericht zu Bern, bei einem Kaufe vorsitzt, erscheint

er urkundlich als solcher: ^) Nachdem nun Kaiser Friedrichs

Sohn Conrad den Bern 1252 noch treu anerkennt hatte am
20. Mai 1254 in Italien verstorben, sandten die Berner (wie
auch ihr Verbündeter Bischof Heinrich von Sitten längst zu

ihm gehalten) an König Wilhelm von Holland um
Bestätigung ihrer Freiheiten. Derselbe die treue Anhänglichkeit der

Berner am Reiche ehrend, erklärte am 2. November 1254

„Schultheiß, Räthmund gesammtenBürgern von Bern^)
bereitwillig sich für Bern, von welchen Gemeinwesens
ausgezeichneter Treue er vielfach vernommen, ihre Rechte, Freiheiten
und guten Gewohnheiten unversehrt zu erhalten.

Bern war in schwieriger Lage. Von der einen Seite

drohte ihm, (wo jetzt kein König mehr allgemein anerkannt

war, der einst so mächtigen Hohenstaufen Macht wie erloschen

schien, wo nur noch ein einziger zarter Schoß in der Stille
aufwuchs zu hartem Schicksal) der jüngere Graf von Kyburg,
dem nach der Theilung mit dem ältern Grafen Hartmann die

Besitzungen im Aargau und Burgund zugefallen, der jetzt in
zweiter Ehe mit Elisabeth von Burgund auf Kosten deS wie

herrenlosen Reiches sich zu vergrößern strebte; gerade wie auf

^) Bern, 2. Marz 5254 (statt ^ 5253) S. W. 5827 S- 557.

Nach dem seuitels«, 2 Freie, dann die XU. (3 Ritter und
9 Bürger.)
Senilst« eongilisriis et «ni«er«,'s «mb«« àe «ein« im Texte

«mvett'ttakem veskram. IV non. IV«v. 12S4 S. W. l828 S. 5w
IV.. 2t2.
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der andern Seite es von des SavoyerS Ländergier bedroht

war, wo Peter von Savoyen, nachdem er allmälig in der

Waadt festen Fuß gefaßt, nun auch in die deutschen Lande

überzugreifen suchte: le petit LKsrlemsAne nannte man ihn
schmeichelnd. Die Gefahr schien näher von Kyburg zu drohen
und ferner schien Savoyen zu stehen und weniger drohend:
Bern entschloß sich zu diesem zu halten. Wenige Monate nach

dem Schultheiß, Räthe und gesammte Bürger von
Bern aus Egmond am 2. November 1254 die Bestätigung
ihrer Freiheiten von König Wilhelm von Holland erhielten,
sandte Bern seine Boten zum Grafen Adolf von Waldeck, König
Wilhelms Stellvertreter, während feiner Abwesenheit in Holland;
in Hagenau klagten sie vor ihm über ihre und anderer Orte in
Burgund Bedrängung durch den Grafen Hartmann von
Kyburg, rühmten dagegen die Treue und Ergebenheit PeterS von
Savoyen, die er für daS Reich und dessen Getreue bewährt
habe. (So spricht der Stadthalter aus dem Munde der bereits

für Savoyen gewonnenen Berner). Der Statthalter hoch

erfreut ermahnt nun Peter von Savoyen, der Sache deS Königs
bei Bern, Murten, Hasle und überall in Burgund sich

anzunehmen, ihnen wider Kyburg und andere Feinde beizustehen,

wofür er sich deS Reiches Huld erwerben und für jeden da-

herigen Verlust vollständigen Ersatz erhalten werde.«)
Murten indessen, welches noch von König Conrad begünstigt

im Bunde mit dem benachbarten Freiburg '^) (wie dieses

die Grafen von Kyburg) den Kaiser, König oder einen zu-
verläßigen Gesandten derselben als seinen Herren vorbehalten
hatte, und dem endlich noch König Wilhelm — zu spät
bereits — den Dank für seine Sündhaftigkeit gegen die Feinde

des Reichs ausgesprochen, mit Versicherung, Murten, Grasburg

'5) äpu<i civilstes Lerne, Nurlin et Nsselsiie sc udieumque in
vsrtidus LurguiMie. Urkunde vom 7. Mai t256. Hegnau: wo
sich Graf Adolf sseri imperii procurator genersils per 6er-
msuism «oustitutus nennt.

«) Juli 2. S. W, IL27/ S. SN.
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und Laupen (welches letztere übrigens der Kyburger bereits besaß)

nie vom Reiche entfremden zu lassen 47), war bereits dem Feinde

erlegen, weil zuerst den Angriffen des Savoiens bloß gestellt,

ohne von dem ohnmächtigen Könige und dem zerrissenen Reiche

Hülfe gewärtigen zu können. Schultheiß, Räthe und Gemeinde

von Murten hatten bereits Peter von Savoien zu ihrem Herrn
und Beschirmer angenommen, „bis ein Kaiser oder König an
„den Rhein komme, im Elsaß und namentlich in Basels) ge-

„waltig sei und sie in seiner Hand zu haben begehre." Derselbe

soll künftig die Rechte und Einkünfte des Reiches in Murten
genießen. Ja, in unbegreiflicher Schwäche ihre Reichsunmittel-
barkeit aufgebend, versprechen die von Murteîi, wenn in dcr
Folge Peter oder seine Erben Murten vom Kaiser
oder König erhalten, einer solchen Verleihung
ohne Widerrede beizustimmen und von dem an
Petern und seine Erben unverbrüchlich für ihre
wahren Herren zu halten. Solches alles beschwuren die

von Murten von vierzehn Jahren und darüber «). Peter setzt

sogleich einen seiner Ritter zum Castlan über Murten. Die
Urkunde von 1256 stellt mit Abt Ulrich von Frienisberg ^«oe-
linus milss cle ?c>nt cssteüsnus cls Noral^) aus; (Wilhelm
von Pont6'), sowie Jakob von Pont, übergaben Pctcr'n von
Savoien schon 1250 alles was sie bei Pont besaßen) die jährliche

Wahl des Schultheißen ließ Peter den Bürgern von Murten.

In ähnliche Verpflichtungen zu Peter von Savoien müssen

nun auch die von Bern getreten sein. Zwar ist keine Urkunde

4?) U. Wesel, 3, Nov. 125Z Schw. Geschf. VII, 226. S.'4l. 1828.

S. 447.

46) Basel war (bemerkt Böhmer in den Reichsregesten) wie Frank«

furt, Nürnberg und einige andere Städte, einer der Central»

punkte, wohin die umliegenden ReichSstände dem Kaifer bei

seiner Anwefenheit ihre Huldigung darbrachten und ihrer Frei»
heilen Bestätigung erhielten.

49) Murten im May 1265 s. Kopp,
5°) S. W. 1829, S. 622.

5") vs pontg in tl«ss«-«A« (Hochgau, Aufgau)^ Nomont 23. Juli
12Z«.

2
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mehr hierüber vorhanden unv die bernischen Geschichtschreiber

vom ältesten bis zum neusten haben hierüber züchttglich

geschwiegen. DaS Verschwinden einer solchen Urkunde in Bern
in späterer Zeit wird keinem Menschen auffallen.

Vor fünfzehn Jahren waren die von Bern uno Murten
mit aller ihrer Macht dem rechtmäßig zum Bischöfe von Lausanne

erwählten Johannes von Cossonay zugezogen gegen Philipp
von Savoien, Peter's jüngeren Bruder, dessen unrechtmäßige

Gegenwahl Heimo's Herrn von Faucigny'S Einfluß durchgesetzt

hatte; dieser Heimo vvn Faucigny war aber der Schwiegervater
Peter'S von Savoien. Jetzt hatte sich die Lage dcr Dinge so

sehr verändert, daß das früher freie nur vom Reiche abhängige
Murten eben diesem Peter von Savoien als seinem Herrn
huldigt, ja — iit solchem Einfluß bereits unter Savoien —
seine Reichsunmitielbarkeit aufgibt nn Savoien. Bern aber,
welches daS beständige Umsichgreifen des Savoiers auf Kosten
des Reichs wohl kennt, rühmt rem Statthalter des Römischen

Königs die bewährte Treue eben dieses PeterS von Savoien

gegen das Reich und dessen Getreue und verleitet denselben zu
dem unklugen Schritte, eben diesem die Sache des Königs in
diesen Gegenden zum Schirmen anzuvertrauen. Ja noch mehr!
wir sinden in zwei Urkunden vom Sommer dieses Jahrs (1Z55)
und einer vom Ende des folgenden Jahres Herrn Ulrich
von Wippingen als Vogt — sclvovstus — in Bern dem

Gemeinwesen vorgesetzt. Dieser Ulrich von Wippingen hat aber,
wie andere Edle dieser Gegend gethan, sein Schloß Wippingen
von Peter von Savoi zu Lehen genommen 52). Wie sollte nun
Bern dazu kommen, freiwillig Kiefen Lehenträger Peter's
von Savoien zu seinem „Vogte" zu wählen und sein Gemeinwesen

ihm unterzuordnen? — Die Sprache Berns beim ReichS-
statrhalter über Peter von Savoien zeigt nun wohl klar genug,

^) Im Jahr IM nach Wurstembirger bei Kopp. Ebenso huldigte
nach dieses Ulrichs von W. und seines SohnS Peter Tode, des
letztern Bruder Wilhelm von Wippingen PeterS Nachfolger
Philipp 28. Januar 1269.
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daß Bern von beiden Seiten gefährdet den Schirm deS ihm
ferner stehenden Savoiens vorzog und dem Beispiele MurtenS
nachfolgte, welchen schon damals gesuchten Schirm Savoiens
übrigens auch die Urkunden vom 9. September l?u8 und
9. Augstmonat 1291 (wo der Savoische Schirm über Bein
unter den Grasen Philipp und Amadeus vvn Savoi urkundlich
erwiesen ist), auch bereits für frühere Zeit höchst wahrscheinlich
machen. Ob denn Bern auch das sehr bedenkliche Zugeständnis?

von Murten, welches so leichtfertig feine ReichSunmitteibarkcit
aufopfert, in dieser Zeit ausgenommen, können wir freilich bei

der mangelnden Urkunde weder bestimmt verneinen, noch
behaupten : da er jedoch in den beiden folgenden Schirmverträgcn
bestimmt fehlt und da auch Peter einen so bindenden, ihm so

vorteilhaften Schirmvcrtrag, dcr Bern ganz in scinc Hände
gegeben haben würde, schwerlich so leicht in eine Art vvn Bündniß
umgewandelt haben dürfte, so möchten wir unS eher dafür
entscheiden, daß Bern jenen Satz nicht annahm oder Peter ihn
dem für ihn fo wichtigen dazu ftärfern Bern nicht aufzudringen
wagte.

Also Ulrich von Wippingen urkundct zu Bern im August
und Hcrdstmvnat alö: „tuno tömporis iielvoeutus in Lern«.^
Ebcnso zcugcn der nämliche Vogt', Burkard von Egerdon
Schultheiß und die Räthe der Gemeinde von Bern,
daß Gerhard von Rüggisberg und seine Schwester Ida Erben
seien ihres Verwandten und MiibürgerS Arnolds von
Allmendingen, welche Grundstücke sie nun an Jnterlaken verkaufen^).
Es siegeln nach den zwei Geistlichen Ulrich von Wippingen
Lernensis aelvocstus und die Gemeinde von Bern.

Wenn wir nun nach dieser Urkunde vom Dezember 1356
keine einzige mehr finden, in welcher dieser Vogtei mehr

Erwähnung geschieht, wenn wir vielmehr schon in einer Urkunde

5^) Nos, Lus. vlrisus cl« Viupwgsn nckrocaitt« lis Neros, Uur-
esrckus eis Lgorckon «euttet«« et e«n««ke« coim»u«,katt« ils Verne.
Bern, l4. Dezember t2Z6 St, Archiv Bern, S. W, '828.
S. t4Z. Stettler, Reg. Int. 66.
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von Anfang deS Jahres 1257 Schultheiß, Räthe und Ge-
meinde von Bern in voller Freiheit handeln sehen, so müssen

wir nothwendig auf veränderte äußere Verhältnisse für Bern
schließen. Wir geben hier, da Gewißheit vurch urkundliche

Belege kaum mehr zu hoffen fein durfte, Andeutungen, meist

dem tresslichen Führer Kopp hier folgend, wie wir früher schon

seine auf der gewissenhaftesten Forfchung ruhende Arbeit dankbar

benutzt haben.

Zuerst gestalteten sich die Verhältnisse Berns zu dem noch

vor Kurzem gefürchteten Grafen von Kyburg freundlicher;
wodurch die Annäherung bewirkt worden, wissen wir freilich nicht

mehr, aber ein anderes Verhältniß finden wir bestimmt indem
Umstände, daß Graf Hartmann von Kyburg selbst im Sommer

1256, während alfo der von Wippingen noch der von Bern

Vogt war, nach Bern kam und zwar zum erstenmale, wie
ein Dienftmann desselben Heinrich von Schöpfen in einer KaufS-
urkunde die nähere Bezeichnung des Tages (1256, Juli 9.)
eben daher entnimmt"). Eben fo fand um die gleiche Zeit
eine Annäherung zwischen den Grafen von Kyburg und
Savoien statt. Offenbar muß nun ein nicht unbedeutender Umstand

Petern'n bewogen haben, Bern wieder größere Freiheit zu

gestatten und seinen Vogt zurückzuziehen; Kopp glaubt ihn in
einem Zuge zu finden, welchen unS Justinger ^), dessen

Thatsachen bekanntlich weit eher (wenigstens der Hauptsache, weniger

den Nebenumständcn nach) Glauben verdienen, als seine

(in der ältern Zeit wenigstens) fast durchaus ungenauen
Zeitangaben, aufbehalten hat. Justinger erzählt uns nämlich

(wohl unrichtig zwar auS früherer Zeit 56), Peter von Savoi

5i) Ls gjg, qus n. Lomes iunior cle «.vdurA villain Lerns pri-
mllus inlrsvit. Urkunde S. W. i«27, psZ. 378.

55) Justinger, psZ. 26 bis 28.
5 Er scheint die Zeit, die er nicht genauer angibt, zwischen

12Z0 und 12^0 zulfttzen, wozu denn der historisch sichere Zug
der Berner i2ä« gegen sein Haus durchaus nicht paßt, während

jener Zeitraum dagegen zu der früher allgemein (oben
woh! nach Justinger) angenommenen Ansicht von der Erweite-
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in einem schweren Krieg in Burgundien habe Bern dringend
um Hülfe angesucht, für welchen Beistand er ihnen dann gerne
nach ihren Wünschen gewähren würde. Die von Bern haben

ihm nun, willfahrend, fünfhundert Bewaffnete gesandt, die

ihm so wacker seine Feinde besiegen geholfen, daß Alles nach

feinen Wünschen gegangen. Da hätten ihn nun die muthigen
Helfer von Bern nach von Hause erhaltener Weisung, an sein

Wort erinnert, womit er von Bern Hülfe begehrt und nun
von Peter den von Bern ihm „vor etwas Jahren, da sie die

Grafen von Kyburg bekriegten" ihm gegebener Brief ihnen
herausgegeben, worauf ein festes Freundschaftsbündnis; zwischen

ihm und Bern errichtet wurden, nach Laut der Briefe
fo noch hinter der Stadt liegen.

Historisch ist nun anderwärts so viel gewiß: Thomas von
Savoien, älterer Bruder Peter's war 1256 oder schon Ende

1255 von denen von Asti geschlagen und durch die von Turin,
welche sich jenen anschlössen, gefangen genommen worden. Für
die Befreiung desfelben verwenden sich durch Unterhandlungen
außer dem Papst die Könige von Frankreich und England, mit

Waffengewalt aber suchten dasselbe die Brüder desselben zu
erzwingen, besonders Peter und Philipp, indem sie ein KricgS-
heer sammelten und Turin, obwohl vergeblich, belagerten: (die

Unterhandlungen dauerten vom November 1256 bis Febr. 1257

und erst durch drn schimpflichen Vertrag vom 18. Februar 1257

erhielt nun Thomas von Savoyen feine Freiheit wieder.) Zu
diefer Unternehmung wohl fandte Bern eine nicht unbedeutende

HülfSmacht, die stch wacker gehalten haben muß, so daß nun
Peter nach geendigtem Feldzuge sie der ihm aus Besorgmß vor
Kyburg übertragenen Schirmherrschaft erließ, und sich mit einem

Freundschaftsbündnisse mit Bern begnügte. 5«) So ließe es sich

rung der Stadt besser passen würde, sowie die Zahl der zu

Hülfe gesendeten Mannschaft (in jenen beiden Zügen) wohl
übereinstimmt.

5') Ungefähr die Zahl wie in dem historisch sichern Zuge gegen
Lausanne t2ä».

^) Kopp. Geschichte der Eidgenössischen Bünde, iv, 2^, 4L.
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mit Justinger wohl vereinigen, dcr beide Verhältnisse BcrnS,
das Schirmverhältniß nnd das nachherige Bündniß wohl scheidet,

beide ausdrücklich dem nämlichen „Peter von Savoien"
zuschreibt und sich übrigens auf die noch zu seiner Zeit
vorhandenen Briefe (Urkunden) beruft, welche spätere durch
dieselben gekränkte Eitelkeit verschwinden ließ.

Wir kommen nun zu der oben bereits erwähnten Urkunde

vom Anfang des Jahres 1257. Nicht lange vorher hatten
die Berner die Mindcrbrüder zu sich berufen. 5?) In
ihren „friedlichen Aufenthalt in Bern" „ohne Beeinträchtigung

des PfarrrcchtcS" willigten vor Bischof Johannes von

Lausanne auf Ansuchen Berns die deutschen Brüder. Da nahmen

am 6. Januar 1257 spucl ^clventioum 6«) (Wiflisburg)
Schultheiß Burkard von Egerdon, dcr Rath der (namentlich

angeführten) XII und die Gefammtheit der Bürger von
Bern6!) die deutfchen Brüder mit allen ihren gegenwärtigen
und künstigen Besitzungen in der Stadt Genossenschaft und

Schirm^) d. h. in das Burgrecht auf. Im Falle je die

Minderbrüder Bern verlassen sollten, versprechen die Berner
niemand deren Kirche ohne der deutschen Brüder Zustimmung
einzuräumen. — Zur Dankbarkeit hiefür ertheilte Bifchof
Johannes von Lausanne auf Bitte der deutschen Brüder allen,
welche die St. Vincenzenkirche zu Bern zur Feier der Kirch-

Araires RMorss intrsvercmt Ssrriam. Lron, 6« verno.
(Schweiz, GeschichtSf. II) ver no8 instanter voesti heißt es in
der Urkunde von >27i und schon im März 1266 urtundet mit
vielen Bürgern Berns, Bruder Härtung Guardian der
Mind erb rüder in Bern. S. W. i8Zi S. M.

6°) S. W. 1828, S. 247-49.
61) Sure. c!s Lgercion Svultslas, nun die Namen der XII Räthe,

zuerst die Ritter Gerhard von Rümlingen und Hei, rich von
EnoliSbcrg, unter den Räthen Heinrich von Wilkenberg, Peter
von Krauchtbal — Inno temporis Lonsulv» et um«e«ttas
eivium Lernsnsium.

ö') In nostrum consortium et proteetionsm oonlra quolibet
pro posse nostro, Vergleiche die Urkunden von 126,5 unter
Nr, 68 u, 59,
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weihe nach der Ostcrwoche andächtig besuchen, ein Jahr und

100 Tage Nachlaß von den Ktrchenstrafen.
Von hier an tritt nun kein Vogt mehr auf: Schultheiß

und Räthe stehen allein der Gemeinde vor: offenbar sind die

Verhältnisse zu Savoien anders geworden; nur wenn stch daS

Gemeinwesen von Bern wieder freier bewegen konnte, mochte

Bern daran denken, Andere in Burgrccht und Schirm
aufzunehmen, wovon bald noch andere Beweise folgen: der Schirm
von Bern, so lange er noch selbst in so untergeordnetem
Schirmverhältnisse stand, wäre wirklich kein besonderes Geschenk gewesen.

Ebenso urkundet bald nach obiger Bürgerrechtsaufnahme
Schultheiß (Heinrich von Bubenberg) Rath und die Gesammtheit

der Bürger von Bern^), daß Werner von Siegris-
wyl sel. gew. Bürger von Bern mit Einwilligung seiner Gattin
Agnes, alle feine Güter an Jnterlaken vergäbet habe. Auch
hier kein Vogt mehr. Wie hier 1257, fo finden wir auch die

Gemeinde im Jahr 1260 erwähnt, wo Peter von Savoien
in dem Vergleiche mit Bischof Heinrich von Sitten, neben dem

Grafen von Kyburg, dem von Montcnach und Stretltngen auch

die Oivos Lernonses in den Frieden einschließt. 64)

Weniger wegen der Richtigkeit und Genauigkeit der Thatsache

(daß Bern um 1260 Richard von Cornwell als römischen

König anerkannt) als wegen der unläugbaren Wichtigkeit, welche

Bern schon in dieser Zeit betgelegt wird, führen wir nach Kopp «S),

die merkwürdige allerdings nur zu günstige Schilderung der

Macht König Richards an, wie Bifchof Johann von Lübeck

sie in einem Briefe (s, cl., der aber zwischen 1258 und 1260

fällt) an Vogt und Rath von Lübeck schildert: (Oocl. Diplom.
l>uboo p. 233), daß diesem König Richard getreu seien

(obecliunt) alle Edeln und Städte im Elsaß und am Rheine,
dann czuocläm in 8uovi» et z«eckam ^«oz«e in ö«rA«nck'a, à

6
-) vniversitii« vivium verneusium, Stettler Reg. v. Jnterlak. 5g

12,57 III. Non. Asrt.
64) Vergleich Sitten 5. Sept. >26o Schw. Archiv, I. Geschichte II.

S. 20I-20S.
65) Kopp, Geschichte der Eidgenössischen Bünde, II, 2, p. 62« n. I.
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FLt F ttt usc>u« sä muro. Die Nennung Berns, schon in
dieser Zeit in solcher Entfernung muß auffallen. Kunde von
dieser Stadt mochte eben durch die Abordnung der Berner an

den Statthalter König Wilhelms von Holland, den Grafen
Adolf von Waldcck, im Jahr 1255 nach Hagenau so weit
nach Norden gelangt und Bern als an der Spitze einer

Eidgenossenschaft in Burgunden besonders genannt sein: sie

scheint auch auf ein freieres Verhältniß von Bern zu Savoien,
so wie auf Wiederanknüpfung der Verhältnisse mit dem Reiche

zu deuten.

Einem (in dieser Zeit wenigstens noch) ungewohnter«
Ausdrucke begegnen wir in einer Urkunde vom Jahr 1262,
Juni 6. in einem Gütertausch von Bern mit dem Kloster
Jnterlaken. Von Bern handeln hier: Schultheiß, Räthe und

die übrigen Bürger von Bern. Wir lassen etwas
unentschieden, ob hiedurch die Gemeinde von Bern zu

verstehen sei oder nebst dem Rathe der XII, etwa noch ein Theil
des Rathes der I., welche zu den Räthen berufen worden, waS
in der spätern Zeit nichts Seltenes ist 66). Ersteres scheint

jedoch — vergleiche die folgenden Urkunden — weit
wahrscheinlicher. Den nämlichen Ausdruck finden wir auch in der

Empfehlung Berns an den Bifchof Johann von Lausanne für
ihre Mitbürger Commendur und Brüder zu Könitz, wegen
der Neubruchzehnten im Forst bei Laupen von 1269 k. IV.
post 8. gpp. ?tiet Iuguli. 67) Es empfehlen nämlich ihre

Mitbürger der Schultheiß, die Räthe und die übrigen
Bürger von Bern (ostori Lurgonses às Lern«) hier alfo
ziemlich sicher die Gemeinde.

Die freiere Stellung Berns geht nun befonders auS einer

folgenden Urkunde hervor: Es nehmen nämlich „Ritter Burkard

von Egcrdon", dermal Schultheiß, Räthe und die übrigen

66) S. W. 1828 S. t^6, 8euitstu8, <ü«r>8u!e8 si eeêcn' «urgen««
cêe «««« s. u. Stettler Neg. von Jnterl. 77, wo jedoch die

est. burg, g, «. fehlen. — Am Schlüsse stehen noch die nos
disti Kurgsnses äs Lern«, welche siegeln,

6') 1265^ Juli 1«. S, W. 1828 S, 2Z2.
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sämmtlichen Bürger von Bern 6») Aebtissin und Schwestern

der außerhalb des Stadt Freiburg gelegenen Klosters, in
der dürren Au" zu Mitbürgern auf gegen welche sie

alle Rechte zn beobachten geloben, welche sie gegen die von
Jnterlaken und andere in ihr Burgerrecht aufgenommene

Rcligiofen zu beobachten pflegen. ?«) Wann Jnterlaken und

andere Klöster (Frienisberg) in daS Burgerrecht von Bern
aufgenommen werden, wissen wir nicht; wir vermuthen, es sei

bei Jnterlaken zu gleicher Zeit geschehen, wo die von Bern zu

Schirmern dieses Güterhauses bestellt wurden, also bereits 1224;
daher auch so viele Vergabungen von Bernern an Jnterlaken.

— Es muß dieser Schritt von Bern, ein Bürgerrecht zu
schließen mit einem nahe bei Freiburg gelegenen Kloster, welche

Stadt jetzt unter der Gräsin Elisabeth von Kyburg stand,

(nachdem ihr Gemahl schon 1263 und der ältere Hartmann
1264 gestorben) auffallen; gegen welches Haus Kyburg, daS

sich immer mehr Habsburg näherte, dessen Graf Rudolf Peters
von Savoien Vergrößerungsplanen ein mächtiges Hinderniß
bieten mußte, von Seite dieses Letztern wieder feindlichere
Verhältnisse eintreten mußten: sollte Bern zu diesem Schritte gegen

Freiburg, dessen Besitz Petcr'n von Savoien so erwünscht
gewesen wäre, von Savoien veranlaßt worden sein, mit welchem

Hier also unzweifelhaft die Gemeinde von Bern; sollte oben

in der Urkunde von 1262 nur das universi vor durZenses auö>

gefallen fein?

69) «eeeviiniis in «oneives.

'^) guglia erga LNei licenses vol alios Neligiosos in noskrum
n«Is eonsorttum reeeplos servare oonsueviincis. S. W. t828,
S. 367. In dem Empfehlungsbriefe von Schultheiß, Röthen
und den übrigen Bürgern von Bern, an den Bischof von Lan»
sänne wegen dcr Neubruchzchnden im Forst bei Lauven werden
die Empfohlenen Commerdur und Brüder von Könitz auch

clileeli nostri hitt'Asnse« genannt.

'") Bei dcr Erneuerunq d?s Bürgerrechts von Frienisberg im
Jahr I!86 zu B,rn heißt dasselbe das uralte n, S, 9ä.
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Bern wie wir bald sehen werden, immerfort in freundschaft-

licher Verbindung stands,
Wir haben bereits angedeutet, wie sich Peter von Savoien

gegen Habsburg zu verstärken suchte, es gelang ihm auch (ob

mit Vorschub Berns?) angesehene Edle in dessen Nachbarschaft

auf seine Seite zu bringen. So gewann er Ulrich Herrn von

Bremgarten, daß er zu Murten beschwur, ihm mit Leuten, Gut
und seiner Stammfeste bei Bern wider Geistliche und Weltliche,

namentlich wider die Grafen von Habsburg behülslich zu sein,

so lange die Berner mit Graf Peter verbunden fein werden. ?Z)

Zu Bern vor der Kirche in Gegenwart deS versammelten
Volkes (d. h. also der Gemeinde, welche auch siegelt: ein

Beweis, wie Bern hiebet bethetligt war) gelobte der Freie Rudolf
von Stràtlingen, Herr von Wimmis, des vom Bremgarten
Schwager (durch dessen Schwester Bertha, seine Gattin) dem

Grafen Peter und dessen Nachfolgern mit seinen Mannen,

Dörfern und Bürgern und Festen selber wider jedermann

behülslich zu sein, so lange derselbe Bern in seinem Schirme

haben werde. ?4) Sollte vielleicht nach der in der Note
mitgetheilten Nachricht, daß mit dem von Stràtlingen noch andere

Edle Obiges mitbeschworen, die Gemeinde von Bern, (vor

72) Hartmann der jüngere Graf von Kyburg hatte 1259, mir Ein«

willigung der Bürger von Freiburg fein freies Eigen »^ugism
clietnm lil«er»m" »Is Hlsigre äuge« diefen Nonnen geschenkt,
deren Convent l55; gegründet wurde und die sich von dieser

Schenkung an nach diesem Orte benannten. Nee. ciipl. cis rrid. l,
Ms« 9> Urrunde 22.

7^) Urkunde vom 29, Sept. 1266 — quiimcliu Nerveuses cum cl,

vomin« ««mite lenebuulur.
5') Urkunden. Bern 2.5. Nov. t266 KuivKeuori und Kuiliimsmi,

die aber beide irrig behaupten, Bern fei an diesem Tage in den

Schirm PeterS von Savoien getreten, Wurstemberger, welcher
den Inhalt der Urkunde (die nicht mehr vorhanden) Kopp
mittheilte aus piugou ciiron, p, 334 schließt: eontrs omnes,
qugmciin ipse come» siibgucl!«« sl sui successore» Lsriism
tenersnl el e«m Irabucriul sub eorum protections. Li plurss
»Iii iclsm promissrunt. Sicgler: die Gemeinde Bern.
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welcher ja Obiges verhandelt wird — der Ort ist gewählt, wie
bei der Verhandlung vom 7. April 1224 - und welche siegelt)

das vor ungefähr zehn Jahren nach dem Hülftznge der Berner
in Piémont zu Gunsten Peters von Savoien mit demselben

wahrscheinlich gerade aus die Dauer von zehn Jahren geschlossene

Bündniß mitbeschwvren haben und daher auch siegeln. So
wäre auch der Irrthum von LuioKenon und Luillimsnn leichter

zu begreifen, der auch Herrn von Tillier irregeführt hat. 75)

Etwas früher im gleichen Jahre hatte Peter von Savoien
auch um Montenach bei Freiburg die Huldigung erhalten;
auch um Belp bei Bern, wenn Wilhelm Herr von Montenach
letzteres nicht inner zwei Jahren verkaufe: deßhalb erließ ihm
nun Peter jede von seinem Vater Heimo erlittene Unbill —
nach der Urkunde der Herren von Stasis Fons 27. Okt. 1265

war Heimo von Montenach (wohl von Belp aus) gegen Bern
in Fehde gewesen, das mit Savoi gegen Freiburg und dem

Grafen Rudolf von Habsburg (mit welchen auch Heimo von

Montenach) im Kriege war 76). Ehe es jedoch zu weitern Thätlichkeiten

kam, wurde dcr Friede zwischen beiden Parteien vermittelt.
Als nun Peter von Savoien im 65. AlterSjahr gestorben

(im Mai 126877), folgte ihm sein jüngster Bruder Philipp
nach. Er war früher (wie auch Peter) zum geistlichen Stande
bestimmt gewefen, und hatte auch über dreißig Jahre, ohne
die geistlichen Weihen empfangen zu haben, kirchliche Pfründen
genossen; ihm war Bern vor achtundzwanzig Jahren bei feiner

Erwählung zum Bischof von Laufanne entgegengestanden, er

hatte sich länger als zwanzig Jahre (seit l2M Erwählten von
Lvon genannt; im 60. Jahre seines Alters, als sein Bruder

Peter ohne männliche Nachkommen blieb, entsagte er den

geistlichen Würden und nahm Alir, Pfalzgräfin von Burgund,
Hugo's von Chalons Wittwe, und Mutter dcr zweiten

Gemahlin Hartmann's, des jüngern Grafen von Kyburg, zur

75) B„nd I. S. 6Z, und 62.

"') Kopp. Geschichte der eidgenössischen Bünde. IV. 2«,/82»,27«.
77) Nach Wurstemberger bei Kovv/ am v. oder 12. Mai.



— 28 -
Gemahlin. Hierauf nannte er sich Grafen von Burgund und

wurde ohne Hinderniß Nachfolger seines verstorbenen Bruders
Peter als Graf von Savoi.

Mit diesem nun trat Bern noch im gleichen Jahre in

Schirm und Bündniß: „Am 9. September 1268 nahmen

„Schultheiß, Rathe und Gemeinde von Bern?«) Philipp
„Grafen von Savoi und Burgund auf die Dauer seines Lebens

„an des Reiches Statt zu ihrem Herrn und Beschirmer an,
„bis ein römischer König oder Kaiser an den Rhein komme,

„im Elsaß und namentlich zu Basel gewaltig sei und sie in
„seiner Hand zu haben begehre." Auf diefelbe Dauer solle der

Graf zu Bern die Einkünfte vom Zoll, von der Münze und

vom höhern Gerichte ihrer Stadt völlig einnehmen, wie sie
Kaiser und Könige einzunehmen pflegten'?). Indem der Graf
die von Bern gegen jeglichen Feind befchirmen soll, versprachen

sie ihm hinwieder Hülfe gegen Jedermann; was von Allen über

vierzehn Jahre alt beschworen wurde««) Es ist dieser Schirmbrief

übrigens, bemerkt Kopp, fast wörtlich jenem von Murten
vom Mai t255 gleich, nur daß der verfängliche Satz gegen
die Reichsunmittelbarkeit weggelassen ist. Obige Ausdrücke

(beim Bundesschwur) zeigen klar, daß es vor versammelter G e-

meinde geschah.

Im folgenden Jahre nahmen Schultheiß, Räthe und
Gemeinde von Bern«') die zur Gründung eines Klosters in
Bern berufenen Brüder Prediger-Ordens auch für ihre Perfon
und Dienerfchaft in den Schirm der Stadt und in den Mitgenuß

ihrer Wälder und Steinbrüche, in Wasser und Wegen;
den Platz zur Erbauung ihres Klosters wiesen ihnen die Berner

76) scuitetus ecmsules se «m've?«'êa« cle Lerno.
79) Keclclilcis et provenius äe tkeioneo, cle moneta et cle malori

zuclieio, sivcit reges ei impsratores psreivere eonsueverunt.
6°) Im S. W. i«28, S. Z7l', nachdem Auszüge bei Kuietienon;

genauer Kopv nach Wurßemberger, aus einem Abschriften»
bande im Turinerarchiv; die Urkunde felbst von Bern, 9. Sept
i268 fehlt.
Seuii. oon» ei commitml«,« rwium.



in der Vorstadt an — jetzt die französische Kirche mit der

Kaserne — auch lassen sie die Bruder Theil nehmen an der

Allmende, welche der Gemeinde gehört; einen Theil der Gürten

daselbst mögen die Brüder um festgesetzten Preis ankaufen,
andere kauft die Gemeinde selbst an und überträgt sie frei den

Brüdern. Diese neue Stiftung wurde bald durch Geschenke

reichlich bedacht und stand lange in großer Gunst, Der von

Schultheiß, Räthen und der Gemeinde ausgestellte Stis-
tungsbrief besiegelte mit ihnen der Prior der Prediger in

Zürich W).

In dieser Zeit, wo Bern entschieden auf Seite Philipps
von Savoien stand, dem 1268 mit ihm erneuerten Schirmbündnisse

gemäß, wo deS Savoiers Einfluß von der Waadt her

über Murten nach Gümmtnen und Bern reichte, Hinwiederden

Habsburger« Freiburg und Laupen gehorchten, und dem Grafen

Rudolf ergebene Edle daS Land zwischen der Saane und
Aare ihm treu mit der Feste Grasburg bewahrten ^) — in diese

Zeit setzt Kopp«'') die Niederlage der Berner durch Graf Gottfried

von Habsburg, welche er nach Vitoclursn erzählt^); die

Bürger Berns seien dem gegen sie anrückenden Grafen Gottfried

von Habsburg entgegengezogcn, einen Wald von Spießen

ihm entgegenhaltend, nirgends angreifbar. Da habe ein muthiger

Streiter großherzig sich auf deS Grafen Ruf aufgeopfert,
indem er die Reihen der Berner durchbrochen, von welchen er

durchbohrt gefallen; aber alfogleich ihm nach der Heerhaufe des

Grafen, der die Berner auseinander gefprengt und ihnen eine

vollständige Niederlage beigebracht, so daß nicht wenige getödtet,

bei 350 gefangen worden^). Man hat früher immer diese

62) S. W, 1829, S. ^6.
^) In einer Urkunde vom 29, Juni 1273, siegeln Kick, cle cor-

Kiers et Noci, cle ^Vippsns, qui tune pro tempore regimen
Kubel)«ni inter «puiis et upuci ^rasibnre. (St.-Archiv Bern.)

6i) Kopp, Geschichte der eidgenössischen Bünde, IV, 2S«.

65) viioü. i«b, Iis, im Ikes. Hist. Hglv. Bd. I.
66) Das Letzte in der chronic'!, lie IZern« eomes «oli. cle Ilgbs-

bürg eeptt 3',i) Lernenses, «üquos etigm vveiclit, In esrnis
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Begebenheit von Müller 67) bis auf von Tillier in eine bedeutend

frühere Zeit gefetzt, nämlich in das Jahr 124l, nach der

Angabe in der oroniou clo Dorn« ; Vitoclursn hat keine nähere

Zeitangabe, (er fetzt es bloß allgemein in die Zeit, wo König
Rudolf noch Graf war ««). Allein dagegen ist zu bemerken, daß

die Angabe in der oronios cls öorno allerdings das Jahr 1241

hat; daß ihr aber die beiden Angaben von 1255 und 1269

vorangehen, und daß ihr sogleich eine Nachricht vom Jahr 1277

nachfolgt, so daß sehr zu vermuthen ist, die Zahl 1241 sei

irrig für 1271 gesetzt. Ferner ist Graf Gottfried, welcher

ausdrücklich (bei Vitoclursn und der oronios cl« Lern« übereinstimmend)

hier genannt, am 18. Hornung 1239 noch minderjährig

ist ^ als Zeuge erscheint er zuerst am 28. Januar 1243,
und noch 1250 verwalteten beide Grafen Hartmann ihre Lande

gemeinschaftlich, so daß er nicht deS jüngern Grafen Vormund

gewesen sei» kann. Kopp's Annahme hat also jedenfalls eben

so große Wahrscheinlichkeit für stch, als die früher durchgängig

angenommene Zeit. Damit könnte man etwa die Zeitbuchstelle

verbinden, nach welcher Graf Rudolf im Kriege wider Peter

von Savoien odssclit Leronsm ot roclcliclit eos tributsrios
(d. h. sie zahlten ihm für ihre Gefangenen das Lösegeld).

Mit obiger Zeitannahme ließe stch nun gar wohl die historisch

gewisse Erneuerung des Bündnisses zwischen Bern und

Freiburg vereinigen, wo am 16. April 1271 die Schultheißen
(Conrad von Viviers, Ritter, und Cuno von Bubenberg), die

Räthe und Gemeinden «?) Freiburg und Bern ihre alten

Bünde (v. h. von 1243 und die frühere schon unter
Herzog Berchtold eingegangene Verbindung, welches

letztere hier ausdrücklich angemerkt ist) erneuern und sie in der

privio (welcher Faßnachtdienstag für i?7i auf den l7. Hör»
nung fallt.)

67) Müller I, ZOl und 3Zi, wo er aber irrig Vitoclursn für das

Jahr 124> und die cronies cle «orno für l26l anführt beide

Jahre falsch.
66) l'grnpore ilio quo kìex NuclolKis sclkuo eomes ut äieiiur ex-

liierst.
69) Seuil, eonsilium et «m'vettttas cke Sern«.
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Kirche zu Neuenegg beschwören. Dcr Bund wird, wie früher,

auf ewig geschlossen, zu gegenseitigem Schutze wider Jedermann,

wovon sie nur ihre Herren und Beschirmer ausnehmen, und

zwar so, daß keine der beiden Städte nach dem Tode ihrer

beidseitigen Herren und Beschirmer, bei Bern ihr Beschirmer,

Herr Philipp Graf von Savoi?«), bei Freiburg

die Gräfin Anna von Kyburg (HarlmannS des jüngern Grafen

Tochter), und wenn der Schirm Grafen Rudolfs ein Ende

haben wird, alsdann keine der beiden Städte ohne der andern

durch offenen Brief zu gebenden Ralh einen Herrn oder

Beschirmer wählen soll. Auch behält Bern das Reich also

vor: „wenn ein römischer König oder Kaiser mächtig an den

„Rhein kommen wird und nach Basel," (Und diesen auf zehn

Jahre geschlossenen Bund haben beidseitig Schultheiß, die Räthe

und Gemeinden mit feierlichem Eid beschworen^).

Die eben erlittene Niederlage, vor welcher das ferne
Savoien nicht hatte zu schützen vermögen, mochte die Berner

bewegen, eine Annäherung an das alt verbündete näher«.'
Freiburg zu suchen, und so, wenn auch immer noch unter

Savoiens Schirm, wenigstens in dcr Nachbarschaft gesicherter

sich zu wissen. Sollte vielleicht eine staatskiuge, auf Veranlassung

Rudolfs (der später auch staatsklüger an Bern handelt,

denn sein durch den eben erfochtenen Sieg übermüthig gewordener

Sohn) den Bernern gestattete Ermäßigung des Lösegeldes

ihrer Gefangenen, eben um diese wichtige Stadt dem Einflüsse

des Savoiers allmälig zu entziehen, obige Annäherung der

Berner bewirkt haben?

Fast unmittelbar vor diesem Bündnisse mit Freiburg hatte

Bern, Schultheiß, Rath und Gemeinde von Bern die

Erklärung ausgestellt, daß sie dem Grafen von Savoien nur für
sein Leben lang, seinen Erben aber gar nicht verpflichtet seien.

Velen««,- Lernen«!«!» seil, vus, PIiMnpus, comes Ssdgucliss.

'") Uev omiiis e> sinZuI» preclieli seulteli, cousiligrii el cliele
unlversittttes cle verno uo cle rriburZo ^ursverunl solsmniler
el eorporulilsr «cl suuetu Lei.
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Samstags nach dem Sonntag OussimoelvAeniti 1271. (Nach
der Copie von 1583 im Archiv zu Freiburg. Reo. clipl. I., IM.
Urkunde 28.)

Zwar hatte Bern das Reich auch noch in diesem letzten

Bunde vorbehalten, wie früher, aber es war derselbe in diesen

so lange Jahre bereits dauernder Wirren so sehr zum Schatten

herabgesunken, daß, wie anderwärts, so auch in Bern,
ungescheut Reichsgut veräußert wurde, ja selbst die Reichsburg
in Bern gebrochen wurde, als gäbe es kein Oberhaupt und
kein Reich mchr^). Da wuroe endlich am 29. September 1273

Graf Rudolf von Habsburg zum römischen König gewählt,
der nach seiner Krönung zu Aachen Anfangs, des folgenden Jahres

in Basel eintraft). Die Berner, jetzt nach dem Vorbehalte

im Verlrage von 1268 vom Schirme Savoi's wieder an

das Reich zurücktretend, sandten ungesäumt zum neuen Kriege

um Bestätigung ihrer Freiheiten. Da erklärt Rudolf, römischer

König, „daß die fürsichtigen?4) Männer von Bern, des Reichs

„Getreue, vor ihn getreten, mit der Bitte, ihnen die Handfeste

„Friedrichs, des letzten römischen Kaisers zu erneuern, daher

„er nun besagten Bürgern wegen ihrer dem Reiche bereits

erwiesenen und ferner noch zu beweisenden Ergebenheit alle Rechte

„und guten Gewohnheiten den Bürgern und der Stadt Bern

„von feinem Vorfahr Friedrich verliehen, von Neuem bestätigt."
Am Tage hierauf entbeut König Rudolf an Schultheiß und

gesammte Bürgerschaft von Bern in Burgundien seine

Huld^). „Indem wir, geliebte Bürger unserer und
„des heiligen Reiches Stadt Bern?«) Euere une»
„schüttelte Treue und Ergebenheit gegen das Reich und unsere

„Vorsahren, Kaiser und Könige betrachten, so erlassen wir

9') Die Beweise hiefür bei Kopp, Geschichte der eidg, Bünde,
IV, 2Z« bis 52.

^) Am LZ. Januar.
?4) provici! viri Lgrrigr>8S8,

^) Soullolo el unwe?'«s «m'vus cke Sem« in ö.
96) civilsli8 r>o8lrse et 8ser! imperii Lerneii8e8 eivss uodi8 àiieetl.
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„euerem Gemeinwesen??), was Ihr von Z insen und Ein-
„künften des Reichs während der Erledigung desselben in

„Evern Nutzen verwendet, wofür wir Euch auch später nicht

„nachsuchen werden; und zu Bezeugung noch größerer Huld,
„entlassen und entledigen Wir Euch aller Nachforschung deS

„Schadens wegen der in Euerer Stadt gelegenen und

angehörenden Feste, welche Ihr während der Reichserledigung

zerstört zu haben selbst eingestehet?«). Wie Obiger zu Basel;
„jener vom 15,, dieser vom 16. Jenner 1274"??).

ES wird wohl klar genug, daß König Rudolf diese wichtige

Stadt, deren Verhältniß zu Savoi ihm unmöglich bekannt

sein konnte, auf alle Weise zu gewinnen und dem Einflüsse deS

SavoierS abwendig zu machen trachtete. Um so auffallender

muß uns werden, wie sich in nicht langer Zeit bereits Erkaltung

zeigt von Seite Berns, die bald in größere Spannung
und endlich in offene Feindschaft übergeht. Sollte eine dem

Einflüsse Savoiens mehr zugängliche Partei in Bern diesen Bruch

herbeigeführt haben? Ebenso bestätigte König Rudolf wsnige
Tage nachher'««) auf ihr Ansuchen denen von Bubenberg ihre

Reichslehen, dabei auch für ihren Oheim Ulrich, dermal noch

Chorherr zu Münster in Grandval, sorgend, falls er auf seine

Kirchenpfründen verzichte. Suchte König Rudolf diesen etwa

zu gewinnen, weil er geschädigt worden sein mochte, als Münster

in Grandval vor wenigen Jahren noch von ihm als Graf
in seiner Fehde mit Bischof Heinrich von Basel durch Brand
verwüstet worden >«>)? Den Fall, daß dieser Ulrich von
Bubenberg, früher Leutpriefter von Schöpfen, dann eine Reihe

von Jahren Chorherr zu Münster in Grandval, den geistlichen

Stand verlassen werde^ hatte Rudolf richtig vorausgesehen;

9') Universität! veslisv.
?^) Super esslro sci »vs spettante, 'sito in ipsa Lernens! civilste,

quoci vseants imperio vos ssserilis rleslruxisse.
") S. W. '«27/ S. 422, 423 und 424.

^«) Januar 21., ,274.
'^) Lome» Luclollns eomdussit inonsslerium Krsnciis vsiiis ei

pwres vi»«», ^nnsi. Lolivsr: in Lölrmer I'onles, Bandll.
3
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wir werden ihn später an der Spitze des bernischen Freistaates

finden.

Auch den nach Bern berufenen Predigern-Brüder bestätigte

König Rudolf im Herbst gleichen Jahres die ihnen von den

Bürgern Berns verliehenen Rechte und Freiheiten l02). Endlich
erklären Reiter Conrad der Senne und fein Bruder Burkard zu

Münsingen am 3. Augstmonat 1274 vor der Brücke zu
Bern, daß sie durch das Ansehen deS Königs bewogen,
ausgesöhnt seien mit den Bürgern von Bern'^), um allen

Schaden, welchen ihnen und ihren Helfern die Bürger von
Bern und deren Helfer bei T a g oder bei Nacht zugefügt^).

Nach solchen Vorgängen muß allerdings auffallen, wie

Bern schon im folgenden Jahre nicht nur durch neue Verbindungen

(oder durch Erneuerung schon bestandener) sich zu stärken

sucht, so wie die Art selbst, wie dieselbe geschloffen wurde. Es
verbinden sich nämlich am 16. Juni 1275 der Ammann und die

Gemeinde der Leute deS Thales von Hasele und Peker von

Kramburg der Schultheiß, die Räthe und die Gemeinde
von Bernes), zum gegenseitigen Schirme ihrer Rechte und

Besitzungen, zur gegenseitigen Hülfe gegen jegliche Störer,
Niemand hier ausnehmend, „denn das Reich und den Herrn des

Reiches" t«K) (von König Rudolf persönlich als gegenwärtigem

Herrn deS Reichs ist keine Rede). Hatte der Savoier, welcher

Rudolf noch nicht anerkennen wollte, und Murten dem Reiche,

ungeachtet der Worte im Schirmvertrag immer noch vorenthielt,
in Bern bereits wieder größern Einfluß gewonnen? Mit den

Hagenau i7. Sept. 1274. S. W. 1828, S. 380.

^) ^uetoritste ineivti vi. ni. veZis reeoneiiigt! et eomplsnati
eum S«rge»«io«« cl« Lern«.

'«4) surge»«e« cke Sern« ek coach'uêores eorum, ihre Verbündeten.
S. W. 1826, S. 346.

"«5) Minister et eommunitss dominum Väliis cle Ilsseie ei Petrus
àe Krsmburs seultelus, eonsulss e< «mversiia« Sui"Men«u»i

cke Sern»,
^6) wis! Imperium et àomiuum (nicht àominium, siehe Kopp)

imperii.
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Leuten von Hasle war übrigens die Verbindung von Bern ganz

sicher schon älter (wenn auch vielleicht noch kein geschriebener

früherer Bund enstirte, worauf das gänzliche Stillschweigen in
diesem vorliegenden Bündnisse führen möchte), denn nach den

Schritten Berns beim Statthalter des Königs, kann wohl kein

Zweifel sein, daß wir die von Hasle, wie die von Murten
unter den ^urstis", den „Eidgenossen" von Bern namentlich

inzubegreifen haben.

Nicht lange nachher weilt König Rudolf bei seiner Rückreise

von seiner Zusammenkunft mit Papst Gregor X. zu

Laufanne zwei Tage in Bern (Ende Oktober 1275), wo er die

Interessen des Reichs bei Täuschen von Reichslehen wahrt und

dafür sorgt, daß sie auch ferner gewahrt werden, nicht mehr,
wie vor seinem Reichsantrittc geschehen, demselben ungescheut

entfremdet.
Die Gemeinde in Bern ist es auch, welche zu Bürgern

aufnimmt, wie Heinrich von Signau bezeugt, daß ihn die

Gemeinde von Bern am nämlichen Tage zum Bürger
empfangen, wo sie einander gegenseitig den erlittenen Schaden

erließen (er für sich und seinen Vater), so am 5. März 1277 "").
Die Trennung Bern's von der weit zerstreuten Pfarrgemeinde

Könitz und die Erhebung zu einer eignen, felbstständigen

Pfarrkirche von Bern, am 9. August 1277, durch Bischof Wilhelm

von Lausanne, merken wir darum hier an, weil neben

dem für zwei Pfarrkirchen hinreichenden Einkommen auch noch

der Grund für diese Trennung angegeben ist, weil die
Volksmenge so sehr zugenommen habe^), wag wir
namentlich auf Bern selbst beziehen, indem die Stadtgemeinde
sich noch nicht einmal bis zum Spital deS heiligen Geistes

erstreckte, da der Garten hinter diesem Spital gegen die Stadt
(also der Garten an der Mauer der Vorstadt) die Grenze der

Psarrgemeinde von Bern ausmacht l«s).

"'7) S, W. t826. S, 346.

^) (Zum! pärovUi» cle LKuuix longe Isleque ckillus« esl eê êemêa

muttiiuck« ziopuwrum ibi e«ei"S!)il.

lessalo quock est retro IiospiliUs 8. Spiritus versus villäm
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Wie im Jahr 1275 durch ein bestimmtes Bündniß mit den

freien Männern von Hasle, so suchte sich Bern auch anderwärts

durch Bünde zu stärken. Im Jahr 1279 im September
verbinden sich Ritter Richard, Meier von Biel, Räthe und
Gemeinde von da, mit denen von Bern, nämlich Schultheiß,

Räthen und der Gemeinde daselbst""), von hier auf
Weihnacht und von da fünf Jahre lang (also bis 25. Dezember

1284), einander -in ihren Rechten und guten Gebräuchen zu

handhaben und zu schirmen. Bei Streitigkeiten, welche die

beidseitigen Stadtgerichte nicht zu lösen im Stande, kommen sie

zusammen zu Frienisberg ">) (wahrscheinlich mit beiden Städten

im Bürgerrecht). Biel behält den Bischof von Basel und sein

Kapitel, den römischen König und seine Söhne vor"^); der

Vorbehalt von Bern ist nicht bekannt, indem der von Bern
ausgestellte Brief weder in Biel noch in Bern vorhanden ist "^).

König Rudolf, welcher einen Zusammenstoß mit Savoi
unvermeidlich sah, suchte sich durch neue Erwerbungen zu stärken.

Durch Kauf am offenen Landgericht zu Meyenried am

26. November 1277 hatte er von der Gräfin Anna von Kyburg
mit Zustimmung ihres Gemahls Eberhard von Habsburg, um
3040 Mark Silbers für seine Söhne die Stadt Freiburg im

Uechtlande erworben; der Kauf war in aller Form vor sich

gegangen, für den Landgrafen, Graf Rudolf von Neuenburg,

Herrn zu Nidau, führte den Vorsitz am Landgerichte der Freie,

Herr Cuno von Kramburg; als Zeugen sinden wir unter
Geistlichen, Grafen, Freien und Rittern auch die Freien Peter von

Kramburg (von 1272 bis 1279 Schultheiß von Bern), Heinrich

von Jegisdorf, sowie die Ritter Niklaus von Münsingen

Lernender» et protenciitur ulrsque parts U8qus aà «quam
(^.rs) seeuväum quoà protevmlur lossaluiri, S> W. 1828.

Seite 254.

"«) Levitelo, eousuiiiiu8 et commum'êak,

"') ^puci ^urorsrv.
"2) Do. Lege Roruavorurv et pueris ejus (exceptis).
"^) Die Urkunde vom Herbgmonat 1279, siehe S, W. 1828

Seite 5S4.
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und Rudolf von Rümlingen, die wir als Berner namentlich

anführen.

Noch immer enthielt Philipp von Savoien dem Reiche

Peterlingen, Murten und Gümminen vor. Inzwischen hatte

König Rudolf den stolzen Böhmenkönig Otokar so gedemüthigt,
daß er dort seinem Hause ein mächtig Reich gegründet ; darauf
kehrte er wieder in die vordem Lande zurück, und verhalf im

Frühjahr 1283 seinem unerschütterlich getreuen Bischof Heinrich
von Basel (dem Minderbruder) zum Besitze von Pruntrut, welches

er nach einer mehrwöchentlichen Belagerung am Charfrei-
tage zur Uebergabc gezwungen. Da mußte ihm wohl auch

Bern die schuldige Reichshülfe leisten. Im Lager vor
Pruntrut^) bestätigte König Rudolf dem Ritter Ulrich von Bubenberg

(welchen wir oben als Chorherrn kennen gelernt) und

seinem Neffen Johannes ihre Uebereinkunst, daß der Ueberlebende

dem Andern in allen Reichslehen nachfolgen möge "^. War
Ulrich von Bubenberg vielleicht damals fchon Schultheiß dcr

Berner - welches Amt er von 1284 bis 1292 bekleidet —
und daher oder fönst Anführer der Berner bei diesem Zuzüge?

In dieser Zeit stand Bern wieder, wie andere Orte, unter
Reichsverwaltern wie ehemals, vermuthlich bald nachdem eS

wieder unter das Reich zurückgetreten, wenn wir schon erst

einige Jahre später bestimmtere Zeugnisse hicvon noch übrig
haben. König Rudolf scheint zuerst nur einzelne Beauftragte

gebraucht zu haben (siehe bei Kopp, Geschichte der eidg.

Bünde, IV, 304, einen solchen Fall), später erst ernannte er

bleibende Verwalter. Man hat wahrscheinlich in späterer Zeit
in Bern die dessen Eigenliebe verletzenden Ausdrücke zu

verwischen gesucht und die zu laut sprechenden Urkunden bei

Seite geschafft, wie man schon früher den Reichsvogt gerne

ganz zu entfernen und wegzudeuten versucht hatte. So heißt

Ritter Hartmann von Baldegg in einer Urkunde vom 24. Sept.

" In castri» «nts I'«,«nlrut, nicht ante ?aleruiävum, wie irrig
im S. W. 182«, Seite 39«. Siehe Kopp, Geschichte der

eidg. Bünde, IV, ZiZ.
"5) 528Z, '9. April. S. W. 1828 S. 398.
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1285 sereniss. OH. Kuàoll, Komsnarum regis Sattw^s /is^
Stt/'s'ê/ttf/êKm Fs»er«k7s ^s^ ^^d in den Frtedensvergleichvor-

schlägen zwischen ihm und dem Grafen Philipp von Savoien

(weiche ersterer als nur dem letztern vortheilhaft zwar nicht annahm)

sollten sie gegenseitig zur im Vergleich verabredeten Hülfe ihren
Amtleuten bestimmte Befehle ertheilen, wie König Rudolf den

seinen zu Bern, Freiburg und Grasburg "?), fo Philipp den

seinen zu Milden, Murten und Romont; vergleiche hiezu

das unten näher anzuführende Verhältniß Richards von Cor-
bieres (zum Jahr 1292).

Mag nun dieser Reichsvogt Berns Eigenliebe verletzt haben,

mögen die ungewohnten Steuern zu den vielen Zügen König
Rudolfs und die gewiß schwer vermißten, so lange zu eigenen

Handen bezogenen Einkünfte des Reichs (jetzt wieder durch den

Reichsvogt vom Zolle, der Münze und dem höhern Gerichte

zu Handen deS Reichs bezogen), mag persönliche Parteiung
(welche darum noch keineswegs unmöglich ist, weil wir keine

bestimmten urkundlichen Beweise haben) mitgewirkt haben, Bern
dem Könige wieder zu entfremden und wieder zu Savoien
hinüberzuziehen; genug, diefe Thatsache steht fest, wenn wir auch

weder über die bestimmtere Veranlassung noch über die genauere
Zeitbestimmung deS Bruches von Bern mit dem König im Reinen

sind.

Wie wir schon bemerkt, hatte König Rudolf die obange-

führten Vergleichsvorschläge Savoiens nicht angenommen, er

wollte unbedingte Unterwerfung, zog nun, nachdem er Pruntrut
bezwungen, in die Waadt gegen Philipp mit Macht und be-

"6) Siehe Kopp, Geschichte der eidgen. Bünde, IV, 3Z9 ».
1 und 5.

"') vmversis oaîAms, ackvoeatts ek easêettam's »««kri«, ?m «une «un?

et pro tempore tuerwt «psn'M^ apuck ösmam, rribur-
gum et örsseborek. Nun müssen die battim schon der Stellung

wegen Bern betreffen, um so eher aber, als bei diesen
VergleichSvorschlagen Albrecht von Rormos, Schultheiß (»ci-
voestus, svover) von Freiburg gegenwärtig war und Richard
von Corbièreê, welcher (wie wir oben gesehen) als Castlan
GraSburg hütete.
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lagerte Peterlingen von Anfang Juni "») mehrere Monate lang.
Olme Zweifel hatten auch die Berner hier ihrer Reichspflicht

zu genügen, mit andern (sie kaum sehr bereitwillig gegen Savoi
und Peterlingen) dem Könige den schuldigen Zuzug geleistet "°) ;

nach Justinger zogen die von Bern mit denen von Freiburg
ihm zu, und (fügt er bei) sie seien vom Könige gerühmt worden,

daß sie sich gar mannlich gehalten.

Auf ein beginnendes Zerwürsniß mit Bern läßt die etwas

auffallende Begünstigung schließen, nach welcher eben im Lager

vor Peterlingen dem von Ritter Ulrich von Thorberg
befestigten Orte Kirchberg bei Bmgdorf zum Danke für die

Ergebenheit deS tapfern Ritters an König und Reich die Rechte,

Freiheiten und gute Gewohnheiten, welche die Stadt Bern
genießt, verliehen werden^«). Die nämliche, bereits 1275 an

Laupen verliehene Begünstigung mochte doch eher in der

besondern Lage dieses Ortes seinen Grund haben, als daß wir
hier schon etwas Feindfeliges gegen Bern erblicken könnten.

Die Bürger von Peterlingen vertheidigten sich jedoch standhaft,

und erst im Dezember 1283 erzwang Rudolf durch

Gegenwerke, wodurch er ihnen alle Zufuhr abschnitt'^), die Uebergabe

der Stadt >22). Hierauf wurde Friede zwischen ihm und

Graf Philipp von Savoi, welcher auf Murten, Gümminen und

Peterlingen verzichten mußte >^). Murten nahm der König am
29. Dezember 1283 in Besitz, - Graf Philipp hatte an König

Rudolf 2000 Mark Silber zu vergüten, für die von jenen

Orten während der zehn Jahre feit seiner Erwählung bezogenen

"6) xriàis noiiirslumi «dssclitkuà. rsx I>stsrIwKsn. ^nn. Lolm.
"9) Der bestimmt für Bern ernannte bsiiivus (siehe oben) läßt

wohl nicht daran zweifeln.
>^) i. November t283 m esslris sut. ksteru. S. W. 1827, Seite

179 und »«.

^.nn, Lolmsr.
>^) vus Itucl, rsx sxnuKimvit paisrnwvum msrrss vsvsmbri

(1283) Lronies äs Nsru«.
^') In «i>»lri» siN« t>iilsrrii!,ellm 27. Use, 1288. S- W. 1828

Seite 4oo.



- 40 -
Einkünfte ^). Vogt zu Lausanne und Amtmann von der Aare

aufwärts >25) wurde dcr Freie Richard von Corbières; später

erhielt er noch die Hut der Burg bei Murten '^'), Ritter Ulrich
von Maggenberg die Hut der Burg zu Gümminen. König
Rudolf weilte längere Zeit in Freiburg, im Jenner und vom

April bis Juni 1284.

Nachdem Graf Philipp von Savoi am 16. Oktober 1285

gestorben, wurde dessen zweiter Bruderssohn Amadeus sein

Nachfolger, und nach Ausföhnung mit dem jüngern, Ludwig, der

sich etwas später Herr der Waadt nannte, als Graf von Savoi
anerkannt.

Um diese Zeit gab der Freiherr Peter von Kramburg, viele

Jahre (sicher v. 1272 - 1279) Vorsteher des bernischen Gemeinwesens,

sein Lehen von Buchsee, drei Häuser in Bern, dorthin
zurück und zog mit seiner Gemahlin Anna von Mattstetten von

Bern weg nach Burgdorf, wo er wenigstens 1288 das
Schultheißenamt verwaltete. Wenn wir bedenken, daß er wie sein

Nachfolger, Ritter Niklaus von Münsingen, wo der Freie Cuno

von Kramburg die Stelle des Landgrafen vertreten hatte, jene

für das Haus Habsburg so wichtige Urkunde dcr Abtretung
von Freiburg 1277 mitbezeugt hatten, sie also doch wohl dem

Könige nicht feindlich gesinnt zu denken find; wenn wir ferner

wissen, daß Ulrich von Bubenberg (der dem Könige zwar manche

Huld zu danken hatte, ihm aber doch, sei eS um Schaden bei

der Plünderung von Grandval erlitten oder sonst gekränkt oder

von Savoi gewonnen, abhold war) von 1284 bis 1292
fortwährend das Schultheißcnamt von Bern bekleidet, in welchen

Zeitpunkt unbestritten die Feindfeligkeit gegen König und Reich

fällt, wenn wir endlich noch erwägen, daß Peter von Kramburg

gerade nach Burgdorf zieht, in die dem König wie einst

den Kyburgern so ergebene Stadt, und wenn wir denselben

>^) Urkunde Freiburg / 4. Januar i284 (bei Kopp).
Läillik äu ssrenîss. nriuo« r«! ä«8 Komsius eSeKM« ê'^rar en
cke«««5 27. Sept. 1284. Kopp IV, 369 n. t nach llis«lv.

'^) Nach der Urkunde des Grafen Amadeus von 1291. S, W,
1828 S. 420.
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Peter von Kramburg nach der für Bern so unheilvollen
Niederlage in der Schoßbalde mit dem Schultheißen und den

angesehensten Bürgern Berns nach Baden ziehen sehen, die

verlorene Huld des Königs Bern wieder gewinnen zu helfen, wozu
nebst dem geistlichen Fürfprecher, dem Mitbürger von Frienisberg,

der dem König gewiß wohlbekannt gewesene Schultheiß
BernS weit vorthcilhafter einwirken mußte, als der gegenwärtige

Inhaber jener Stelle; wenn wir solches Alles erwägen,
so dürfte doch wohl innerer Parteizwift nicht so ganz ohne Un-

wahrscheinlichkeit angenommen werden, welcher, wie er den von

Kramburg von Bern fort trieb, den von Bubenberg erhob und

so lange oben hielt, womit nun Bern dem Könige entfremdet

und Savoien genähert wurde. Für letzteres haben wir dann
ein bestimmtes historisches Zeugniß; es sagt nämlich Graf Amadeus

von Savoi in dem bekannten Schirmvertrag mit Bern von
1291 ausdrücklich: „Rudolf, dcr römische König, habe die

Berner, eben weil sie ihm (Amadeus) befreundet
gewesen, vielfach bedrückt und geschädigt"'^). Daß übrigens
die für Bern seit Langem ungewohnt gewesenen vielfachen

Steuern den Unwillen in Bern gemehrt und vielleicht das

Benehmen deS Amtmanns, welchen die Berner gewiß ungern
ertrugen, denselben noch gesteigert, möchten wir gerne zugeben.

Oder follten etwa die aus Anlaß der Erscheinung des falschen

Friedrichs im Reiche entstandenen Bewegungen, die bei zwei

Jahre (von 128Z bis 1285) dauerten, Veranlassung zu dieser

Spannung Berns mit dem König geworden sein? Da nach

Gottfried von Ensmingen demselben nicht nur viele Edle in
Deutschland angehangen, sondern auch manche Städte, wie

Hagenau und Colmar anhingen, so könnte ein zweideutiges

Benehmen von Bern ihm gar leicht den früher nicht
ungünstigen Herrscher entfremdet haben. Die Pringles Oolmur.

geben ausdrücklich das Jahr 1285 an, wo Bern dem Könige
den Gehorsam geweigert, und melden zu gleicher Zeit vollkom-

Ip5<z Ngx (lìllà.) <M« !M sx>m< «Mitt nos^i, «os opnressit
multivlieitsr ot gravsvit. S. Urkunde von 129!. S. W. 1828.

S.
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Bern im gleichen Jahre (1235) vom Feuer

hrt wurden^»).
it neu ausgebrochener Zerwürfnisse >^) müssen

das Kloster Trub, vermuthlich jedoch nur in
m Besitzungen, geschädigt haben; dasselbe fand
als hinreichende Entschädigung anzuerkennen,

heiß, Räthe und Gemeinde in Bern, sie

zu ihren Muvurgern aufnahmen ^«). Vermuthlich aus Grund
diefes Verhältnisfes befiehlt König Albrecht das Kloster Trub
1300 in den Schutz von Schultheiß, Räthen und gesummten
Bürgern'^), als deren Mitbürger zu Constanz, XIII Cal. Sept.
(Aug. 20.) S, W. 1329, S. 391, nach einem Vidimus von
1467. Aber bei Böhmer ReichSregesten, wo diese Urkunde fehlt,
ist König Albrecht im August zu Cölln - sollte «olonis für
Donstuntie zu lesen sein?

Die Züge Berns gegen die von Weisfenburg, auf welchen

sie Wimmis erobert, Jagdberg gebrochen und dafelbst den Ritter
von Blankenburg gefangen und dann zum Bürger gemacht,
welche Justinger "2) in's Jahr 1238 setzt, dürften wohl bei

seiner Zahlenungenauigkeit eher in eine etwas spätere Zeit
gehören.

Richtiger ist aber die andere Nachricht von dem großen
Brande in Bern, in der Mitte der alten Stadt aufwärts sagt
die cronies clo Lorno, Justinger damit übereinstimmend, von
der Kreuzgasse bis zur alten Ringmauer (d. h. bis zum jetzigen

Zeitglockenthurm), im Jahr 1285 '"->), sowie Bern wenige Jahre

"26) Annalen von Colmar, zu i28Z bei Böhmer roules Ii.
^9) Damnum quocl uoslri Wonasterio tempore guerre irrogarunt,

rilrieo cte Luv. militi sellitelo in Lercio, eonsulibus av «m-
verspätt ourglsnsium, nosêns eombttrAensz««« omne claurnuin
inciulAsmus. In e»p. », Lrud» l3. Jenner l286.
Se. eonss. et umver«« «m'o«s i» verno.
Seite 44 und 46.

In der Nacht vom Ostermontag auf Dienstag mslia pars eivi-
tatis verneusis »»liciuse eornbusta luit sursuin. (Am Rande
des Jahrzeitbuches von Bern.)
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nachher einen neuen, wenn auch nicht so beträchtlichen Schaden

erlitt, wie bei jenem frühern Brande, immer noch beträchtlich

genug wegen der hölzernen Häuser'^). Den ersten verderblichern

Brand, und der fast die ganze Stadt verzehrt, melden

auch die Annalen von Colmar, wie wir oben fchon angeführt

'««).

König Rudolf, dessen Rechte Bern anzuerkennen sich

weigerte, und wie wir oben schon angedeutet haben, mit Sczvoi,

wenn nicht im Bunde, doch im Einverständnisse, wie selbst

Justinger andeutet'^), belagerte Bern mit beträchtlicher Hce-

resmacht. „Bern wollte dem König keineswegs gehorchen"'^),
heißt es in gleichzeitiger Quelle, wo das Jahr 1285 vermuthlich

den Anfang der Zerwürfnisse andeutet. „In demselben

„Jahre 1283 widersetzte sich die Stadt Bern ihrem Herrn König
„Rudolf um einiger Rechte willen, welche sie ihm widerrechtlich

„zu leisten weigerte," lautet es in einer andern'^). (Ueber

den sogenannten Judenhandel und Veranlassung werden wir
etwas später einzutreten im Falle fein.)

Die Angaben im Gesctzesbuche am Rande und der cronies
üe Lern« von 30M0 Mann und mehr, welche König Rudolf
mit sich zur Belagerung gebracht, sind sicher übertrieben; immer
aber war es eine bedeutende Macht, die näher bestimmen zu

wollen jedoch mißlich ist. Wenige Tage, nachdem er sich vor
Bern gelegt, befahl er einen allgemeinen Sturm sowohl beim

obern als beim untern Thore gleichzeitig, und um die Bürger
zu schrecken, griff er sie mit Schwert und Feuer au, welches

letztere ein heftiger Wind noch gefährlicher machte'^). Doch

Nuits gumu» combuste lueruut in nova vivitats Lernens!,
der sogenannten Neustadt, unserer Weibcrmarktgasse, in der

Nacht vom 6. Dez. 12»7. (Ebenfalls Randschrift des Jahr-
zeitbucheS von Bern.)
Livitii» Lerueusis suit ub igne peue lolsllter clevorstä.
Juginger, Seite 47.

Die Annalen Colmar schon zum Jahre l2«z,
Koltr, cl« Lnsmiugen bei Böhmer, roules ti.
Jahrzeitbuch von Bern zum 4. Juni, am Rande die vrorues
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die Belagernden, bet der damaligen Unkunde in dieser Art von
Kriegsführung immer im Nachtheil, fanden in dem entschlossenen

Muthe der herzhaften Bürger nicht erwarteten Widerstand;
die beiden Spitäler mochten sie zwar durch Feuer verheeren,
aber der unerschrockenen Bürger wurden sie für jetzt nicht Meister.
Gegen Ende Juni hob König Rudolf die Belagerung, welche

nun einige Wochen gedauert, wieder auf und zog gegen den

Grafen von Mümpelgard, nach dessen Demüthigung er wieder

vor Bern erschien und es von Neuem belagerte, dieses Mal
etwas längere Zeit'^)> nicht aber mit besserem Glücke; ein

Versuch, mit brennenden, die Aare hinunter gesendeten Flößen >^')
durch Anzünden der neuen Brücke auch die Stadt zu verbrennen

«der doch in der darauf folgenden Verwirrung sie leichter

anzugreifen, wurde durch der Bürger unerschrockene
Wachsamkeit vereitelt, wie die Angriffe mit offener Gewalt mißglückten.

Ohne Zweifel wohl schon in der Zwischenzeit zwischen der

ersten und zweiten Belagerung, gewiß jedenfalls nach der letzten,
die er im September hatte aufheben müssen, suchte nun König
Rudolf, welcher voraussah, daß er den Hauptangriff auf die

Stadt auf daS kommende Frühjahr werde verschieben müssen,
die Berner durch den sogenannten kleinen Krieg zu ermüden,
hauptsächlich aber durch Abschneidung der Zufuhr sie in
Verlegenheit und Noth zu bringen, und sie so wenn möglich zur
Nachgiebigkeit zu nöthigen. Der Zeitgenosse von EnSmingen
bemerkt'^'), der König habe, nachdem er die vergebliche Be¬

ug Lsm« (zum 28. Mai), da beide Angaben in der Ankunft
des Königs um einige Zeit abweichen.

"°) Vom tv. Augustmonat bis etwa t6. September t288.
Die beiden Quellen nach it3.
Msus äestruere novum poutem et moleuäillum (durch diese

brennenden Flöße).
Nachdem er die vergebliche Belagerung aufgehoben und sein Heer
entlassen, muuivit vsstrs eireum zseeutis et vieiniors eivitsti
preäiete militions, ne vivibuspsieret exiius s civilste veleli»m
»Iiis psiers posset scttlus sci esnäem. Lt oum eivos preäieti
ex noe muitum esseui sngsrisii, in tsnium quoä äeteetum
pstereutur sslis ueo säkue lleeti polersut.
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lagerung aufgehoben und sein Heer entlassen, zuvor die

umliegenden Festen in der Nähe der Stadt mit hinlänglicher Mannschaft

versehen, um eben sowohl die Berner zu verhindern, die

Stadt zu verlassen, als andere außer der Stadt, ihnen zu

Hülfe zu kommen, wodurch sie allerdings in große Noth ge-

ricthen, namentlich wegen des ihnen mangelnden Salzes; dem-

ungeachtet waren sie noch nicht so weit gebracht, deS Königs
Gnade zu suchen. Ebenso sagt ein anderer Zeitgenosse (Albrecht
von Straßburg), der König habe, da er die rebellische Stadt
nicht zu bezwingen vermocht, sie durch beständige kleine Angriffe
zu necken gesucht'^). Wir sehen hieraus, daß Bern doch nicht

ganz allein stand und ebenfalls Bundesgenossen und

Helfer hatte, wie deren in verschiedenen Urkunden der

jüngstvergangenen Jahre erwähnt werden, aber offener Zuzug mochten

allerdings die ringsum in den vielen Burgen aufgestellten

Besatzungen hindern, sicher aber nicht weder den Zuzug Einzelner,

noch mochten die Feinde ihnen gänzlich die Zufuhr
abschneiden; nur litten sie hauptsächlich an Salz Mangel, dessen

Zufuhr aus der Ferne leichter verhindert werden konnte. Daß
die Berner aber keineswegs fo geduldig alle Neckereien hinnahmen

und sich ungerächt in ihrer Stadt einschließen ließen, dafür

haben wir ein bestimmtes gleichzeitiges Zeugniß von einem

zwar gänzlich im Interesse des Königs redenden, «der rebellischen

Stadt" gänzlich abholden Schriftsteller, der jedoch edel-

müthig sich später der einmal Gedemüthigten annimmt; Conrad

von Dießenhofen, Chorherr von Solothurn, Schreiber deS

kaifcrltchcn Hofes, meldet in einem Briefe an König Rudolf,
vom Frühjahr 1289'^) Folgendes: „in nächtlicher Stille,
„während Jeder nach deS Tages Mühen Ruhe gesucht, seien

„die Berner wie aus Höhlen und geheimen Schlupfwinkeln her-

' ") guotictiänä Ms clslg8l.siis ^>c>, .^rZoril,
' In der Kantonsbibliothek von Luzern, siehe bei Kopp, Gesch.

der eidg. Bünde, IV, 4o8 nach 2, welcher diesen datumlosen
Brief zwischen den 19. April und i4. Mai 1289 setzt (wischen
die Niederlage der Berner und die Friedensverhandlung zu

Baden.)
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„vorgekrochen, und hätten Diebsbanden gleich, durch Hinterhalte,

mit Brand und mit plötzlichen Ueberfällcn das Reich

„zu schädigen gesucht" Daß diese Kriegsführung durch

nächtliche Ueberfälle bei den Bernern gar nicht ungewöhnlich

war, haben wir oben bereits auS einer Urkunde vor 1274

angeführt, wo Ritter Conrad der Senne und sein Bruder die

Bürger von Bern und deren Helfer um allen Schaden
freisprachen, den dieselben ihnen bet Nacht und bei Tag
zugefügt (äe neete qusm cieclie). Die glücklichen Erfolge, mit

welchem die Berner schon zweimal dem gefürchteten Habsburger
widerstanden, hielten den Muth der Bürger ungeachtet mannigfacher

Entbehrungen und gewiß nicht geringen Schadens für
Einzelne, dennoch nicht nur aufrecht, so daß sie keineswegs

an des Königs Gnade zu kommen gemittet waren, sondern der

bisher so glücklich geübte Widerstand scheint die Berner fast in
eine Art sorgloser Sicherheit gewiegt, und zu einer gewissen

trotzigen Verachtung des Feindes geführt zu haben, welche sie

freilich schwer genug büßen mußten.

Im Frühjahr 1289 erschien Herzog Rudolf, des Königs
zweiter Sohn, welchem fein Vater die Verwaltung der obern

Lande anvertraute, und sicher auch die weitere Führung des

ihm durch die Hartnäckigkeit der Berner widerwärtigen Krieges
überlassen hatte, mit einer weniger nach Zahl als der Tapferkeit

halb auserlesenen Reiterschaar von Bern, verschiedene Zeugen

vereinigen sich auf die Zahl von ungefähr 400 auserlesenen

Reutern'^), bei welchen wohl auch noch eine entsprechende

Zahl von Fußvolk gedacht werden mag. Wie er in dcr Stille

"^') sub noeti» siisutin, cle «sverni» ot sntris exiiiunt ctieti eives
et aussi islruneuii furtivi» ineenctüs, insiclii», inopini» essi-
bus st msletìeii» »Iii» eonesptuin virus sllunclsie moliuntur
so reipubiiee eonlrsire (Urkunde nach 1t8.)

^?) gäben» in rniiitis vix numero treeenlos (Lnsminger) lìiium
suum eism eum sUst equitibus misit Albert, .^rZent. Justinger
S. spricht von einem großen Volk, und zogen etwa
4«« auserlesener Reuter nur zu einem Handstreich voraus,
während dcr große Haufe zur eigentlichen Belagerung später
nachfolgen sollte.
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den Bernern unerwartet und von ihnen unerkundet in die Nähe
Berns gezogen, suchte er nun noch durch List zu erreichen, was
seinem sonst so glücklichen Vater bisher mißlungen. Er sandte,
die Berner, welche von seiner schnell herangezogenen Schaar
keine Kunde hatten, aus ihrer, damaliger Belagerunzskunst
unbezwinglichen festen Stellung in dcr Stadt herauszulocken,
eine Abtheilung seiner Reuter gegen die Stadt hinab, und legte
droben wohl von einem Wäldchen gedeckt einen Hinterhalt"»).
Die Berner, welche öfter bereits solche Neckereien von einzelnen

Haufen glücklich zurückgeworfen, die ihrer lauernde Gefahr
nicht achtend, zogen, durch die bisherigen Erfolge allzu sicher

gemacht, in rasch gesammelten Haufen ohne Ordnung unter
dem Pannerträger Brugger oder Brüggler hinaus"»), trieben diese

plündernde Schaar, die verstellt floh, leicht zurück, bis ste auf
der Höhe der Stadt angelangt und diefelben unvorsichtig weiter

verfolgend, auf einmal von dem im Hinterhalte gelegenen Herzog

mit seiner Hauptmacht sich im Rücken angegriffen sahen ^),
' ^1 «Zu! (Kuäoikus v.) se ponens in iusicliis nuosclmn äbcluelore«

peouclum solito more premisit, czuos Mi insequsntes «ci locum
insiclisrum espi! sunt, Kottkr. <le Lnsmingen, ibiä, p. 124.

Wir nehmen entgegen dem Zweifel Kopps, iv, 1o6 n, i den

Venner Brügger wieder auf, weil nach dem Jahrzeitbuche von
Bern (zum 27. April), ein Wernher Brugger namentlich
angeführt ist, sei es unter den im Treffen Gefallenen oder unter
den von Herzog Rudolf in seinem Wuthanfall getödteten Berner

Gefangenen. Allerdings haben wir dann ferner so frühe
keine urkundliche Erwähnung der Venner; allein wenn wir
auch annehmen, die vier Venner in Bern seien spätern
Ursprungs, und etwa bald, da aus den vier Quartieren der

Stadt je 4, alfo i6 zu dem bekannten Collegium der XVI,
geordnet werden, eben so auch sogleich die Venner der

vier Quartiere eingesetzt wurden, d. h. schaben wir i« hier
1289 einen einzigen Venner genannt, der vor der Eintheilung
der Stadt in vier Quartiere gar wohl der einzige Pannerträger

sein konnte.
vux vor« ox sclverso irruit m eos «um rslia.ua mililia sus

Lnsmingvn, ibid. 124, et cium inesule sue protervie «las eri-
sunt svernenses) percligna sMieiionis radies non «Istulit tempus
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und da jene auS der verstellten Flucht sich plötzlich (der Parther
und Numidier Schaaren gleich) zum Angriffe wenden, nun in
die Mitte genommen werden. Hier entspann sich nun ein furchtbarer

Kampf'-"). Die Berner, mochten sie auch an Zahl dem

Feinde ungefähr gleichkommen, waren doch schlecht gerüstet; es

war offenbar kein geordneter, sorgfältig gerüsteter Auszug
gewesen — sie hatten eine Schaar Plünderer zurücktreiben zu

müssen gewähnt — und jetzt in ihrer ungünstigen Lage dem

trefflich gerüsteten und über den Trotz dieser Bürger erbitterten

Feinde gegenüber! '^). Doch sie stritten muthig und unerschrocken,

sie verkauften ihr Leben theuer und wichen längere Zeit keinen

Fuß breit dem Feinde'^), dem sie wohl viele treffliche Pferde

leichter niederstechen konnten, als die vom Kopf bis zum Fuße

geschützten Reuter, bis nachdem über hundert tapfere Männer,
nicht ungerochen gefallen, einzelne in dem unordentlich

verfolgenden Haufen gleich Anfangs abgeschnitten, am Ende auch

viele Andere stch dcr Uebermacht ergeben mußten, wenige Flüchtlinge

den Ihrigen die Kunde der unheilvollen Niederlage bringen

konnten '55). Ueber hundert Berner waren nach tapferem Wi-

ultionis. — Nam Nuclollus Austrie et Stilie clux et vestii
llcleles — — vsueis mililibus no» lsm numero qusm virlulo
eonspicui» in improvises islenlibus insicliis irruerunt. (Der
von Dießenhofen an König Rudolf, siehe nach 11« und "9.)
Justinger cbenfo, die Hauptmacht der Feinde habe sich in der

Schoßhalde versteckt, und als die Berner in Unordnung hin«

ausgezogen, sich aufgemacht und sie hin terfch lagen, d. h.

sie aus einem Hinterhalte angegriffen,

"') EnSmingen nach Obigem, el lgetus «st idi eonlliolus m»s»us,
eben so fagt Justinger, und war ein groß Gefecht.
Justinger sagt noch: eS sei zu ungeduldig, um „mit gemeinem

Rath" (d, h. in geordneten Haufen, die Gemeinde)
auszuziehen, Michel (viel) Volk zu Roß und Fuß mit Unordnung
hinausgezogen.

'^) t.oeum quem quisque vivus ootinuersl, euuclem morluu»
«eoupgogt, (Schreiben von Dießenhofen an König Rudolf,
siehe nach tt»,)

'^) M vroviilu.it clux eoiilrs eives el oeeiclil ex ois numero een-
tum, ogplivlivit cle potiorious oivitstis centum quiuqukü/Ätg
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verstände gefallen, nach und nach mehrere von den Angesehensten

unter ihnen gefangen; und als der jugendliche Sieger vernahm,
daß ihm die Feinde unter Andern den Ritter Ulrich von
Heitlingen erschlagen und besonders den Grafen Ludwig von Hom.
berg, welcher unter den Ersten die Berner angegriffen '2«), be¬

st Silos convertii in INASNI Knsm. ibis. PSK. 124. — «t vlu-
ildu« mulilslis quibus lug« prssicliuin non ckssrst «ireiter
«entum viros lurens unckiqu« glscklu» inuniserieorckiter lruei-
ltsvit. (Dießenhofen, in Kp. R / siehe nach i>8). Im Jahr»
buche von Sc. Vinzenzen geht zum 1?, April >o. »i. ,289,
oeeisi sunt ck« Nsrnensidns plure» qulim ssuiui», Diefe Notiz
steht nicht nur mitten unter den Fahrzeiten vieler Männer und
Frauen von diefem Tage, sondern sie ist offenbar erst später
hier eingetragen, da sie über die Linie, in welche sie hinein
nachgetragen ist, hinausragt in den Rand, nnd an diesem Rande
steht hiebet sicher sich auf obiges Faktum beziehend Ks« snni-
vsrssris cksbsni oeiebrsri «un eruee sciin pro««»»!««« pgr cir-
«uiturn eiinstsri: jenes Faktum ist auch als Festtag mit rother
Tinte eingezeichnet. — Den von den Bernern erlittenen Schaden

gibt auch Justinger ausdrücklich zu. Er sagt zuerst, daß

wegen des unordentlichen Auszugs die Stadt in großen
Schaden und Verlust kam, und gleich nachher : e S e m v »

fingen die von Bern wieder großen Schaden, nnd
einige Zeilen weiter: von solcher Unordnung wegen
empfingen die von Bern großen Schaden, und sie

haben leider nit groß Ehre bejagt, und noch zweimal erwähnt
Lustinger ausdrücklich, (S. 49 und M) des damals erlittenen
großen Schadens. Man sieht gar wohl, daß erst allmälig,
noch nicht zu Justingers Zeit, die Niederlage der Berner in
einen Sieg verwandelt worden ist, wie ihn noch von Tillier
(Band I, 75) festhalten zu solle» geglaubt hat, aus größerem
Patriotismus wohl als nach unbefangener kritischer Forschung.

Im St, Vinzcnzcn'Jahrzeitbuche steht zum 27, April am Rande:
Hos ovelckii linci, ckux illiiis cki<:I! regis Kuck. ; plurs« vero osp»
livsvil. Vvrss vive snlsn! in «ocksin «ouliiccku Kns, i^uckswieu«

««nie« cke Honwsrg, qnicksn, niilss cke Lllingsu si inulti equi
preiiosi s Nerusnswus sunl iiilerleeli. Kopp, Geschichte der

eidgenössischen Bünde, IV, 407 n. 1, sindet nun, daS Kos

beziehe sich auf Niemand Bestimmtes. Bei genauer Betrach°
lung schen wir jedoch, daß diese Notiz einer Anzahl auf ein.

4
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fahl er im Zorne, mehrere der gefangenen angesehenern Bürger
zu tödten '5°), wie einst um den erschlagenen Freund PatrokloS
der Aeakide gewüthet, und er hätte, nicht edel im Siege, der

nun gedemüthigten aufrührerischen Stadt nicht geschont, er

hätte Thore und Mauern niedergerissen, und Bern zu einem

offenen Orte gemacht, wenn nicht sein klügerer Vater Tapfer-

ander folgender Mannernamen gegenübergeht, welche jetzt freilich

in der Mitte ausgelöscht und durch Weibernamen ersetzt

sind, nach welchen wieder drei Männernamen folgen. Auf
diese sechs zusammen nebst den Ausgelöschten bezieht sich ohne
Zweifel jenes K«8z sei es, daß es die Angesehenern der im
Treffen gefallenen oder der vom Herzog Rudolf auS Erbitterung
nach dem Kampfe getödtctcn Berner bezeichne. Mit kleinen

Abweichungen hat die cronie« ,1s verno das Nämliche, hinten
am Jahrzeitbuche von St. Vincenzen und abgedruckt im Schw,
Geschichtsforscher II, 2Z, Anno l289, in vigilm Vitalis vuä,
äux lìlius Meli regi» vuä, oeeiclitSernam vluros quam
eenlum äe Lernensibus, stlures «ulem egplilsvil, versa viee
autem ir, eoclein eonlìiolu vom. I.ucIg«ÌA Oomes cle Homberg
/"a»êc>««L el quiäam iniie» cl« Itetiingon el mulli equi pretlosi
» Lernensibus sunt interleeli. Auch Justingcr nennt obige
beide Erschlagene namentlich und erklärt, daß man noch
alle Jahre der Erschlagenen Jahrzeit zu Bern be«

gehe amSt. Vitalis Abend zu ausgehendem Apri l-
ten. Diese Jahreszeit der Gefallenen und mithin der Tag
des Treffens ist also wohl sicher genug festzustellen; da nun
zwei unglückliche Treffen für die Berner in wenigen Tage»
um so weniger anzunehmen sind, da keine einzige Nachricht
bestimmter hierauf deutet, fo müssen wir wohl jene am 19.

April offenbar nur nachträglich eingeschobene Nachricht als am
unrechten Orte eingerückt uns denken und eigentlich zum 27.

April gehörend. Daß Graf Ludwig von Homberg unter den

Vordersten die Berner angegriffen, sagt Alb. Argentin. ipsi
(veineuses) t.uc!ovieum eomilem äe tlomberg primum »ggre-
äienlium neearunt,

'''6) Lnsmingen ibicl. t24, ve eu^u» morte cloluil mullum clux
Suevie et incilslusuä ir«m in lanlum quoä plurgs ex eivibus
potioribus, eum äo morte eius inlellexisset, preeipit ooeiäi,
quoä non teeissel, si äe neee non luissel sä ir.im motu» eius-
äem.
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keit besser zu ehren gewußt hätte >^). Das Jahrzeitbuch von
St. Vinzenzenkirche hat zum 19. April die Nachricht: „Im
„Jahr 1289 sind mehr als 100 Berner erschlagen worden, und

„dazu am Rande: ihre Jahrzeit soll mit Kreuz und Umgang
„gefeiert werden;" zum 27. April dann steht auf Namen von
Männern und Frauen: v«» /ie^««<2, //«»«^'«5 ^«
Se/-«« k//,/c.'/i v«« M«,ss//r/««; hierauf folgen drei weibliche

Namen von Erlach und Mulerron, welche wie deutlich

auch an der veränderten Schrift zu sehen, an die Stelle der

andern ausgelöschten Namen geschrieben worden sind, nachher
wieder von der gleichen Hand wie die obigen drei Namen:
E h uno von Hab stet ten, Rudi von Engi, Wernher
Brugg er. Am Rande steht nun hiebei: „Diese hat Herzog
„Rudolf, Sohn des Königs Rudolf, getödtet, mehr aber noch

„gefangen genommen. Dagegen sind dann aber auch im
nämlichen Treffen Graf Ludwig von Homberg, ein gewisser Ritter
„von Etlingen und viele köstliche Pferde von den Bernern
niedergemacht worden." Genuß können wir nun annehmen, daß

jene sechs Namen, wozu noch die ausgekratzten und mit Wei-
bernamen bedeckten andern Namen zu zählen find, die Namen

von Gefallenen offenbar von jenem Treffen her bezeichnen, und

auf diese ist der Ausdruck Ko« zu beziehen, welchen Kopp
nicht zu deuten gewußt, weil er die Tage vom 19. und 27.

April verwechselt und das Auskratzen der Namen nicht bemerkt

hat. Wie aber, wenn hier die Namen derjenigen enthalten
gewesen wären, welche Herzog Rudolf nach Ensmingen's
ausdrücklichem Zeugniß hätte, in Wuth gefetzt über des Grafen
von Homberg, eines ihm Verwandten Tod, unedel auS den

gefangenen Bernern niedermachen lassen Da hätten wir dann

auch den Venner Brügger, welchen Kopp verwirft, weil er ihn

nur bei Jnstinger genannt findet, der allerdings in den Neben-

umständcn ausschmücken, auch verschweigen mag, wenn auch

Li Illeni« civitatis Husckem veetesque porisrum evelii praoe-
pit, qiiecl tamen liuclaliiis vix ne tiec lièrent eontraclixit,
Liism. ibici. t2i.
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der Grund der von ihm gemeldeten Thatsachen nicht so leicht

verworfen werden kann, wie seine so oft ungenauen Jahreszahlen,

Eben so dürfen wir wohl auch auf feine Autorität hin

mehrere Neunhaupte unter den Ausgezogenen und Gefallenen

annehmen, wenn auch erst spätere Ausschmückung sie zum
zahlreichsten Geschlechte in Bern gemacht und sie alle (wie einst an
der Cremerà der alten Fabier Heldenzeschlecht in ähnlicher Sage)
umkommen ließ, welches letztere jedenfalls bestimmten urkundlichen

Zeugnissen widerstreitet

Daß nun spätere glücklichere Zeiten Berns diefe unheilvolle
Niederlage zu verdecken und möglichst zu verwischen gesucht,

ist wohl begreiflich; wie lange hat man stch über die älteste

Geschichte Roms mit von späterer Zeiten Eitelkeit eingegebenen
Fabeln täuschen lassen, bis in unsern Tagen hauptsächlich Nie-
buhr diese finstern Jrrgänge beleuchtet, und hierüber wie über

die Kämpfe der Patrizier und Plebejer in der alten Roma ein

manchem Befangener« nicht sehr willkommenes Licht angezündet

hat. Allein diese Niederlage der Berner läßt sich wahrlich nicht

mehr ableugnen, noch viel weniger darf man sie den bestimmtesten

Zeugnissen zum Trotze in einen Sieg umwandeln, wo sie
die Feinde zum Rückzüge genöthiget. Justingcr selbst^»), der

bereits die einfache Quelle getrübt fand, und sie in Einzelnem
'weiter ausschmückte, gesteht doch selbst zu und wiederholt zwar,
daß die Berner großen Schaden empfangen; man nehme

dazu die ältesten inländischen Quellen, welche zugeben, daß

mehr denn hundert Berner im Kampfe gefallen und noch mehr

gefangen wurden, wenn wir nun noch beifügen, daß die ^nnl.
Oolnmr. kurz berichten: „die Bürger von Bern verglichen sich

„mit König Rudolf und ergaben sich freiwillig in seine Ge-

„walt." Dann Ensmingen: „und der Herzog erhielt nach einem

„harten Kampfe (K. 406 n. 4) die Oberhand über die Bürger
„Berns, tödtete hundert von ihnen und nahm 150 von den

Ein Niklaus Neun Haupt, Burger von Bern, erscheint zuver»
lässig urkundlich im vierzehnten Jahrhunderl.
Seite 46.
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„Angesehenern derselben gefangen, die übrigen schlug er in die

„Flucht, und bezwang diefe so angesehene und so feste Stadt
„Bern, daß die Bürger seinem Bater und ihm gänzlich

unterworfen sein mußten, er machte sie dienstbar, nahm ihnen einen

„unermeßlichen Schatz weg, hieß ste Thore und Mauern
niederreißen, welches letztere jedoch König Rudolf ihm zu vollführen
„verbot" Ferner sagt der von Dießenhoven in dem oben

schon angeführten Briefe: „(die königlichen Truppen seien «uS

„dem Hinterhalte auf die Berner losgestürzt), und nachdem sie

„die getödtet, welche sich nicht durch Flucht retten konnten, bei

„100 Mann ohne Schonen, so daß jeder Todte den Platz

behauptet, welchen er lebend eingenommen; die zu Hause zu

Bewachung der Stadt Zurückgebliebenen, als siebte so zahlreich

„gewesene Bevölkerung der Stadt wie ausgerottet sahen, zum

„Hohn und Spott der Benachbarten und Fremden, hätten sie

„mit tiefem Seufzen in Verwirrung ihre Niederlage anerkannt,

„und sich und ihre Stadt des Königs Macht unterworfen" '«').
Das ist nun doch wohl deutlich, „nm endlich den Much

„zu haben, die Wahrheit einzugestehen, auch wenn sie unserer

„Eitelkeit nicht schmeichelt." (Kopp). Eingestanden werden muß

sic nun einmal diese Niederlage, wenn man auch manche oban-

geführte Ausdrücke der Gegner gerade so ermäßigen muß, durch

Verminderung des Uebertriebenen, wie wir bei den Unsrigen

^«) Siehe oben 127, Lnsm et suHugsvii (j»sm nobilissimsm el

iirmis»!nsm, Zusatz auS der Urschrift in einem Briefe von
Böhmer an Kopp) eivilsism Nerneusem, its quock «cl oinnem
voluulslem «I riulum Donimi Nuckolli regi» ostri» sui «i susni
«os cives el civilstem reckegil in »ervitulem el eis sdstuüt
inlìniium tbessurum et moeni» eivitstis Husclem veotesque
portsrum eveili prsvepil, quock lsmon lìuckollus vix „e Kee

lièrent evutrsckixit (Liism, ibick. psg. 124.)
Disssviilinve» : reliqui vero quo» i» vigili!.» iioeiuruis Husckem
oivilslis et exvubiis eonligersl remsusisss, vickeules Ismentsbile
populnse oivilslis extermmiuin el quock essel opprobrium gen-
tikus el isbuls eouvivin!», ims ckuoenles suspiris se jsm per
sue ecmtusiouls iz;m>minism vognoverunt oNsrenles re» et per-
sonss veslre oulmiui potestslis.
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hie und da zu leise angedeutete Züge unverholen geben inüssen;

wir wollen z. B. das recligers in servitutem (mit Kopp)
nicht allzusehr urgiren und es einfach davon verstehen, daß sie

fich wieder dem König und dem Reiche unterwerfen mußten;
wir wollen die augenfällige Uebertreibung mit dem unendlichen

Schatze — ist's doch gerade, wie wenn dem ehrlichen

Gottfried, dcr fünfhundert Jahre später weggeführte etwas
bedeutendere unendliche Schatz vor Augen geschwebt hätte —
welchem doch Franzosen und Andere gar wohl ein Ende
fanden? — wie billig auf eine für Berns damalige noch keineswegs

glänzende Umstände immerhin bedeutende Summe
zurückführen; ebenfo wollen wir dem Schreiber an den König um

fo eher verzeihen, wenn er etwas zu grell die Ausrottung
der einst fo volkreichen Bevölkerung (wie als hätte der Sohn
Nun'S über die Völkerschaften Kanaans den „Cherem"
vollzogen) um so eher zu Gute halten, da er hiedurch daS Herz
dcs Königs zu Gunsten der Berner zu stimmen sucht; solche

Uebertreibungen mögen wir abrechnen, allein die schwere

Niederlage bleibt.

Da baten endlich die Berner um Friede; dcr Frieden selbst

und dessen Bedingungen kennen wir eigentlich mehr aus dem

Erfolge; die /i»«is (die Friedensbedingungen) sind in

der im Namen von Schultheiß Ulrich von Bubenberg, Räthen
und Gemeinde der Stadt Bern am lt. Mai 1289 durch

eine Gesandtschaft der angesehensten Männer Berns ansgestellten
Urkunde erwähnt, „zu welchem ste sich Alle und jeder Einzelne

„ausdrücklich verpflichtet, für sich und ihre Nachkommen, wie

„in der deßhalb ausgestellten Fricdensurkunde vollständiger

enthalten'^). Offenbar hatte sich die ganze Gemeinde
verpflichtet, den von König Rudolf ihnen gegebenen Frieden zu

halten, nachdem eine anfehnliche Gesandtschaft denselben zur

ve eommunl omnium «t 8i»sul«rmu nostirorum von»!!!», vn>
iunlsie st expre»8« eo»8en»u prout in instrumenlo »»per re-
iormniionem (oben steht »tainia pac!» »oieuoiter reformatai
imi»» mort! eousoripto vleiiius couiinetur no» et nostro» »ue-

e»sores «dtigavimu» et tenore prs»entium «diigaimi».



- 55 -
Milde zu stimmen gesucht. Sehr wahrscheinlich war König
Rudolf selbst in Baden, an welchen diese Gesandtschaft abging,
welche Friedcnsurtunde aber, der Eigenliebe Berns gar zu wenig
schmeichelnd, längst verschwunden ist; schon Iustingcr scheint

von ihr gar keine Kunde gehabt zu haben, Zu dieser Gesandtschaft

an den König waren gewählt worden: Heinrich Abt von

Frienisberg (wohl Bern durch Burgrecht verbunden), der

regierende Schultheiß von Bern, Ulrich von Bubenberg
(wohl eher um seiner Stelle willen gewählt, denn seiner

Persönlichkeit wegen zu günstigem Eindrucke geeignet), Peter von
Kramburg genannt Lein, Ritter'«') (wie der von Buben-
bcrg) wie wir oben angedeutet, auS einer dem Reiche und

Habsburg ergebenem Familie, Hugo und Berchtold, genannt
Büwli, Werner von Rheinfelden, die Brüder Cuno und

Werner, genannt Münz er, Niklaus Frieso, alle von den

angesehensten Geschlechtern Berns. Diese Urkunden nun auch

zu Baden, was sicher eine der Fricdensbcdingungen war""),
daß sie zum Seelenheil des von den Bcrnern in jenem Gefechte

erschlagenen und zu Wettingen bei Baden bestatteten Grafen
Ludwig von Homberg für zwei tägliche Messen zwanzig Pfund
Bernmünzc jährlichen Ertrags anweisen, welche Summe sie bis
sie hiefür liegende Güter solchen Ertrags angekauft, jährlich an
den zwei gewohnten Zahlungsfristen auf St. Johannes deS

Täufers und des Apostels Fest'"'') baar ausrichten wollen ;

was auch für jene von Schultheiß, Räthen und Gemeinde
von Bern angewiesene Summe von 20 Bernpfund, Abt
Volker und Convent von Wettingen am gleichen Tage wie oben

11. Mai 1289 zu Baden an Schultheiß, Räthe und
Gemeinde vvn Bern bekräftigen""').

Nach der Urkunde seines Neffen, Heinrich von Kramburg, ig er

l29Z bereits gestorben, pütruns meus bone memorie, S W,
I8Z8, S. 226.

ES wird ausdrücklich gesagt, dieses sei,,!!«' «Ii» «,,</tt,a

"') An den gewohnten halbjahrlichen NechnungSragen.
'6''-) Es heißt VIrieu» <Ie «übender«, seulletus, Onsules et um'rer-

«tt«z ««WM! in «eruo und gestegelt wird/ sigillo unêr^nêatts
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Außer dieser Stiftung für des Königs erschlagenen

Verwandten versteht eS sich von selbst, daß sie nun dem Reiche

gehorsam sein und die rückständigen Steuern, eben so dieselben

auch in Zukunft entrichten mußten; ein bedeutendes Lösegeld

für die in dem unglücklichen Kampfe Gefangenen wird zwar
nirgends erwähnt, läßt sich aber den Umständen nach ohne allen

Zweifel annehmen. Dann gab ihnen der König — auch sein

alter Vertrauter, der Schreiber und Chorherr von Dießenhofen

hatte für sie gebeten — seine Huld wieder; sein kühler gewordenes

Blut, welches Tapferkeit zu schätzen wußte, ließ ihnen die

Thore und Mauern, welche jugendlicher Uebermuth hatte brechen

wollen. Wenn wir nun von der schwer gebeugten Stadt in der

nächsten Zeit nichts vernehmen, so werden wir uns nach solchem

Verluste, nach solchen Einbußen nicht wundern. Ihre damalige

Lage mahlt am besten, was ihr nachheriger Beschirmer der Graf
Amadeus von Savoi von diefer Zeit, ihrer Bedrängniß sagt:

„Da ihn Schultheiß, Rath und Gemeinde von Bern'<")
„zum Herrn und Beschirmer angenommen auf Lebenszeit, so

„haben sie ihm kund gethan viele schwere Bedrückungen, die

„ihnen durch Rudolf, weiland römischen König, widerfahren,

„und wie dieser König, eben weil sie seine (des Grafen)
„Freunde gewesen, sie vielfach unterdrückt und beschwert

„habe, weßhalb sie verarmt seien und gleichsam

„ zur Hülflo si gleit Hin untersunken," so schenkt er

ihnen, ihre Unglücksfälle bedauernd, ganz besonders, weil sie

ihr Unglück um seinetwillen erlitten haben sollen, auS reinem

freiem Willen Pfund 2l)t)i) Lausanne? Münze, als freie

Schenkung'«»).

«vium m Verno; im zweiten Briefe »eulletu», eonsuie» so
università» civiurn oppici! Lernens!» und seuit. eons, et uni-
versilss eivium in Lern«. S W. 1828, psg. 4c>9 folgd,

'^') ßeullelus, eonsules eê «m'rer«««« ciu Lern«, ebenfo noch mehr«

fach daselbst. Murten, io. August 1291, stehe S. W. i«28,
Seite ZZi bis ZZ7.

Li postnioclurn nobis osieucieriut nmltss graves oppressione»,
oisciem tsetss per cloininurn Luclollur» izuonclsm Lomsuorum
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Wie unter König Rudolf fchon im Jahr 4282 ein bsl-
livii» per lZurg-unuism generi,!!» (Ritter Hartmann von

Baldegg) dieses Land im Namen des Königs verwaltete und wie

der Freie Richard von CorbièreS t284 und l235 des Königs
lmllivus von dcr Aare aufwärts und uclveestus I^ussnuensis
heißt, so mag nach Berns Unterwerfung ebenfalls wieder ein

l,»I!ivus genernlis über Burgund von König Rudolf gesetzt

worden sein, wenn er nicht vorzog, wie er früher auch fchon

zu Bein, Freiburg, Grasburg gethan""'), eben daselbst und

dann auch zu Murten besondere Amtsleute zu bestellen.

Wir führen hier noch einen Fall an, wo von der
Gemeinde von Bern oder doch in deren Namen jedenfalls

verhandelt wird, wenn auch die Verhandlungen mehrere Jahre
andauerten und erst nach dem Tode König Rudolfs beendigt

wurden. Es hatten nämlich verschiedene Abtretungen von ReichS-

lehcn an die deutschen Brüder in Könitz stattgefunden, für welche

natürlich dem Reiche durch Eigengnt des Veräußerers Ersatz

werden mußte. Da bezweifelte König Rudolf, ob die Neubruchzehnten

im Forste im Könitzer Kirchspiel rechtmäßig dem deutschen

Hause daselbst gehörten, mit welcher Untersuchung Ritter Ulrich

von Maggenberg und Junker Richard von Corbières beauftragt
wurden. Als diese nach Wangen gekommen, um von den diesem

Neubruch anwohnenden Leuten Kundschaft aufzunehmen, erschienen

von denselben zu Wangen vierzig oder mehr Bürger von

regem et n,rm!Ner ipse Nex, miis ipsi ersul smiei nostri, eos
oppressi! mnltipiieiter et grgvsvit, xreMer zuoci ckeM«z?eraK'

«un< ek ack t'nopiam ckevenerimi. >os ipsorum «gverslts»
lidu» eniiclnleiNes, maxime ?ma îpsa» ackvei'sifttkss susê/nuîsse ckê-

runittr pro nobis' eie. Daß dcr Widerstand Berns auch nicht
so ganz ein vereinzelter war, möchte in den Worten der simsle»
Li'urwrriii ^ilskeiisis cuigedcutel liegen, die zum Jahre 1289

melden, Nucloikus rex Numnunrum iterum eontri, eomitem
«,,rgn„!l!e triumpliäx!t; schon der Zug von 1288 heißt demselben
ein Angriff auf eomitem »iirgumtie reuetluulem.
Siehe oben m HZ.
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Bern und Benachbarte und bezeugten, daß die Neubruchzehnten

unzweifelhaft der Kirche Könitz zugehören"").
Dieser Neubruchzehnten scheint noch später ein Zankapfel

gewesen und den Deutschordensbrüdern von Könitz bestritten

worden zu sein, denn Heinrich Vl., römischer König, bestätigt

aus Genf 12. Oktober 1310 den Brüdern deutschen Ordens

um früherer Dienste willen und derjenigen, welche sie

ihm in Italien löblich leisten, daß auf geschehene

Untersuchunghin, nach königlichem Auftrag, wegen der Neubruchzehnten

im Forste im Könitzkirchspiel durch den edeln

Mann Otto Graf von Straßberg, Landvogt diefer Provinz

(Burgund)"»!,), worüber derselbe offene Briefe erlassen,

die von ihm, dem Könige, bestätigt worden, es darnach gehalten

werden unv Niemand die Brüder in Könitz in oben

festgesetztem Besitz stören solle,

König Ruvolf, welchem sein gleichnamiger Sohn, der

Besieger Berns, vorangegangen, war am 15. Juli zu Speier
1291 gestorben'7') und sein erstgeborner, Herzog Albrecht von
Oestreich, hoffte sein Nachfolger zu werden auf dem deutschen

Königsthrone. Allein seine Ländergier und Herrschsucht waren

Lg« Kiebarclus cle torbiere» vom I i. November, und Nos VI-
rieus cle vubenbsrg mile» seullelus, eonsules et umvern'ka«

Su?-gs««!UM in Sern«, 18. November 1292, Staatsarchiv Bern,
"^d) <Zue !>cl Presens nobis exkibenl in Astia per nobile,»

virum «ttoner» eomitem äe Sirassberg, ^ctvveatum provine!»-
lem, quiclqiiicl in eaäein inquisitions cle cleeirn« soresli in Onu-
nil? invenluin esse clinoseilur, gratum ae perpetuo volumus
inviolabiiiler ub omnibus observai!. S.W. 1828, Seite 2Z6.

Böhmer führt, da er obige Vorgange nicht kannte, in den

Reichsregesten, Seite 283, diese Urkunde an, wo er aber
etwas undeutlich „vom Waldzehnten von Könitz" spricht.

Die Untersuchung deßhalb hatte König Heinrich aus S pei er
7 Kal. Sept. 1309 an Otto von Straßburg und die übrigen
Provinzial-ReichSvögte in Burgund (Ottoni romiti cle 8tr,
velerisque ^clvoeutis provineialibus «urguncliss (S, W. 1827

p»A. 2,35) übertragen.
Nicht zu Germersheim und nicht am 18, Juli, wie bei v, Tillier.
Siehe Reichsregesten von Böhmer.
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zu sehr schon hervorgetreten, als daß die Erinnerung an die

Verdienste seines Vaters hätten dieselben überwiegen mögen.

In Deutschland wurde ihm durch die Wahl eines ihm an Macht
lange nicht gleichen Nebenbuhlers zum Nachfolger Rudolfs,
dcZ Grafen Adolfs von Nassau, am 5. Mai 1292, ein nicht

undeutlicher Beweis des gegen ihn herrschenden Mißtrauens,
wenn wir auch bei dieser Wahl keineswegs die Bemühungen
des Erzbischofs vvn Eöln für den ihm verwandten Grafen,
sowie die Politik der deutschen Fürsten, welche lieber einen

schwachen König haben wollten, vergessen dürfen. In der

Schweiz traten kurze Zeit nach feinem Tode die Landleute von
Uri, die Gemeinde des Landes Schwyz und die Waldleutc zu

Unterwalden in einen ewigen Bund zusammen "2), und am
16. Oktober desfelben Jahres verbündet sich Zürich mit Uri
und Schwyz. Daß diese Bünde gegen die Vergrößerungs-
planc des Hauses Habsburg gerichtet waren, siehe auch bei

Bluntschli ^'), der noch anführt, daß schon am 2t, Juli
1291 Rath und Bürger zu Zürich den Beschluß gefaßt, „daß
„die Stadt an keinen Herrn kommen solle, außer mit gemeinem

„Rathe der Gemeinde,"
Eben so war auch Bern auf feinen Schutz bedacht. Ve>r

Albrecht mochte es nicht ohne Grund Besorgnisse hegen, daß

derselbe als römischer König des langjährigen Widerstands gegen
seinen Vater nicht in Gnaden gedenken werde, unv nahm daher

scine Zuflucht zu dcm alten Schirmherrnhause. Es urkun-

detc Graf Amadeus von Savoi aus dem Kloster zn Peierlingcu,
das er sogleich nach Rudolfs längst gewünschten Tode wieder

an sich gezogen, 1291 DonnftagS vor Mariä Himmelfahrt, daß

ihn die von Bern zum Herrn und Beschirmer an des Reiches

Statt angenommen auf sein Leben lang, bis ein römischer König

odcr Kaiser mächtig an Rhein, in'S Elsaß und nach Basel
kommen werde (wie in den frühern Schirmbriefen, wofür sie

Incipient,! ^liguslo, eingebenden Augustmonats/ am I. August.
Gefchichte des schweizerischen BundeSrcchts, Band l, Zürich
i»'<9, Seite 6l und 62.
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ihm ebenfalls wie früher die Rcichseinkünfte zusichern und
Beistand wider Alle'") (ohne Vorbehalt) wie er ihnen
hinwieder mich seinen Beistand zusichert, und solches zu halten

haben die von Bern alle und jeder einzelne, fo über 14

Jahre, mit einem bürgerlichen Elve auf die heiligen Evangelien
beschworen "^). Es muß also dieser Schirmverrrag mit Savoi
in versammelter Gemeinde von Allen angenommen und

beschworen worden sein, wie solches auch in den frühern Malen
stattgefunden hatte. Es steht auch in der zweiten Urkunde

ausdrücklich, Schultheiß, Räthe und die G c m e i n d e v o n B e rn
haben den Schirm von Savoi angenommen Die Berner scheinen

ihm nun ihre Lage eindringend vorgestellt zu haben — wir
haben die betreffenden Stellen oben bereits angeführt — so daß

sich Graf Amadeus zu dem bereits erwähnten Geschenke veranlaßt

fand, welche zweitausend Pfunde Lausanner Münze er

ihnen am 10. August 1291 zu Murten urkundlich als freies

Geschenk zusicherte"«). Der nach kurz vorher erlittenem

zweimaligen harten Brandunglück um so schwerer aus den Bernern

lastende Krieg von 1238 und 1289 mit feinem Übeln Ausgange,
hatte ihnen neben dem großen für Alle und viele Einzelne daraus

hervorgegangenen Schaden noch schwere Geldopfer zur
Nachzahlung dcr schuldigen Steuern, zum Loskauf der Gefangenen,

sowie sicher auch zur Tilgung der ihnen von König Rudolf
auferlegten, wohl nicht unbeträchtlichen Kriegskosten aufgebürdet,

daher ihnen nun jenes Geldgeschenk höchst willkommen erscheinen

'> S. W. 1828/ S. LZ2/ czuoci nes mvsrent licleliter el libsrsliter
ecmtt« ««»es.

'") Universi et «iuguli, cis Lerne s 14 «unis suprs.
2') D«»att«ne Mr« cêonamus cluc, inillis librsruni ^sussunensis

inDnetsz, lpisin sinnmsm nc>s ««nlìieinur ciebere gisilem ex esuss
clnnsticiuis pur« et psrlseisz in zwei Zielen auf Weihnacht
und Offern 1292 nächstbin zu zahlen, wofür er feinen Bruder
Ludwig, Herrn der Waadt, zum solidarischen Bürgen und 20

Edle zu Bürgen je für L. l«0 dargibt; wie auch Justinger
bemerkt und beifügt, daß die Summe richtig in baar ausbezahlt

worden. Seite 47 und 4».
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mußte. Und hier nun glauben wir eine Begebenheit einreihen

zu sollen, welche vom ältesten (Justinger) hinweg bis auf den

neuesten berncrfchen Geschichtschreiber herab stets als Grund des

Kriegs von Köuig Rudolf gegen Bern angenommen worden ist;

wir meinen den sogeuannten Judenhandel in Bern und die

angebliche oder wahre Erinordung eines ChristcnkindeS durch den

fanatischen ReligionShaß eines reichen Juden, Schon daß weder

die eronieu cle Lern« noch die Marginalien zum Sankt Vin-
zenzen-Jahrzeitbuche, welche doch dcr Belagerung von Bern
wiederholt erwähnen, mit keinem Worte etwas von dieser

Judenverfolgung melden, fällt auf; wir sind nun im Falle,
verschiedene gleichzeitige Quellen zu kennen von auswärtigen Schriftstellern,

welche diese Belagerung und deren für Bern so

verderbliche Folgen viel einläßlicher schildern, als die einheimischen

Quellen, und nicht eine gibt auch nur den entferntesten Wink
hiezu; vielmehr sahen wir ja in der Hinneigung Berns zu

Savoi, dem Gegner Rudolfs, und in der Nichterfüllung der

Reichspflichten durch Bern vollkommen hinreichende Gründe für
König Rudolf, diese um ihre Stellung an den Grenzen

Burgunds gegen Savoi doppelt wichtige Stadt nicht in ihrem
Ungehorsame beharren zu lassen, zu gefährlicher Nachahmung für
Andere. So gut nun übel angewandter Patriotismus die

Niederlage der Berner zu verwischen suchte, ja allmählig selbst

in einen Sieg umzudeuten verstand, fo gut begreift sich's auch,

daß man später dic Stadt auch nicht gerne als im unrechtmäßigen

Widerstand gegen ihr legitimes Oberhaupt begriffen wissen

wollte; so wurde es nicht schwer, die etwas spätere wirklich

vorgefallene Begebenheit dcr Judcnvertreibung einige Jahre früher

zu setzen, und Rudolfs Groll gegen Bern cher als ungerechte

Laune und Willkür erfcheincn zu lassen, als sonst dcr Wahrheit
gemäß Bern nicht in sehr legitimer Stellung zu seinem gesetzlichen

Oberhaupt hätte erscheinen müssen. Die bekannte Vorliebe

König Rudolfs (wenn wir anders den ihnen von ihm

staatsklug gewährtem Schutz so nennen wollen) für dieses

unglückliche Volk dcr Israeliten kam einer solchen Versetzung sehr

wohl zu Hülfc.
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Wenn wir fast ein Jahrhundert später bei beträchtlich

vergrößertem Gebiet und vermehrten Einkünften Bern unter seinen

durch vielfältige Kriege und bedeutende Ländcrkräfre herbeigeführten

Schuld fast erliegen sehen, fo dürfen wir uns über die

Geldverlegenheit dcr Berner in dieser frühern Zeit nicht im
Geringsten wundern. So sielen sie in die Hände dcr Juden, von
denen sie nun durch.Wucherzinse in Verzweiflung gebracht,
dieselben vertrieben, indem sie ihncu den Mord eines ChristcnkindcS

Schuld gabcn, eine Anklage, welche in dieser Zeit nicht so

selten voikömmt, welche von den durch barbarische Behandlung
zum Fanatismus getiiebcncn Judcn aus Rache eben so leicht

hie und da wahr geworden sein mag, als sie hinwieder eben so

lcichtfcrtig von Christen erfunden und grundlos verbreitet wurde,
da diese für den gräulichen Wucher dcr Judcu fich rächen wollten,

jene hinwieder bei der Unmöglichkeit rechtlichen Erwerbes
und sichern Besitzes dessclbcn zum drückenden Wuchergcwerbe
gedrängt wurden. Wir gebcn in den Noten aus damaligen Quellen

einige Fälle dieser Art, zum Beweis, daß solches leicht

geglaubt würde'''). Daß in Bern eine große Anzahl Judcn
wohnten, zeigt dcr Name dcr Judcngassc, der sich noch

erhalten hat, sowie dcr Umstans, daß sie urkundlich einen eigenen

Kirchhof besaßen, den sogenannten IudenkirchHof, wclcher

') Nach den Annalen von Colmar heißt es >2d!>: die Juden hätten

zu Weisfenburg eine» Knaben ermordet; aus Mainz
habe i28j die Amme eines Soldatenknaben denselben den Ju>
den verkauft/ um ihn zu todten, weßhalb diese Amme und
mehrere Judcn von den Christen schmählich seien umgebracht
worden: 1292 zu Colmar hätten die Juden einen Knaben von
9 Jahren ermordet und 1Z02 einen Knaben von 12 Jahren zu

Remkcn, Die kungle» ^rAsutinsirsos melden zum Jabr 1236/
die Juden hätten beim Kloster Fulda einige Christenknaben
getödtet / um das Blut ihnen zu entziehen zu ihren Heilkünsten,
was in andern Chroniken in eben diesem zweiten Bande von
Böhmer (l'ont«s r«r. «sema».) auch von einem frommen
Christen, Namens Werner zu Bacherach/ und wieder von einem

Knaben zu München gemeldet wird/ die um 128,5 oder 1288.

gleichen Zweckes willen von den Juden gemordet worden seien
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an der Ringmauer (vermuthlich außerhalb) lag, auf dessen Platze

wir später die Jnfelbesitzungcn finden"»), Schon 1323, wo
die ehemaligen Nonnen von Brunnadcrn diesen Platz oder doch

einen Theil ankaufen, heißt eS (auch in einer Jnselurkunde)

der alte Judenkirchhof.
Wenn nun die nämlichen Quellen von Bern solches nur

zweifelsweife berichten, so sagen z. B. die Annalen von Colmar,

von welchen wir oben in den Noten so manchen bestimmt

angegebenen Fall erzählt, die Juden zu Bern sollen einen
Knaben umgebracht haben, und (was wohl zu merken) zum

Jahre 1293"»), Wenn wir nun noch beifügen, daß der

Schultheiß von Bern, der eben wegen dieses Juden sonders

eine Buße bezieht, von diesem Morde selbst noch mit Zweifel
spricht'»"), so mag man nicht an der Thatsache zwar, daß ein

Christcnknabe Namens Rudolf (Ruf, in der Abkürzung) in
Bern ermordet gefunden wurde, zweifeln, wohl aber daran,
ob dieser Mord wirklich mit Recht dem reichen Juden Joeli
aufgeladen worden sei. Justinger '»') nennt denselben Jöli und

bezeichnet genau das Haus des Christen, in welchem jener

reiche Jude gewohnt und wo der Mord vorgefallen sei, ebenso

wie und wo er in dcr Kirche zu Bern begraben worden, wie

sich auch bei der Reformation bestätigte'»^). Genug, ob wir
auch eher einen andern Beweggrund annehmen möchten, Justinger

mag doch mit der Nachricht Recht haben, daß die Juden
durch einen Beschluß der (offenbar außerordentlicher Weise)

versammelten Gemeinde sür immer aus der Stadt vertrieben

^) DcrJudenkirchhof ist in Urkunden der Insel von > !i2 und
i4Z8 erwähnt,

' ^) 1239 ^ucicei Ssrneuses nuerciin «k ckett«? «««icivrnnl, ^nusios
e«lm»r, bei Böhmer, rvntss,. «. Ii.

^ ?uer!, >>usm clieii Incise!, «I ckctt,«' vveiclerunl, Quittung
Schultheiß Jakobs von Kienberg, vom Dezember i294. S- W.
182«, Seite 194 und 19.5.

'^) Seite 39. Wahrscheinlich durften die Juden keine eigenen Häu¬
ser besitzen,

'^) 1Z28, R. M.
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worden seien; einen solchen Beschluß nahm man also damals

an, dürfe man nur der ganzen Gemeinde zuschreiben. Es
ist ganz natürlich, daß sich die Juden über diese Verfolgung,
welche im Jahr 1293 stattgefunden, höchlichst beschwerten beim

römischen Könige Avolf. Bern wie andere Städte, froh, nicht
wieder unter Habsburg gekommen sein, hatte denselben anzuerkennen

sich beeilt, womit natürlich der 1291 mit Savoi
abgeschlossene Schirmvertrag dahin fiel. Dafür hatte ihnen auch

König Avolf aus Zürich am l l. Jenner 1293 ihre Freiheiten

bestätigt, namentlich die zwei von König Rudolf für den Schultheiß

und gesammte Bürger von Bern in Burgund am 15. und
16. Januar 1274 erhaltenen Briefe '»'!. Wahrscheinlich hatte

König Adolf auch nicht lange nachher, gleich feinen Vorfahren,
einen Reichsvogt über Burgundien, also auch über Bern,
gesetzt, wie eS scheint, hatte er den Rcichsvogt im Elsaß auch

mit der Oberverwaltung dieser Lande betraut, von dessen

Thätigkeit wir bald mehr vernehmen werden. König Adolf scheint

diesen nicht unwichtigen Handel einer Kommission zur
Untersuchung aufgetragen zu haben, welche nun zu Bern auf des

Königs Bestätigung und auf geschehene Unterfuchung dieser

Sache hin folgende Uebereinkunst schloffen""), nämlich Peter
Bischof von Basel'««), Gottfricv von Merenberg, Landvogt
des Reiches in Elsaß und Burgunden, Cuno von Berkheim

und Hartmann von Razenhausen, Ritter, mit dem Schultheißen,

dem Rath und der Gemeinde von Bern um Jölin'««)

S- W. l»27, Seile 123, und Böhmer Reichsregesteii, König
Adolf, Nr. 92 und 9^.

'«') 1294, Mittwochs vor St. UlrichS.Neß, S W. «S28, Seite
191 bis 1.93. Urkunde im Staatsarchiv Bern.

'85) Der Geistliche wohl darum, weil der Mord eines Christen«
kindeS durch Juden die Religion berührte.
So und nicht Zölle (wie im S- W, stehe oben) ist zu lesen.
Es ist dieses der Name des angeblichen Mörders des Christenkindes

Rudolf; auch Juginger hat seinen Namen, der auch in
der Quittung des Schultheißen von Kienbcrg vorkömmt (loe-
iinum «t »lios ,i„clsüos ciò verno), wo ihn auch das S. W,
(1828, S, 19Y hat, nur locimum liest,
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und um alle die Juden und Jüdinnen in Bern, daß diese den

Schultheißen, den Rath und alle die Gemeinde und
jeden einzelnen zuBern gegenwärtig Angesessenen
um alle ihnen schuldigen Gülten gänzlich frei, lcdig und leer

erklären und ihnen alle dccherigen Briefe und Pfänder ledig
wieder geben sollen. Dazu sollen und geloben noch dieselben

Juden und Jüdinnen der Gemeinde von Bern, „wand si ir
diche genossen Hanl ze genne und ze geltenne" 1000 Mark Silber

und dem Schultheißen von Bern 500 Mark Silber
Berngewicht, Es ist auch gcseyel, daß die Vorgenannten, Schultheiß,

Rath und alle die Gemeinde von Bern um alles

Geld, die Pfänder, um alles Gut uud alle die Dinge hievor
sollen von männlichen (jedermann) frei, ledig und leer sein,
nu und jemer (jetzt und immer). Alles dieses soll vollendet

werden, und sollen die Juden dem Schultheißen und die

Gemeinde des vorgenannten Silbers „weren olden behan mit ihrem

Willen, eh daß sie von den Burgern kommen." Diese Uebereinkunst

wird nun auch nicht lange nachher von König Adolf zu

Frankfurt am 1. August desfelben Jahres 1294 innert dcr im

Vergleiche hiefür festgesetzten Frist bestätigt l«'). Deutlicher spricht

zum Theil Schultheiß Jak«b von Kienberg, in seiner im Monat
Dezember 1294 zu Bern ausgestellten Quittung um die empfangenen

500 Mark Silber, „laut dem Vergleich zwischen den

„Bürgern von Bern mit Joelin und den übrigen Juden von
„Bern, um dcr Klage willen von besagten Bürgern gegen

vorbenannte Juden wegen des Mordes eines Knaben, nämlich
des seligen Rudolfs welchen besagte Juden, wie eS heißt,
getödtet haben" t8Z).

Endlich bestätigt Albrecht, römischer König, 1300 zu Basel
den von jenen Vermittlern zwischen Schultheiß, Räthen und

gesammten Bürgern von Bern>^) einerseits, und den

S. W. S828, Seite t.'l'i, Urkunde im Staatsarchiv von Bern,
^b) S, W. ,828, S. 194/ Urkunde im Staatsarchiv von Bern.
''^) Ssullslum, t^0l>8uls8 «l «mversos n've« cis Lsrr,c>. III. Ol.

Asii. S. W. 1L28, Seite'96/ Urkunde im Staatsarchiv von
Bern.

5
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Juden von Bern (^uciksos öernenses), „wegen der durch

dieselben Juden, wie es heißt, verübten Verbrechen" anderseits,

(super exeessibus zie?- eosciem^uclszos ut clieitur perpetrgtis.)
Auffallend sagt dagegen König Adolf in seiner Bestätigung von
1294 von diesem Vergleich, super exeessibus perpeirstis
e««^a ^uclgzos et .lu clivas Lernenses » eivil)us Lernensibus,
so deutlich in beiden Stellen in den Originalen; (eS mag auch

beides richtig sein.)

Da sehen wir nun doch etwas klarer. Die Juden in Bern

hatten sich gegen die Gemeinde von Bern sowohl als gegen

Einzelne schwere Bedrückungen durch wucherische Erpressungen

von den in finanzieller Noth sich befindenden Bernern'^d),
sowie durch einen ihnen zur Last gelegten Mord eines Chriften-
knaben, solchen Haß zugezogen, daß sie mißhandelt und durch

Gemeindsbeschluß von Bern zu weichen gezwungen wurden.
Gewiß jener übermäßigen Wucherbedrückungen, mehr oder minder

dann auch jeneS Mordes mußte die öffentliche Meinung und
mit ihnen jene Schiedsrichter die Juden schuldig glauben, um
ihnen einen für sie so höchst nachtheiligen Vergleich aufzuzwingen.

Paßt nun diese Judengeschichte in König Rudolfs Zeit,
wie sie feit Justinger in der Bernergeschichte figurili? Wir
glauben es verneinen zu sollen, aus Gründen, die wir zum

Theil fchon angegeben haben. Keine einzige gleichzeitige
Quelle rückt die Begebenheit fo weit hinauf. Justinger ist wie

bekannt in den ältern Zeitangaben höchst unsicher; dagegen nennen

die gleichzeitigen Annalen von Colmar ausdrücklich das

Jahr 1293, in welchem fo etwas in Bern vorgefallen sein solle,

womit die eben angeführten Urkunden fchr gut übereinstimmen,

welche durchaus auf keine frühere Zeit zurückweifen, in diesen

Zeitpunkt aber gar wohl passen. Denn hier treffen wir auf die

schwerste Finanzverlegenheit, welche die Berner noch betroffen,
sowohl das Gemeinwesen als Einzelne; da war ein reiches Feld

^°d) Eine Urkunde von i29Z erwähnt ausdrücklich der Wucher-
zinse (clsiullii wiederholt!, welche Heinrich von Kramburg,
Ritter, dem Juden von Bern (Meyer) schuldig war, ctio ssbb.
post Sam rouleoosles 12gZ. S. t83Z, Seile W — 227.
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zur Thätigkeit für die Juden; und sie scheinen es auszubeuten
verstanden zu haben, wie obige Urkunden weisen, in deren

einer wir ebenfalls erfahren, daß den Juden zu Bern, die

Johanniter-Brüder (wohl zu Buchfee), die Brüder im Kloster
zu Jnterlaken, Herr Ulrich von Thor und einige Andere

schuldeten''"), etwa zu Bern's Gunsten? Wäre jene Begebenheit
der Vertreibung der Juden zu Rudolfs Zeit vorgefallen, eS

hätte sich doch wohl eine Spur hievon erhalten; denn Rudolf
schützte sie bekanntlich, obschon er auch um diesen Schutz die

gebetenen 20,000 Mark zu nehmen nicht verschmähte und die

Verfolger derselben büßte'^) (um 2000 Mark).
Wie sich die Religiösen von Münchenbuchsee und Jnterlaken

bei den Juden zu Gunsten der Berner «erbürgt zu haben scheinen,

so scheint es, mußten auch die KSöster in Bern für die

Stadt bei den Juden sich verbürgen. Solches erfahren wir
bestimmter von den Predigermönchen in Bern, welche ihre Bücher
und unter diesen wie es scheint ein schön geschriebenes kostbares

Antiphonarium den Juden versetzt hatten (immer ein Beweis,
daß bei diesen Religiösen wenigstens in der ersten Zeit Sinn
für Wissenschaft blühte, worüber wir an einem andern Orte
weiter eintreten werden). Diese Bücher hatten die Juden bei

ihrer Verweisung unter den Schutz des römischen Königs
gestellt und dieser sie den rechtmäßigen Eigenthümern (ohne Zweifel

auf deren bei ihm deßhalb erfolgten Verwendung)
freigebig geschenkt — wie König Adolf ausdrücklich bemerkt, vor
dem mit Bern eingegangenen (oder vielmehr bestätigten)
Vergleiche — deßhalb mußte nun Schultheiß und Rath von Bern
nach vergeblichen frühern Mahnungen durch den König von
Neuem fest und bestimmt''^) aufgefordert werden, da sie sich

(Zuas (die Zog Mark) Orcio 8. ZoKannis Araires monasteri!
Inlerlaeeosis, vus Dirions cis ^riror et quiciam aiii ciielîs
ciszis (d. h. cle Lern«) «bllzali, I«e« clivtorum ^uciseorum
exveciire vromiserunt. Quittung des Schultheißen von Kten>

berg, siehe oben,

^') ckron. Ooirnariense zum Jahre 1288, in Böhmer, rcmles II.
^) rirmlter et prszeiss mäuciamus, mit der Warnung an die
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nicht darum kümmern, ihnen jene Bücher vollständig wieder

zuzustellen und ihnen sogar von den auf Befehl zurückgestellten

Büchern jenes Antiphonarium wieder abgedrungen, die Brüder

wegen der ihnen vom König widerfahrenen Schenkung nicht
Wetter zu beschweren, und jenes Antiphonarium nebft andern

ihnen allfällig noch nicht zurückgegebenen Büchern vollständig
wieder zuzustellen. So schrieb König Adolf an Schultheiß
und Rath der Stadt Bern aus Fulda am 7. August ,295,
Der Rath von Bern scheint seine eben nicht von allzu zarter
Gewissenhaftigkeit zeugende Widersetzlichkeit gegen die frühern
daherigen Weisungen des Königs darauf gegründet zu haben,
daß ihnen durch jenen obangeführten Vergleich, den König
Adolf am 1. August 1294 bestätigt hatte („daß ihnen die Juden
alle Pfänder und Briefe, die sie von ihnen oder ihrer wegen

haben, ledig und leer wieder geben sollen") jene Rückgabe
erlassen schien. König Adolf schneidet ihnen die hieraus allerdings
für sie erwachsende dahcrige Berechtigung einfach damit ab,
daß er ihnen erklärt, jene seine Schenkung dieser Bücher sei

vor jenem Vergleiche geschehen. Wir können nur in der noch

sortdauernden Finanzklemme Berns eine Erklärung deS Benehmens

deS Rathes von Bern finden, nicht aber eine genügende

Entschuldigung.
Wie nun Bern und seine Mitverbündeten von Biel mit

denen von Freiburg und deren Bundesgenossen in Zwist und

Fehde geriethen, ist nicht genauer bekannt; die erste SühnungS-
urkunde zwischen beiden Städten von 1294 deutet aber klar

genug darauf hin, daß der von Bern mit Savoi eingegangene

Bund unter Graf Amadeus die Veranlassung war, warum
Bern mit der unter Oestreich stehenden Stadt in Zwiespalt ge-

Bcrner, stch vor neuen Klagen zu hüten, prsecsventos, «e
qusssti« KUMSmocli ,ià >,,» smplius revvrtsilur. VII. Zä. ^uZ.
1296, S. W, 1828 n. 444, nach einem Vimmus von den Mi°
noriicn zu Bern ausgestellt unterm 3>. August 1296; auch bei

Böbmer Reichsregestcn, Reg. 286.

Siebe oben i>»«. 42, „. 135. 1291 am 10. August, S. W
1828, vag. 92, sagt irrig vom 7. Dez. 1291.
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rieth, indem Schultheiß, Rath und Gemeinde von Bern<^)
Urkunden, zu Laupen mit dem Siegel der Gemeinde, daß ste

mit ihren geliebten Eidgenossen (jurgtis, wie früher > über ein

Schiedsgericht, je auS zwei Mitgliedern beidseitiger Räthe best

hcnd, übereingekommen, welches über die Entschädigung
beidseitigen Schadens (um alles und jedes auf offener Reichs

straße'^,) an Lebensmitteln oder Handelswaaren) innen vierzehn

Tagen nach deßhalb gestelltem Verlangen Mitte Weges
zusammentreten soll, um allen Schaden, seit dem Tage nämlich,

,,da die von Bern sich mit dem erlauchten Grafen
„Amadeus von Savoi verbündet bis auf den Tag
„dieses Briefes'"'''). Die Spezifikation deS gegenseitig
erlittenen Schadens in dieser Urkunde (an Gelb, Wein,
Getreide, Salz oder andern Lebensmitteln, Kleidern (Ofen? (orno)
Stahl, Kupfer oder Roß und Wagen, welche solches gezogen
ode? getragen) macht die Schwierigkeit der EntschädnißauSmitt-

iuiig für die gewiß oft verwickelten gegenseitigen Ansprüche
begreiflich genug, so daß wir uns nicht wundern dürfen, wenn
diese EntschäOnisse in Jahr und Tag nicht ausgemitteit und die

daherigen Streitigkeiten beseitigt waren, so daß die beiden Städte
des ZwifteS müde der Sache ein Ende zu machen suchen,
indem vierzehn Monate später Schultheiß, der Rath und alle
die Gemeinde von Bern Urkunden, daß sie mit ihren Eidgenossen

den Bürgern von Freiburg über ein Schiedsgericht von
je sechs benannten Mitgliedern der beidseitigen Räthe
übereingekommen unter dem Obmann Herrn Ulrich von Thor' ^) bei

cillfätt'gem Zwiespalt. Diese zwölf follen zu Laupen morgen

îseuitetus, Konsul«« gl «m'«ern'<a« Lurgensüim lie Ser»« (s. I>5.)
Auper slräls Imperii, (s. tZZ.)
v clic, qua nos (die ourgsnses eis Lsru«) eoiNsäersti sumus

illustri vir« v. Amecke« ««miti 8»b!mcliss. Val. I.»up«u cli«

lovis prox. girls testum b. Vglerilirii mens« rebrusrii «im«
I^mMiese mccxc tertio, II. Februar lW4. S. W. t»28,
S- 9Z. «ev. clipi. r. I, Seite t.5l, Urkunde ZZ.

Wir haben oben bereits einen Beweis seiner für Bern wohl
wollenden Gesinnung gesehen.
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nach der nächsten Walpurgismesse (also Mai 2.) zusammenkommen,

und da nicht von danmn weichen, bis sie über alle

gegenseitigen Forderungen gesprochen, was innert einem Monat
nach St, Walpurgismesse beendigt sein solle. Noch wird über

allfäliigen Ersatz deS Obmanns over eines oder des andern

Mitgliedes das Nöthige angeordnet''").

In diesem Vergleich der Berner und Freiburger vom Hor-
nung (294 war auch die balvige Erneuerung der frühern Bünde

benimmt worven, die allerdings bald erfolgt sein, da Junker

Peter von Thurm, Herr zu Gastelenburg im Wallis als Bürger

von Bern den Eid und Bund, welchen die Bürger
von Bern mit denen von Freiburg gemacht, ebenfalls zu

halten verspricht, am Palmsonntage zu Vivis im Jahre 1293

(1294) -«"). Es bandelte also die Gemeinde bei diesen Bünden,

Peter von Thurm, Herr zu Gastelenburg uud Landvogt
der Waadt (1291) ist im August 1291 unter den von Graf
Amadeus den Bernern für Bezahlung der geschenkten Summe

von Pfund 2000 gestellten zwanzig Bürgen.
Die in diesem Vergleiche vom 7. April 1295 ernannten

Schiedsrichter, welche im Mai darauf zufammentreten sollten,

zu Laupen, zur Erledigung und endlichen Beilegung des

gegenseitigen Zwistes müssen ihr Geschäft mit Ernst betrieben haben,

wie folgende Urkunden lehren. Schon am 19. Mai 1295
Urkunden Oonrscl cl« ^civentios, Schultheiß von Freiburg, so

wie Räthe und Gemeinde von da, daß sie Schultheiß, Rath
und Gemeinde von Bern2«) und alle ihre Anhänger für

'^) IM nächsten Donnerstag nach Ostern. Sol. Woch. t8?7,
Seite 289 — 291 ; sprachgetreuer ».so. äiplom. l, Mg. Ib7,
Urkunde 6«,

2°6) 'rgnquam Lurgensis às verno zursmentum st sllisneism, qiiocl
«t quam tsverunt Surfen««« cke Sern« sum Ulis cis kriburZo
etism ^uro st prométto servais, sul« Viviclinum Hominis« in
Ksmis valmsrcim ^0. vi. Nccxil tertio (1234). S. W. 1828,
S. 94. Ke«. clip!. I, iZ4, Urkunde Z3.

2") Sonllelum, oonsuies el universitslem 6s öerno — sis scine-
rentes.
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allen und jeden uns sder den Unfern zugefügten Schaden,

Raub, Brand. Gewaltthat (dieses namentlich bei Häusern
genannt von Heimsberg), Beraubungen auf den Straßen oder

sonst um Raub, Wunden, Gefangenschaft, von der ganzen Zeit
rückwärts bis auf den heutigen Tag ^«2) gänzlich frei erklären

und quiitiren 2«). Also zu Laupen, dem zur Aussöhnung und

Ausgleichung, wie wir eben gesehen haben, einige Wochen vorher

festgesetzten Orte. Den Vergleich selbst erfahren wir nicht,

noch die verschiedenen Punkte, über welche und wie man sich

verglich, nur sehen wir, daß allerdings, wie man im April
übereingekommen, Ritter Ulrich vom Thor das Amt eines

Obmanns in dem Schiedsgericht der Zwölf angenommen hatte, so

wie wir auS der nämlichen Urkunde auch einen wenigstens

obiger Vergleichungspunkte erfahren. Es urkundet nämlich Ritter

Ulrich vom Thor (Thorberg), Stellvertreter des Grafen

Harkmann von Habsburg, von Schultheiß, Rath und Gemeinde

von Freiburg, hundert Pfund guter üblicher Münze, wofür er

sich für sie in die Hand der Berner verpflichtet (verbürget) hatte,

laut dem zwischen ihnen (beiden) zu Laupen gemachten Ver-
g'ciche, wieder erhalten zu haben, wofür er sie nun zu Bern

morgen nach St. Vincenzen dem Blutzeugen 1295 (23. Januar
1296) vollständig quittir^«'').

Einen der Gründe, der Bern nöthigen mochte, Ausgleichung
mit Freiburg zu suchen, können wir in der BundeSerneue-

rung der von Murten, mit Freiburg sinden unmittelbar nach

der oben schon angeführten von Murten an Freiburg ausgestellten

Schadloserklärung. Es mochte Murten dem Kriege mit

Freiburg, daS unter dem Schirme Herzog Albrechts von Oest-

2°') ^ tot« relroscio tempore nseienus usque sà àieiri Koàieruum,
über die Zeit rückwärts, den terminus s quo gibt ». 194

Aufschluß.

^) Liberos àimitiimus so peuiius sdsolvimus mino ei in tutu-
rum, spuà Lsupon ieri» Ili. prox. suie keslum penteeostes.
19. Mai 129L. S. W. i»28, S. 440.

- ') .^puà Ueriisin «uno Dominici» ^nnunIistionisRLLXLV. S.W.
1828, S. 441.
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reich und seines Neffen Johann stand, und zunächst unter dem

Eveln Otto von Hossesten (Ochsenstein) ^s), zuvörderst ausgesetzt

sein, daher er im Januar 1293 (1294) den frühern Bund
mit Freiburg zu erneuern für gut fand; es behielten die von
Murten den römischen König vor, dann ihren Schirmherrn,

Grafen Amadeus von Savoi, endlich wurden die Berner (illi
äo IZörn«) vorbehalten, von den von Murten und von Freiburg

„insofern sie nämlich die Bünde mit Freiburg erneuern

wollen und wörtlich erneuern" -"«).

Wie erzählt nun Obiges Herr von Tillier? Wir lesen

daselbst W?): „Im Januar 1294 schloffen Freiburg und Murten
„eine Uebereinkunst ab, laut welcher Bern zur Erfüllung
gewisser Verpflichtungen angehalten werden sollte, und in einer

„Verhandlung zu Laupen wurde von Neuem ein Schiedgericht

„bestimmt, welches über die aus den bisherigen Fehden

herrührenden Entschädigungen entscheiden möchte." Allerdings wird
es höchst wahrfcheinlich, daß Murten wie Bern auch 129 l

wieder in den Schirm SavoienS trat, und somit Berns
Verbündete gegen Freiburg und feine Helfer war. Allein was sagt

die von Herrn von Tillier oben citirte kurze Murtner-Urkunde:
„es Urkunden Montags nach St. Hilarientag 1293 (1294),
„Schultheiß, Räthe und Gemeinde von Murten, daß ste mit
„körperlichem Eid verheißen, den ihnen und den Ihrigen durch

„die von Freiburg und die Ihrigen seit 48 Jahren (d. h. feit

„dem 1245 zwischen Freiburg und Murten geschlossenen Bünd-
„niß'««), von wo an Murten sich zu Savoi, Freiburg zu Habs-

2°5) Otto von Ochftnffein, der König Rudolfs Schwester, Kuni»
gunda, zur Gemahlin hatte, war 1292 und nachher (unter
Herzog Albrecht von Oestreich) der «ordern Erblande Pfleger.
Siebe Müller, Band 1, 613.

Die Freiburger behalten vor, ilios cis Lsrn« ciummgg« vsliut
rssognosesrs st rssoßiiossunt iursrusiits intsr s«« lasts, die
Murtener ebenso, «es. àivl. p. l. vsZ. 147, Urkunde 6l.

'°') Band I, Seite 79 und 8«.

^) Siebe S. W. >«27, Seite 38Z. »so. clivi, cl« rrid. I, vsg,
14, Urkunde 8.
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„bürg — Oestreich wandte), bis auf diesen Tag zugefügten Scka-

„den und Unbill nicht rächen wollen^);" von Bern verräth
die kurze Urkunde kein Wörtchen!

Nachdem nun Herr von Tillier verschiedenes Anderes (die

Verfassungsänderung in Bern, der Zug in's Frntigthal und

der Judenhandel, den er freilich noch von 1288 herstammen

läßt) erzählte, fährt er fort: „Schon im April 1295 sahen sich

„die beiden ^Städte wieder im Falle, ein neues Schiedsgericht

„wegen des bisher erlittenen Schadens niederzusetzen", dessin

Personen erdarauf namentlich anführt. Darauf folgt sogleich:

„Am 29. April gab Freiburg seine Einwillung zu einem Bunde

„Berns mit Solothurn, allein am 19. Mai mußte man
„schon wieder zu Laupen auf's Neue wegen
Schädigungen abrechnen." Den genauern Zusammenhang

hat Herr vvn Tillier übersehen, die Uebereinkimft von Freiburg

mit Murten ist von ihm mißverstanden worden:

hingegen treten allerdings Bern und 'Freiburg des langen Zwistes
müde, ohnehin nicht im eigenen Interesse unternommen, im

Februar 1294 zu Laupen zu einer Verständigung zusammen,
die freilich, wenn auch nicht gänzlich zum gewünschten Ziele,
doch sicher zu einer thcilwcisen Beilegung der Streitigkeiten führten;

denn erst während diefer Zeit, wo der Streit mit Freiburg
so ziemlich ruhte, konnte Bern einen Zug in das ferner liegende

Siebenthal und nach Frutigen unternehmen, den es kaum hätte

wagen dürfen, wenn mit Freiburg noch offene Fehde gewesen

wäre. Im April 1295 kamen nun die beiden Städte des langen

Haders sowohl als der langsamen Ausmittlung müde, überein,

ein endlich und rasch entscheidendes Schiedsgericht von
Zwölfen niederzusetzen, welches vor Anfangs Mai zu Laupen

zusammen sitzet ; «diefe sollen unter dem Obmann Herrn Ulrich

„von Thor""') Gewalt haben zu sprechen, und sollen nicht von

2°') «,'.. givi. I, ,,,,!,'. 14«, Urkunde L«.
Ulrich von Thorberg war nach dem Tode des Bischofs Rudolf
von Konstanz (des Oheims) Pfleger der Grafen von Kyburg
gewesen; Kyburg stand auf der Seite Berns in diefer Zeit;
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„dannen kommen, ehe sie um alle Forderungen in Minne oder

„nach dem Recht gesprochen, und nicht außer die Ziele von
„Laupen kommen, ehe diese Sache ein Ende hat." Diese fällen

nun ihren obangeführten Spruch vom 19. Mai, wo alfo
keine Rede sein kann von „neuen Abrechnungen", wie Herr
von Tillier meint. Da ist es nun ganz in der Ordnung,
wenn Schultheiß, Rälhe und Gemeinde von Freiburg in der

Zwischenzeit zwischen beiden Verhandlungen (am 29. April
1295) Schultheiß, Räthen und übrigen Bürgern von
Bern (offenbar für die Gemeinde) nach Laut des Bundes
gestatten, die Bürger von Solothurn zu Eidgenossen

anzunehmen^'), was nach dem Bunde von 1271 erforderlich war.
Wir lesen aus Anlaß dieser Friedensschlüsse stetS von

Helfern, Bundesgenossen, Mitverburgerten auf beiden Seiten, so

daß wir uns weniger wundern müssen, wenn die Fehde nicht

nur in der Nahe von Freiburg, Murten und Bern entbrennt,
sondern auch etwas ferner, bald im Seeland«, bald im Ober-
lande gegenseitige Verwüstungen statt finden. Sicher war es

in diesem Kriege der Berner und ihrer Bundesgenossen gegen
die von Freiburg und ihre Verbündeten geschehen, daß von
einer Streisvartie der Freiburger die Kirche zu Cappeler,

(bei Aarberg), nebst andern den Religiösen von Gottstadt
daselbst gehörenden Häusern verbrannt worden waren, weßhalb
dann später Abt und Convent «on Gottstadt, nebst dem ohne

Zweifel besonders geschädigten, daher auch namentlich
aufgeführten Seelsorger von Cappelen, für allen erlittenen Schaden

(natürlich auf geleisteten Ersatz) quittiren und freisprechen im

Oktober deS JahreS 12932«).

Überdieß war Ulrich von Tborberg scbr angesehen und auch bei

OeiZreich wegen früherer Dienste wohl gelitten; daher seine

Stellung als Obmann.
^')8eullslc, «ousuiibus sê esêe« d«rge««d«s cis Lern« ut dur-

Asusss cle 8o!oci«rc> in ooniuraws rssivislis. S. W. 1828,
S. Nso. clivi. I, t66, Urkunde ZL.

^) Dcr Kirchensatz von Cappelen und Bürgeln war dem Kloster
Gottstatt gleich bei dessen Gründung geschenkt worden.

S. W. 182«,. Seile 9i. »so. clivi, i, S. 259, Urkunde
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In dieser Fehde war es auch, wo die Berner einen Streifzug

in das ziemlich entlegene Frutigerthal unternahmen: man

mag nämlich um sich heutzutage die damaligen Verhältnisse

hinsichtlich der Straßenverbindung zu vergegenwärtigen, etwa

an die Straßen in Sizilien, Griechenland oder der Türkei denken.

Gewiß nur, wenn, wie wir oben angedeutet, Bern »er Freiburg

sicherer sein konnte, durfte es einen für damalige Zeit fo

fernen Zug wagen. Was für eine Fehde übrigens die Berner

hier mitfochten, lehrt unS die hierüber noch erhaltene Urkunde.

Nach einer Quittung nämlich, weiche der Kirchherr von
Frutigen Nikolaus den „Bürgern von Bern" um den durch sie

erlittenen Schaden ausstellt „waren unter dem hochcdeln Herrn
Gottfried von Merenberg, des Reiches Vogt in
Elsaß und Burgund^), im Mniat Juli Sckullhnß,
Rath und Gemeinde von Bern^"), bewaffnet in das

Thal von Frutigen eingefallen, die Herrn Arnold und Walther
von Wädiswyl zu schädigen 2l<>) und hatten daselbst die Kirche

von Frutigen durch Brand fchwcr gefchädiget, wofür sie denn

sogenannter Kirchherr um Pfund 21 Bernpfcnninge von allen

weitern Entschädnisse freispricht morgens nach Valentin (den
15. Febr. 1296).

Wir bemerken beiläufig, daß wie schon oben bei Schlichtung

des Judenhandels wir wiederholt auf einen Reichsvogt in

Burgund stoßen: derselbe Gottfried von Merenberg ist

nun auch Oberanführer der Berner in einer Reichsfehve : er ist

schon frühe bei König Adolf in Gunst 2") Die Fehde ist wie
die Quittung ausdrücklich sagt, gegen die Herren von Wcidis-

Kotlriäus cl« Nereubsrg, ^dv«e»tu8 saerl Imperli pgr ^tsaeism
ae Surgunckam.

' 'i ^ssumptis slbi Senilst« ecmsuiitms se eomrmmitsi« LurKsn-
slum lie vern«. Mir ihnen also focht der Reichsvogt Haupt-
sachlich diese Fehde, Die Urkunde (im Schweiz. 'GcfchichlSf,

I. III, 2,2.2,.'',.
-^) In <I«8truetion«m vi .^rnolUi iie vi >VgItiieri <jg VVeownvIe

(sicher mit Haller im K e fehlet s f. für WadiSwyl).
Böhmer ReichSregesten Nr. 7» i2S2 Dezember iZ.
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wyl''«) gerichtet: Edle dieses Geschlechtes sinden wir in diesem

Jahrhundert auf dem Schuliheißenstuhle von Freiburg, so noch

1264 Conrad von Wädiswyl, wie sich Freiburg unter Graf
Rudolfs von HabsburgS Schirm begibt. «^) Wir dürfen also

wohl ohne großes Bedenken die Edeln von Wad is wyl auf
Seite der Freiburger denken, die wie die unter Herzog Albrecht

von Oesterreich stehenden Freiburger König Adolf nicht
anerkennen wollten, dein Bern dagegen treiizMg gehulvigel hatte.

Ob vielleicht auch Peter von Thurm Herr zu Gestelenburg,
den wir oben --'') als Burger von Bern dem eben mit Freiburg

von Bern wieder erneuerten Bunde beitreten gesehen, auch

zu diesem Zuge mitgewirkt? Spätere daherige Verhältnisse
sind bekannt.

In diefe Zeit gehören ohne Zweifel auch die Züge der

Berner gegen die Herren von Weißenburg, welche man sonst

früher immer vor die Belagerung von Bern gesetzt, so Justinqer
dem Müller folgt ->) zum Jahr 1233 aber vor der Belagerung;
Tschudi ins Jahr 1286, dem auch Herr von Tillier folgt ---),
Justinger ist aber bekanntlich in der Zeit nicht sehr genau und
wir haben aus dieser Zeit gar keine urkundliche Spur von
einem solchen Zuge, während wir dagegen in der Vergleichsurkunde

von Bern mit Freiburg nach dem Siege der Berner
am Donnerbühl und noch späterer Erfolge die von Weißenburg

ausdrücklich als Helfer und Bundesgenossen von Freiburg

in dem letzten Kriege genannt sinden, in der später

genauer anzuführenden Urkunde vom 3l. Mai 1239. Kopp
hat bereits auf eine spätere Zeit für diese Fehde hingedeutet?^).

^) Arnold und Walther» on Wà'diswyl werdm namentlich ange»
fuhrt: Arnold ist der älteste der vielen Söhne von Walther
von W.
Nee. ciivlom.l., 96, Urk, 26 Louraclus ciielus cis^Vsgjsvvle Seul-
tstus cis rriburA« in OeKtlsnäi».
«. n. 199.

Tbl. I, 5L8.

S. 7«. (».
Kopp, Geschichte der eidgenössischen Bünde, T-1>, S 290. n. 2,
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Täuschen wir uns noch, wenn wir zu guter Letze noch

auf einen Umstand aufmerksam machen, welcher die Annäherung
an Freiburg und den Abschluß des Friedens zwischen Bern
und Freiburg befördert haben möchte, den durch ehrenvollen

Empfang ausgezeichneten Aufenthalt König Adolfs in Bern,
während mehrerer Tage Ende Februar 1295, welchem Aufenthalte

nicht lange nachher der endliche Friedensschluß folgt? Und

wenn dazu noch die oben eingetretene Verfassungsänderung
günstig mitgewirkt hätte? Bern, welches von dem Sohne König
Rudolfs als Nachfolger im römischen Reich ungleich mehr zu

besorgen hatte als von feinem Nebenbuhler, beeilte sich natürlich

König Adolf anzuerkennen und nach den Worten des mit
dem Grafen von Savoi sogleich nach Rudolfs Tode geschlossenen

Schirmvertrags wieder unter daS Reich zurückzutreten.
Vermuthlich sandte ihm Bern wie achtzehn Jahre früher an König
Rudolf, Gesandte nach Basel zu ^), die ihn dann nach Zürich,
wo er ebenfalls etwas länger geweilt zu haben scheint,
begleitet haben mögen. Hier in Zürich bestätigte er denen von
Bern — „Schultheiß und gesammten Bürgern von Bern" den

am 15. und 16. Januar 1274 von König Rudolf gegebenen

Bestätigungsbrief der Handfeste, fo wie die Jndcmnitserklärung
wegen der bezogenen Rêichseinkànfte. ^) Darauf ertheilt er

auf Anhalten der Burger von Bern, feiner lieben Getreuen,
ihnen die Befugniß während Reichsvacanzen stch Richter zu

setzen, die über Blutsverbrechen richten mögen ^s). Ebenso

gestattet er am gleichen Tage (11 Januar zu Zürich) auf die

Bitten „der fürsichtigen Männer" unfer und deS Reichs Bürger

^) König Adolf ist zu Basel von Colmar her am 24. Dez. 1292,
wo er noch am 7. Januar lW3 weilt; in Zürich urkundet er
zuerst am >>. Januar 5293 und muß noch nach dem i.x Jan,
da gewesen sein, Böhmer Reichsregesten (84-94.)

^) S. W. 1827 S. 423 ». und daraus Böhmer Reichêregegen

^) <Zui super ckelietis, czuos requiruut pozusm sanguinis, ««Kilos-
«sut. S. W. 1827 S. 443 und daher Böhmer Reichsregesten

u. 9«.
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von Bern: daß durchaus Niemand die Burger von Bern so

lange sie vor dem jedesmaligen Schultheißen von Bern zu

Recht zu stehen bereit, vor einen auswärtigen Richter ziehen

dürfe — außer wenn „Wir oder unser Hofgericht einen oder

andern Bürger zur Untersuchung zu ziehen für nöthig finden227)

Wir glauben diese Freiheiten seien für Bern von großer Wichtigkeit

gewesen und von ihnen wohl benutzt worden. Es war
daher ganz natürlich, daß Bern diesen ihm so wohlwollenden
König festlich in seine Mauern aufnahm, welchen ehrenvollen

Empfang auch die an frühern Notizen sonst ziemlich sparsame

„Chronik von Bern" meidet 22») auch weilte er daselbst mehrere

Tage, wo er das Dsminikanernonnenkloster Marienthal auf
der Aarinscl bei Bern in seinen Schutz nahm und den

Religiösen von Jnterlaken den Bestätigungsbrief ihrer Freiheiten

von König Rudolf erneuerteM). Ferner befreite er auS

Solothurn, am S. März die Nonnen von Fraubrunnen von den

Steuern, welche man ihren Häusern in Bern und Solothurn
auszulasten pflegte — nicht weniger als Pfund 8 pflegte man
ihnen aufzulegen, wie die Nonnen behaupteten. Wir haben

schon oben gesehen, daß die Berner bei aller ihrer Frömmigkeit
geistliche Stifte in der Noth für Steuern in Anspruch zu nehmen
kein Bedenken trugen.

Es ist jetzt an der Zeit von einer bedeutenden Verfassungsänderung

in Bern zu sprechen, die in diesem Zeitpunkte
vorgefallen ist, über deren Veranlassung und Beweggrund sich

leider keine gleichzeitige Nachricht erhalten hat, so daß wir nur
auf Vermuthungen hingewiesen sind. Hiebei scheinen uns einige

22') Xisi ^Vo« veê curiae nosêrae /«cke« sliquein vet äliquos eorunâeill
eiviuin «c! sxsinoo. rwstrse eoguitioMs cluximus evoeauàos.
S. W. t827 S, 44Z-M und daher Böhmen Rcichsreg. II. 91.

228) ^llollus NomÄuorum Nex Lernsm vsnit ot s Lgrususidus Kouo-
rilive rsevptus est. (12S3 ksbr.)

22') S, W. 1S28 S, 434 und 435 und daher Bàhmer Reg. (u. 24s

und 249) Reg. 247 ist irrig bei Böhmen hicher bezogen, da

sie aus Offendach it. Dez. 1293 erlassen ist (S.W. t«2S

S. 4Z2.
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Umstände allzuwenig beachtet worden zu sein, wo stch doch wohl
ein Zusammenhang vermuthen läßt, wenn wir ihn schon nicht

genauer nachweisen können. Leicht vorauszusehende Streitigkeiten

mit dem unter Oesterreich stehenden Freiburg hatten Bern
sogleich nach Rudolfs Tode zur Erneuerung früherer Schirmverträge

mit Savoi getrieben. Als nun endlich nach langer
Erledigung des Reichsoberhaupts 2s«) Graf Adolf von Rassau

za Frankfurt als Nachfolger König Rudolfs gewählt worden,
trat Bern wieder unter das Reich zurück und wie es den neuen

König freudig anerkennend begrüßt, wurde es auch von ihm
wohlwollend behandelt und ein über Burgund gesetzter Reichsvogt

half den Judenhandcl für Bern so äußerst günstig emschei-

den und war Berns Anführer im Kriege, dessen Schultheiß
unbedenklich unter seiner Oberleitung auszog. Nun trifft aber

in diefe Zeit eine etwas auffallende Aenderung in der Regierung

Berns ein. Ob Ulrich von Bubenberg im Jahr 1292

urkundlich noch Schultheiß, Ende 1292 oder Anfangs 1293

gestorben, oder sonst ersetzt worden nach mehrjähriger Führung
deS Schultheißenamtes — etwa wie man von Savoi abtrat
wieder an daS Reich zurück — ist ungewiß: auffallend bleibt
aber die Wahl des tapfern Ritters Jakob von Kienberg,
eines frohburgifchen LehensträgerS, zum Nachfolger Ulrichs von
Bubcnbcrg als Schultheiß von Bern -^). Soll man hier bei.

dieser Aenderung der Politik Berns, welches von da nie mei?
in so enges Verhältniß zu Savoi trat, an eine durch innere

Parteiung herbeigeführte Aenderung denken, ungefähr wie sie

acht bis zehn Jahre früher im umgekehrten Verhältnisse Statt
gefunden hatte? Wollte Bern durch diefe Wahl gleichsam eine

Vom tZ. Juli 1291 (Rudolfs Todestag) bis zum s. Mai 1292

(Adolfs Wechltaq) der keineswegs, wie Herr von Tillier I, 78,
meint gleich Anfangs des ZnhreS 1292 .sewoihlt wurde. (Böhmer
Reichsregesten. ^

Jakob oon Kienbcrg iff schon 129Z Schultheiß und bleibt bis
1296 oder 1297 : seine Wahl trifft ungefähr mit der Anerkennung
Adolfs zusammen.
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Garantie geben, daß es fortan zum Reiche stehen wolle? Ohne

Zweifel wohl steht die Verfassungsänderung vom Jahr 1295

im Zusammenhang mit dieser Wahl, wenn wir ihn schon nicht

genauer nachzuweisen vermögen. Es würde unS jedoch zu weit

führen, über diese beiden wichtigen Dekrete hier weiter

einzutreten, wo wir nur was die Gemeinde betrifft näher einzugehen

haben.

Nach diefer Urkunde vom 3, Februar 1295'5') erklären die

neugewählten XVI Bürger von Bern, an deren Spitze Junker
Jobann von Bubenberg und zwei von Egerdon, daß sie auS

den vier Theilen oder Zielen der Stadt (offenbar den

nachher sogenannten vier Quartieren)^') „v on der Gemeinde
ihrer Mitbürger" gewählt worden sind ?,«), zum Nutzen

der Gemeinde treulich zu rathen und zu helfen. „Hiczu sind sie

„erwählt worden und haben den Eid geleistet von hier auf
„Ostern und von da noch für ein ganzes Jahr; und diesen

„Eid, welchen sie in der Kirche der „mindern Brüder" (natürlich

bei ihrer Wahl durch die Gemeinde) abgelegt, soll jährlich

„in besagter Kirche oder an andern hiefür zu bestimmenden

„Orten von ihnen den XVI, oder von andern, welche besagte

„Gemeinde unserer Mitbürger hiczu erwählen wird, an Ostern

„erneuert werden" "-'<>). Hier haben wir also bestimmte jährliche

Versammlungen der Gemeinde auf die Osterzeit, wo die Wahl
diefer XVI aber gewiß auch des Schultheißen und der Räthe

Wir möchten noch an Ulrich von Wippingen erinnern, den einst
den Bernern von Savoi gesetzten Vogr oder wie ste ein Jahr
vorher den Landgrafen von Burgund Graf Peter von Buchegg
zum Schultheißen wählten.
Kopp, Buch IV, 2V9 n, «.

^') ve 4. partions sou termini» nostre civitatis.
2^) ^ oommunitate nosirorum eonvivium,
"^) ^uramenta nostra in ecclesia minorum lratrum às verno per

nos prszstil«, in dici» Lvclesia vel in «Iiis locis »6 Koo cle-

pulsnciis a nobis preclielis XVI vel ad sliis, quos cliets com»
inuuilss noslrorum eoucivium «cl Koc elegeril singulis annis
semper in clicio lesto vssoke renovenlur. Latum verno H,c>.

vi. 6. Febr. IM. S. W. t»2s, Seite I7L bis iLô.
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vorgenommen werden soll; es ist eine eigentliche Wahl und

der Ort dcr Versammlung der Gemeinde ist bestimmt angegeben

— in der Kirche der mindren Brüder — wo aber auch zugleich

noch andere Versammlungsörter vorgesehen sind; ein Beweis,
daß man sich nicht immer am gleichen Orte versammelte,

Bemerkungswerth ist auch noch, daß so wie diese erste und künftige

Wahl der XVI entschieden der Gemeinde vorbehalten

ist, Ergänzungen im Laufe deS Jahres (durch Tod oder andern

Austritt veranlaßt) ausdrücklich den übrigen der XVI überlassen

werden. Besiegelt wird diese Urkunde mit dem Siegel der Geni

c i n d e.

Eben fo versprechen nun in einer zweiten Urkunde die LO

nachbenannten, sämmtlich mit Namen ausgeführten Bürger von
Bern, die von jenen XVI (in obiger Urkunde erwähnt) hiezu

einmüthig erwählt worden — sie alfo (diese 00 als der Große

Rath von Bern) und die Gemeinde ^) verheißen nun ebenfalls

besagten XVI treulich zu rathen und zu helfen, die von da bis

Ostern und von da noch ein ganzes Jahr eidlich für das Wohl
ihrer Mitbürger zu rathen und zu helfen sich verpflichtet haben;

wofür sie nun auch jährlich (alfo die 00 und die Gemeinde)

den in der Kirche der mindern Brüder geleisteten Eid auf
Ostern ebendaselbst oder an andern hicfür zu bestimmenden Orten

erneuern werden. Auch wollen wir bestimmt, daß diese

vorbenannten XVI, von unsW) hiezu und zu Anderem waS
unserer Stadt srommt, erwählt, bei Schultheiß und
Räthen sitzen, wo sich dieselben Geschäfte halb versammeln

mögen in oder außer der Stadt.
Wir haben oben bereits angeführt, daß die Wahl der 00

-") Li guam pêui'W atti nosên eonn'ves, in ist» Mera vooe tenus
non express! seci nodisvunr super islo rato lirniiter odservsncio
Zursti - kann dem Zusammenhange nach nicht wohl etwas
Anderes als die Gemeinde bezeichnen.

'^) Müller ' welcher hier, siehe Band i, 6tZ n. 9Z die ver¬
gehen will, ist gönzlich im Irrthum; auch führt er die Stelle
undeutlich vor: es muß hier nothwendig die Gemeinde verstanden

werden.
6
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als des Großen Rathes aus der vierfachen Zahl des frühern
Großen Rathes der I. zu erklären ist, die man jetzt aus den

hier zuerst auftauchenden vier Quartieren der Stadt bei

ungefähr gleicher Bevölkerung zu gleichen Theilen nahm;
wahrscheinlich hängen mit diesen vier Quartieren auch die vier ältesten

Zünfte (der Bäcker, Schmiede, Gerber und Metzger)
zusammen und wir sehen ja wohl, daß auch die XVI offenbar

je zu 4 aus den 4 Stadtquartieren oder Gesellschaften (Zünften)

genommen wurden M), woher sich erhalten haben dürfte,
daß als bei größerer Ausdehnung und bei vermehrter Bevölkerung
sich auch die Zünfte mehrten, jenen vier ersten Zünften (auch

die Venner-Zünfte in späterer Zeit genannt) die Bevorzugung
blieb (bis zu Ende des achtzehnten Jahrhunderts), daß aus

ihnen je zwei der XVI gewählt wurden, während jeder der acht

andern Zünfte nur einer zu Theil wurde. So wie früher nur
e i n >Venner (Pannerträger, bsncksrst) sein mochte, fo wird es

jetzt (besonders nach Ausdehnung des GebietS) natürlich, wenn
wir bald auf vier Venner (nach diesen 4 Quartieren) stoßen.

Offenbar setzt diese Errichtung eines auf einmal so zahlreich

vermehrten Großen Rathes, so wie die Wahl der neuen

so einflußreichen Behörde der XVI, welche sowohl die

erwählen, als wo sie es nöthig finden, neben Schultheiß und

Rath zur Mitberathung sitzen, ein bedeutendes Mißtrauen gegen

den bisherigen (sogenannten kleinen) Rath und gegen seine

Handlungsweise voraus, und gegen ihn sind die schützenden

Vorkehren getroffen, keineswegs gegen die Gemeinde, die

nach wie vor ihre Befugnisse geltend machr, nur daß sie jetzt

die Befugniß, diesen neuen Großen Rath zu wählen, an XVI
Männer überträgt, welche letzteren sie jedoch jährlich aus ihrer
Mitte frei, bloß mit Berücksichtigung der vier Skadttheile oder

Quartiere wählt. Wenn Herr von Tillier2«) schreibt: „Allein
„in den letzten Zeiten hatten übereilte Entschlüsse der Gemeinde,
„welche man dem Einfluß der Edeln und der Einwirkung ihrer

2^) geàeeim às quatuor vartibus sive termini» nostra? civitatis.
Band I, Seite 97.
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„Privatverhältnisse zuschrieb, der Stadt Bern mancherlei
Unfälle zugezogen," so wissen wir von solchen übereilten Beschlüssen

der Gemeinde durchaus nichts; der allerdings übereilte

Auszug der Berner im Jahre 1289, welcher ihre Niederlage

zur Folge hatte, ist sicher kein Gemeindsbeschluß gewesen, da

er sonst gewiß auch mit größerer Ordnung und Besonnenheit

erfolgt wäre — und sonst sehen wir eben nicht die Gemeinde

handelnd. Eher gegen die verkehrte Politik deS Schultheißen
Ulrich von Bubenberg und seiner Partei im Rathe, welcher

erstere nach Verdrängung des von Kramburg gar zu offenbar
im Savoischen Interesse handelte und einen so wenig zahlreichen

Senat von XII leichter zu beherrschen und zu führen vermochte,

scheinen die schützenden Maßregeln des Jahres 1295, welche

doch offenbar die Macht des Rathes bedeutend schmälerten,

gerichtet. Wir bringen hiemit auch in Verbindung, daß bis zu
dieser Verfassungsänderung stets adeliche Schultheißen (die

Bubenberge, Egerdon, Kramburg) in Bern regierten, nach
denselben hingegen auf den fremden Ritter von Kienberg über
zwanzig Jahre lang die bürgerlichen Münzer, Vater
und Sohn. Wir erinnern hiebet an eine Bemerkung, welche

vor vielen Jahren Schultheiß von Mülinen gemacht hat^').
Daß durch diefe Aenderung auch kräftige Maßregeln gegen das

überhandnehmende Zunftwesen ergriffen wurden, folgert Herr
von Tillier aus einer Verordnung von 1373 über die Zunft.
Er folgt hierin der Note im S. W,^«), wo diefe Urkunde vom
7. März 1373 mitgetheilt ist. Allerdings deutet nun diese gegen
das Entstehen neuer Zünfte oder Verbindungen ohne Erlaubniß
deS Rathes und der gegebene Verordnung, aus welchen

vermehrten Zünften öfter Parteiungen und Unheil entspringe,
was sie verhüten wollen durch obige Beschränkung, „als es

„auch unsere V ordern daher bei achtzig Jahren
vergütet und versehen — wohl auf unsere neueOrd-

2^) In dessen trefflichem Aufsatze über die ältesten Schultheißen
von Bern, im Neuen Schweizerischen Museum i795.

2U) Band l, Seite 97.
2«) 1828, Seite Z67 und 668.
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„nung von 1295 hin" wir gestehen aber, in derselben

keine Spur zu finden von Maßregeln, „welche gegen daS Ue-

berhandnehmen des Zunftgeistes gerichtet wären." Oder sollte

an eine andere, ungefähr zu gleicher Zeit erlassene Verordnung

zu denken sein, die nicht mehr erhalten ist, und vielleicht
deßhalb spurlos verschwunden sein dürfte, weil die Verordnung
von 1373 gleichsam nur eine Erneuerung der frühern, welche

daher, wie dieß gewöhnlich geschah, die frühere in Vergessenheit

brachte? Unrichtig sagt daher jedenfalls Herr von Tillier: 2«)
„1373 hätten Schultheiß, Rath, und die Gemeinde von

„Bern die Verordnungen, die sie bereits vor 80 Jahren gegen

„das Zunftwesen erlassen, erneuert," indem er solches von jener

Verfassungsänderung von 1295 versteht. Ueberdieß sagt jene

Ordnung von 1373 keineswegs, sie sei eine Erneuerung einer

frühern vor 80 Jahren, sondern bloß, sie wollen Parteiungen,
durch welche guten Städten viel und oft Uebels entstanden,

versehen und verhüten, wie es auch ihre Vordem vor 80

Jahren eigentlich verhütet und verschen hatten; waS also gerade

für unsere Ansicht spricht, daß jene Verfassungsänderung aus

innern Parteiungen hervorgegangen, und wie wir mit
jener Urkunde allerdings glauben, durch jene Verordnungen,
die Beschränkung der Macht einer kleinern leichter zu influenzi-
renden Macht glücklich verhütet wurden. Beiläufig wollen wir
bloß bemerken, daß in der spätern Urkunde sich eine Abweichung

zeigt, wenn hier die Gemeinde die OO auf Ostern zu wählen
scheint, während die Ordnung von 1295 diese Wahl den XVI
überträgt, wenn man nämlich die Ausdrücke der spätern
Urkunde ganz buchstäblich nehmen will, wo übrigens auch gar
wohl denkbar wäre, daß in der Zwischenzeit die Gemeinde das

Recht die OO unmittelbar zu wählen (statt nur mittelbar durch
die von ihr ernannten XVI) wieder an sich gezogen hätte; oder

jener Ausdruck ist nur ungenau, indem die Gemeinde die XVI
alfo mittelbar auch den Großen Rath wählt.

Der zwischen Bern und Freiburg im Jahr 1295 abge-

Band I, Seite 3i8.
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schlössen?, Vergleich, sowie die Bundeserneuerung beider Städte

war nicht von Dauer; die verschiedenen Verhältnisse der

beidseitigen Herren oder Beschützer und deren verschiedene Interessen

brachten bald neue Reibungen hervor; man fing von beiden

Seiten an, sich durch neue Bundesgenossen zu stärken und zu

rüsten, bis eS nach mancherlei vorgegangenen Neckereien zum
offenen für Bern siegreichen Kampfe kam. So wie die von
Freiburg bereiîs im Juni 1294 ihren Bund mit Laupen

erneuerten-«), mit Rudolf Graf von Neuenburg, Herrn zu
Nidau, am 1. September 1294 bis Weihnacht und von da noch

auf zwölf Jahre ein Bündniß schloffen2«>), so schloß, wie wir
schon erwähnt (nach erhaltener Einwilligung dazu von Freiburg)
Bern einen neuen Bund mit denen von Solothurn, Ende

Aprils 1295 (von welchem es bald nachher und so oft später

fo schöne Früchte erndtete), und bald nachher muß es auch

seinen Bund mit Murten erneuert haben oder wahrscheinlicher noch

dauerte dieser sonst fort, da wir sicher wohl nach einer bald

anzuführenden Urkunde-'') die von Murten als Bundesgenossen

von Bern anzusehen haben. Noch mehr mußte sich Bern aber

bei der sinkenden Macht König AdolsS neuer Freunde versichern

und ältere Gegner zu sühnen suchen; so fand es für klug, den

1294 im Frutigthal geübten Schaden durch Ersatz zu sühnen;
fo verspricht ihm Ludwig von Savoi um der guten Dienste

willen, seinen Vorfahren und ihm von Schulheiß, Rath und
Gemeinde der Bürger von Bern-''«) geleistet, dieselben

in seinen Kosten zwischen Genf und Zofingen zu schützen, wo
er nur seinen Bruder, Herrn Amadeus Grafen von Savoi und

den Herrn Grafen von Burgund vorbehält, solches von
jetzt auf zehn Jahre und zwar unverhohlen gegen Freiburg
gerichtet, indem er die früher mit denselben geschlossenen Bünd-

5i5) Ks«, clipl. I, Urkunde Z7.
2'6) Koe. clivi. I, Urkunde S8.

2'') Siehe unten n. 257.

2'^) ^ seciltst« eovsuiidus se um«e«êt«ke S«rge»«ium cis Ssru«,
und gleich nachher «euit. ecmss. st umvs?-«,'êakem cle Lsrv«.
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nisse hier ausdrücklich aufhebt 2«). Ja im folgenden Jahre
erklärt er, daß er Bürger zu Bern geworden und diefes Bürgerrecht

beschworen habe, doch daß er nicht vor Schultheißen,
Räthen und den Bürgern an ihrem Gerichte auf Klagen zu

antworten noch Tellen oder fonftige Steuern zu entrichten habe,

wobei er nur den König von Frankreich hinsichtlich
der Grafschaft Burgund und seinen Bruder, den Grafen
Amadeus, ausnimmt^«). Justinger (S. 49) meint wohl diesen

Bund, wenn er etwas ungenau von einer Erneuerung des

Bundes von Bern mit dem Grafen von Savoi im Jahr 1295

spricht.
Eben so hatte Bern wegen seiner oberländischen Gegner,

besonders deS von Weisfenburg und der von Wädiswyl, unter
denen die Thalschaft von Frutigen stand, frühere Verhältnisse
mit Wallis wieder angeknüpft und im Frühjahr 1296 ein

Burgerrecht und Bund von Datum (April) bis Pfingsten und von
da auf zehn Jahre mit dem Bifchof (lZonifneius) von Sitten^),
dem Grafen Joßelin von Nisp und der Gemeinde Leuk geschloffen,

laut welchem dieselben sich gegen Schultheiß, Räthe und
die Gemeinde von Bern2^) verpflichteten, mit ganzer Macht
»bis in das Gwatt bei Strätlingen" den Bernern gegen Herrn
Rudolf von Weißenburg, die Herren Arnold und Walther von
WädiSwyl (die bereits schon bekannten Gegner Berns), den

' Herrn von Raron zu Hülfe zu ziehen, so oft sie durch
zuverlässige Botschaft aufgemahnt fein werden M).

2^) S. W. 1828/ Seite 39«. .^«. ««minie« .^muntisi. ÄicOXL
quinto, àie veneris proxs. «nie vetus esrnisprivium 12SV.

25°) Verna svn« vaminiese «nnunlist. sexto prox, l». II,
post vivi NêUliiie Avessi. 25. rebr. IM, S, W. 1829,

S. 633.

^') Bischof BonifaciuS erklärt im Eingange, er fei Bürger zu

Bern geworden, betrachtend sineesrnm ciiieetionsm der Surfen-
ses cis Lern« »cl eeviosism Seciunonsem,

2^2) SLultetiun eousciies »u «ninerzttakem gg Verne — ultra.^Ipes
sive montan» usane ack iovuin dictum v^aê prove StretlinZen.

255) Urkunde im Staatsarchiv von Bern, ieri» IV, prox. posi
Oelavsm Vasen« I2W. (7. April), siehe v. Müller i, 6,4.
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Ebenso erneuerte Bern den Bund mit Biel, mit welchem

wir es schon in den ersten Jahren dieses Jahrzehnts laut frühern
Bundes gemeinsam handeln gesehen haben, gegen den nämlichen

Gegner; der Bund wird am 7. Juli 1297 erneuert von Schultheiß,

Rath und Gemeinde von Bern'«) mit Biel,
von da bis auf Johannes deS Täufers Geburt und wieder auf
auf 9 Jahre, und während dieses den römischen König und
den Bischof von Basel ausnimmt, behält stch Bern den römischen

König oder Kaiser nebst dem Grafen von Kyburg vor^Z);
die beidseitigen Gemeinden siegeln.

So hatte man stch gegenseitig zu stärken gesucht; „es war
Friede und doch nicht Friede." Man suchte den förmlichen

Kriegsausbruch zu verhüten; sollten wir uns gar irren, wenn
wir vermuthen, die Bürgerschaften beider Schwesterftädte haben
den Wiederausbruch der Feindseligkeiten mehr durch fremdartige
Interessen herbeigeführt, möglichst zu »erHüten gesucht? Noch
im angehenden Herbst 1297 suchte man wenigstens zu Mitteln,
und es wurde ein Tag zur Ausgleichung angesetzt im Herbst,

„zu Mothier" (Notier), am Murtenfec, zu dessen ungefährdeter
Besuchung die von Bern (Schultheiß, Räthe und die

Gemeinde der Bürger von Bernes) an Schultheiß, Räthe

(und wen ste mitbringen mögen) von Freiburg sicheres Geleite

gewähren, für den angesetzten Tag und noch für zwei folgende

Tage hin und her 257),

Es ist wohl klar genug, aus der Wahl dieses OrteS,
daß Murren mit Bern verbunden gewesen sein muß; nur von
Murten her, keineswegs von Bern konnten die Freiburger
Besorgnisse hegen, wenn sie den Tag von Motiers besuchen wollten.

2^) Seulletus ocmsriies ot commuMa« cis lZeiiio.
255) Urkunde im Staatsarchiv von Bern und im Archiv von Biel,

siehe Blösch/ Regg. Donnstag nach Peter und Paul 1297 sagt

Herr von Tillier I, »2. Nach der Urkunde siehe S. W. 1831,
S. 328 ist er geschlossen tori» Ii, vrux, ,i««t 8»m >vv. retri
et r»uii.

25b) Seuitelu«, ooiisuies ei oommuiiitus diirgeiisium cie Nervo.
257) reriä IV, post nstiv. be. Rsrie 12S7. (12. Sept.) S. W-

1828, Seite 442, neo, clivi. I, 174, Urkunde 63.
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Doch alle gemachten Friedensversuche scheiterten. Nur das

Schwert konnte im Frühjahr bereits zwischen König Adolf und

Herzog Albrecht entfcheiden, obschon der entscheidende Tag,
welcher jenem Thron und Leben raubte, noch in den Sommer

hinausgeschoben wurde. Jetzt schien den Herren, welchen das

aufblühende Gemeinwesen von Bern ein Dorn im Auge war,
der rechte Augenblick gekommen, dieser dem Adel gefahrdrohenden

Macht ein Ende zu machen. Die Zeit schien günstig; vom

Reiche her konnte Bern entschieden keine Hülfe erwarten, seine

Bundesgenossen glaubte man eingeschüchtert oder zu fern, um

zu rechter Zeit helfen zu können. Man hoffte durch Plünderung
der Güter um Bern die Berner zu einem übereilten Ausfall
zu verlocken, wie vor neun Jahren in der Schoßhalde geschehen.

Allein eben dieser schwere Unfall hatte die Berner Vorsicht
gelehrt; in der Stille riefen sie ihre Bundesgenossen zur eiligen

Hülfe herbei, und überfielen nun ihrerseits wohlgerüstet unter
einem tapfern erfahrenen Anführer die sorglosen Feinde, welche

der Berner vorsichtiges Zögern für Feigheit gehalten und so

keineswegs auf einen plötzlichen Anfall gerüstet, von den

wohlgeordneten kampflustigen und durch die Verwüstungen der Feinde
erbitterten Bernern leichter besiegt werden konnten. Mit der

Schilderung deS Treffens selbst haben wir es hier nicht zu thun,
wir verweisen dafür auf die bernifchen Geschichtschreiber, und
melden bloß, daß der die Feinde überraschende Ueberfall der

Berner mit einem vollständigen Erfolge gekrönt wurde. Wie
bei Laupen 41 Jahre später, hatte der Verlust hauptsächlich die

Freiburger betroffen. Die Oronies <ls Lern« setzt diesen wichtigen

Sieg der Berner auf den 2. März 1293. Justinger ^»)
hat ihre einfache Erzählung mit nicht wenigen Zusätzen
bereichert, die aber eben nicht alle vor einer strengern historischen

Kritik bestehen dürften 25«).

25») Seite 49 bis 62.
25') Z. B. daß 46o Mann auf Seite der Feinde erschlagen werden,

und die okroirivs sagt bloß: mehr als 6«, so wie sie dagegen
die Zahl der Gefangenen (tZoo) übertreibt, die Justinger
vernünftiger auf 3«o reduzirt.
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Es ist nun wohl ganz natürlich, daß die Berner ihren

Sieg benutzten. Sie suchten die Besitzungen ihrer Gegner
heim und vergalten ihnen reichlich die vor dem Siege am

Donnerbühl gegen sie geübten Verwüstungen. So wurde

zuerst die Burg von Belp, der Herren von Montenach von
Freiburg Besitzung, zerstört, und diese ihrem Feinde gehörende

Besitzung zu Handen Berns in Besitz genommen, da sie die

beschwerliche Nähe deS FeindeS von da vermuthlich schon

l288 und 1289 gefühlt hatten. Wahrscheinlich geschah jetzt

auch ein wiederholter Zug gegen Wimmis und den von
Weisfenburg, der ausdrücklich nach dem neuen Friedensvertrag als
Feind von Bern und als Bundesgenosse von Freiburg dargestellt

ist. Nach Justinger-<«) hätten die Berner die Burg zu Belp
Anfangs Mai belagert, sie in zehn Tagen eingenommen und

gänzlich zerstört, nur daß er irrig daS Jahr 1304 dafür setzt,

statt 1298, wie die bald anzuführende Urkunde zeigt, womit
die Oronio» von Bern ebenfalls übereinstimmt, indem sie Belp
innert 12 Tagen Anfangs Mai 1298 erobern und zerstören

läßt. Da mag bald nachher auch Geristcin denen von Montenach

gebrochen worden fein, die nun in Bern Burgrccht nah«

men. Da kamen die von Bern und von Freiburg um einen

Waffenstillstand überein, am ^3. Mai 1298, aus welchem die

abhängige Lage von Freiburg deutlich erscheint, wo wohl nur
der erlittene Verlust sie dahin bringen mochte, mit den Bernern

wenigst so weit Frieden zu suchen, als ihnen vergönnt war.
Die von Freiburg (Schultheiß, Rath und ganze Gem ei nde)
gewähren nämlich für sich, ihre Helfer, Eidgenossen und Ver-
burgerrechtete, „dem Schultheiß, Räthen und dcr Gemeinde
„der Bürger von Bern, und ihren Helfern, Eidgenossen

„und allen Verburgerrechtetcn"treuen festen Waffenstillstand,

von d« bis auf St. Johannis deS Täufers Geburt, und von
da wieder auf die zehn nächsten Jahre. Freiburg behält sich

26«) Seite
26') 8eultet«, cunsuiibus ei eommuuit»ti burZensium ctg Lerne et

suis äe eorurn scii'utorious, vonMrslis et burgensibus universis.
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seine Herrschaft also vor: daß sie derselben in einem Kriege

gegen Bern um anderer Gründe willen, als in diesem

Waffenstillstand enthalten sind, folgen mögen, doch nach Absage einen

Monat zuvor, waS den gegenwärtigen Krieg jedoch betrifft
und den Schaden aller Art in demselben, darum hingegen sollen
sie ihrer Herrschaft gegen Bern nicht Helsen, so lange dieser

Stillstand währt. Auf gleiche Art mögen auch die Berner ihrer
Herrschaft gegen uns helfen; beidseitig jedoch mag man
der Herrschaft außer dem Lande in der Ferne helfen. Für den

Schaden aller Art im gegenwärtigen Kriege beidseitig erlitten,
soll keine Rede sein, einander irgend vor ein Gericht zu ziehen,

sondern wir sind verbunden, auf einen Tag an gewohnten Orten

zusammenzukommen, um zu trachten unter uns und den

beidseitigen Anhängern einen lieblichen Frieden zu machen.

Ebenso ist auch ein besonderer Waffenstillstand — zwar
auf kürzere Zeit — geschlossen worden, zwischen Herrn Rudolf
von Weißenburg einerseits und den Bürgern von Bern, dem

Grafen Hartmann von Kyburg ihren Helfern und Mitbürgern
andererseits: beiderseits soll man zu freundlichem Vergleich
zusammenkommen und wie Graf Hartmann während des

Waffenstillstandes die Burg Weißenau und die Feste R othenflue
mit Leuten und Einkünften behält, fo besitzt ebenso Herr Rudols
von Weißen bur g die Burg Wimmis. Wenn aber der Eine
oder der Andere die Freundlichkeit einzugehen sich weigert, so

sind alsdann die Freiburger und die Berner nicht mehr ihrem

Theile zu helfen verbunden, die Burg von Belp aber (mit
ihren Besitzungen, Leuten und Zubehörden, welche vor ihrer
Zerstörung dem von Weißenburg 2«) gehörte, behalten ebenso

die Berner während des Waffenstillstandes, worin wir (d. h.
die von Freiburg) und unfcre Helfer in diesem Kriege ste nicht

262) Der hier ebenfalls gebrauchte Ausdruck dominium kann für
Bern wohl nur vom römischen König, ihrem Herrn verstanden
werden.

265) Früher an Montenach, woher jetzt an Weißenburg?
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stören wollen, so lange der Waffenstillstand dauert Im Jahr
1298 2«).

Die Fehden gegen den Adel in der Nachbarschaft scheinen

fortgedauert zu haben, doch nicht gegen Freiburg. Bern erhielt

unterdessen von König Albrecht, der mit größern Dingen
beschäftigt war, während seines längern Aufenthalts zu
Nürnbergs«) im November 1293 Bestätigung seiner Freiheiten „auf
Bitte der vorsichtigen Männer, der Burger von Bern" -66)

Daß die Fehden auch anderwärts verheerend gewüthet, sehen

wir auch aus einer von den Bcrnern Ende Jahrs l299
geleisteten Entschädigung. Es quittiren nämlich Graf Rudolf
von Neuenburg, Herr zu Nydau und Ulrich Castlan von Erlach

um 290 Pfd. von Schultheiß, Räthen und Gemeinde von
Bern ihnen ausbezahlt-6?), dieselben für allen durch Zerstörung
der Burg von Bremgarten, in der Burg selbst und deren Zu-
behörden ihnen zugefügten Schaden und entsagen um obige

Entschädigungssumme jeder weitern Ansprache ^«). Tie Berner

mögen (da die s. g. neue Brücke damals noch nicht eristirte
und eine weiter unten bei Detligen eine Fähre von (wie ebenfalls

zu Brcmgarten selbst, wo aber die Berner wohl nichl im
Angesichte des Feindes über die Aare setzen konnten) über Rcichcn-
bach, des von Erlach Besitzung gezogen fein und ihm so (gewiß
nicht absichtlich ihrem tapfern Führer) Schaden an seinen

Besitzungen zugefügt haben.

Noch bleibt uns endlich eine Schenkung zu erwähnen

übrig, welche im Jahre 1299 dem Predigerklofter in Bern

2«) Ssddato prox. post testum?eal«eostes - Mai 3t. S- W, 1830/
S. 421-424 (Nee. ciipl. 1. 175. Urk, 64).

265) König Albrecht ig vom 13. November 129» in Nürnberg bis
30. Januar 1299. Böhmer ReichSregegen,

266) S. W. 1828 S. 443 (Böhmer Reichsregegen (Nr, 93).
26 ^ Sellitelo, eorisnlibus et communitale äo Lerno — (wieder¬

holt so).
26») S. W. 1829 S. 634 lori» V. ante leslum omnium «»nviorum

(Donnerstags vor Allerheiligen) 1299.
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von Schultheiß (Cuno Münzer) Räthen und g e sammt en

Burgern der Stadt Bernes). Dieselben schenken ihm nämlich
die der Gemeinde gehörende Allmende an dem Hügel auf
welchem das Kloster steht und der Fläche unter diesem Hügel
an der Aare als freies ruhiges Eigenthum: und da diese

Schenkung, wie ausdrücklich in der Urkunde bemerkt ist, „frei
mit allgemeiner Zustimmung" 27«) geschieht, so haben wir und

dieselbe wohl als in einer Gemeindeversammlung geschehen

zu denken 2't). Wir dürfen sie in den jetzt wieder günstiger stch

gestaltenden Verhältnissen Bern's als eine Art Sühne früher
in bedrängter« Zeiten gegen dieselben Brüder geübte Härte
ansehen,

Die Gemeinde von Bern im vierzehnten
Jahrhundert

Verfolgen wir nun die von der Gemeinde und ihrer
Wirksamkeit im vierzehnten Jahrhundert erhaltenen mehr oder

minder deutlichen Spuren, so darf uns nicht etwa täuschen,

wenn wir in diesem Jahrhundert die Gemeinde von Bern
zahlreicher erwähnt finden, als es im eben verflossenen dreizehnten

Jahrhundert der Fall war, also daß wir uns dem Irrthume
hingäben, an eine höhere Thätigkeit und Wirksamkeit der

Gemeinde in der spätern Zeit zu glauben, als es in der

frühern Zeit der Fall gewesen war. Wir glauben vielmehr
umgekehrt schon hier gebahnt und vorbereitet zu sehen — wenn
auch hier wohl noch ohne tiefergehenden Plan — daß die

Gemeinde nur der Form wegen nach älterm Sprachgebrauche

genannt ist, z. B. in einer Urkunde, ohne daß die Gemeinde

wirklich verhandelt hätte und wirklich versammelt gewesen wäre.

Genaueres und sorgfältigeres, wenn auch mühsameres
Nachforschen möchte vielleicht noch etwas genauer auf den Zeitpunkt

26') c. N. Seuil, I^onss. st universi vui'Kenses Ville vervensis,
27«) cle oonnnuni consensu libere.
27>) Bern leris II int>ä »seeusionsm vomivi t299 <Msv 26.).
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